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Einleitung 

Im Berichtszeitraum (Kalenderjahr 2024) sticht die Einführung des Straftatbestands der unzulässi-

gen Interessenwahrnehmung (§ 108f StGB) als späte Reaktion auf die sog. Maskendeals hervor. 

Im Rahmen einer Anhörung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags haben zahlreiche 

Stimmen aus Praxis und Wissenschaft hierzu Stellung genommen (→ Nr. 2201, Nr. 2202, Nr. 2204, 

Nr. 2210, Nr. 2212, Nr. 2215, Nr. 2216, Nr. 2220, Nr. 2223). Während auch das Schrifttum 

(→ Nr. 2217, Nr. 2221, Nr. 2222) das gesetzgeberische Anliegen ganz überwiegend begrüßt, steht 

die handwerkliche Umsetzung in der Kritik. Es besteht aber jedenfalls die Hoffnung, dass die 

rechtspolitische Auseinandersetzung mit §§ 108e, 108f StGB auch den zum Teil geforderten 

Grundlagendiskurs über das Korruptionsstrafrecht (→ Nr. 1214) fördert. 

Im Bereich der Amtsträgerkorruption sind mehrere öffentlichkeitswirksame Entscheidungen her-

vorzuheben. Der BGH verneinte einen revisiblen Verfahrensfehler aufgrund der Verfahrensbetei-

ligung des der Bestechlichkeit verdächtigen Staatsanwalts Yashar G. (→ Nr. 3104). Das BVerfG wie-

derum hat die Verfassungsbeschwerde des ehemaligen Frankfurter OB Feldmann nicht zur Ent-

scheidung angenommen, so dass dessen Verurteilung wegen Vorteilsannahme bestandskräftig ist 

(→ Nr. 3101). Sehr große Aufmerksamkeit in der Literatur hat eine Entscheidung des OLG Köln 

über die Phänomene der Bedrückungs- und Beschleunigungskorruption an Flughäfen erfahren 

(→ Nr. 3106). Das OLG Köln positioniert sich dabei als erstes Obergericht in der Debatte über eine 

Strafbarkeit sog. Airport Fast Lanes (→ Nr. 1216, Nr. 3202, Nr. 3219, Nr. 3220, Nr. 3221). Viel dis-

kutiert bleiben weiterhin die Entscheidung des BGH in der Hamburger Rolling-Stones-Affäre 

(→ Nr. 3203, Nr. 3204, Nr. 3216 und Nr. 9202) und die korruptionsstrafrechtlichen Risiken von Zu-

wendungen nach § 6 EEG (→ Nr. 3206, Nr. 3210, Nr. 3211 und Nr. 9204). 

Im Bereich der Wirtschaftskorruption beschäftigt die Entscheidung des BGH zu (überhöhten) Be-

triebsratsvergütungen (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 4101) nicht nur Rspr. (→ Nr. 4102, Nr. 4104, 

Nr. 4105, Nr. 4106) und Schrifttum (→ Nr. 4201, Nr. 4202, Nr. 4206, Nr. 4212), sondern auch den 

Gesetzgeber, der mit Anpassungen der §§ 37, 78 BetrVG reagiert hat. Ein Dauerbrenner in korrup-

tionsstrafrechtlichen Publikationen ist zudem der Umgang mit entschleierten Schmiergeldern 

(→ Nr. 4211, Nr. 4213, Nr. 9201). Darüber hinaus ist die Annahme eines untreuerelevanten Ver-

mögensschadens durch den BGH bei Abschluss einer Schmiergeldabrede Gegenstand von Kontro-

versen (→ Nr. 4101). Bzgl. der Korruption im Gesundheitswesen hat der BGH sein Verständnis des 

Vorteilsbegriffs konkretisiert (→ Nr. 5101), während in der Literatur nach wie vor verschiedene 

Kooperationsformen auf dem strafrechtlichen Prüfstand der §§ 299a, 299b StGB stehen 

(→ Nr. 5205, Nr. 5208, Nr. 5214) und Untersuchungen zur Akzessorietät der Normen Konjunktur 

haben (→ Nr. 5208, Nr. 5301). Die Sport-Korruption fristet in der Rechtspraxis immer noch ein 

Schattendasein, ist aber weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Publikationen (→ Nr. 6203, 

Nr. 6204, Nr. 6301).  

Lesenswert sind zuletzt Beiträge über das Delikt der unerlaubten Bereicherung im spanischen 

Strafrecht (→ Nr. 7211) und über die turbulenten Entwicklungen im österreichischen Korruptions-

strafrecht (→ Nr. 7233). 

 

Julian Stolz         Till Zimmermann 
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A. Allgemeines · Grundlagen 

 

Diese Rubrik enthält Publikationen, die Aspekte der Korruption ohne konkrete Zuordenbarkeit zu einem 

Untergebiet des Korruptionsstrafrechts thematisieren. Erfasst sind etwa Beiträge zum Korruptionsbegriff 

als solchem, Erörterungen gebietsübergreifender Fragestellungen sowie generelle kriminalpolitische und 

kriminologische Untersuchungen. 

 

I. Rechtsprechung 

– kein Eintrag – 

 

 

II. Aufsätze · Besprechungen · Kommentierungen 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 

 
  

1201 Bayerisches Landeskriminalamt 

Bayerisches Lagebild Korruption 2023 

Redaktionsschluss: 31.3.2025* 

www.bayern.polizei.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

* Der späte Redaktionsschluss hat die Schriftlei-
tung trotz Erscheinens außerhalb des Berichts-
zeitraums zur Aufnahme in FoKoS-PR 2025 ver-
anlasst. 

Das bayerische Landeskriminalamt veröffentlicht jährlich 
das Lagebild Korruption, um Erkenntnisse zur Lage und Ent-
wicklung im Bereich der Korruption darzustellen. Datenba-
sis sind qualitätsgesicherte Zulieferungen der bayerischen 
Polizeidienststellen. Zu den erfassten Korruptionsstraftaten 
zählen §§ 108b, 108e, 299 ff., 331 ff. StGB und Verstöße ge-
gen das IntBestG. Im Vergleich zum Vorjahr sei mit 246 Fäl-
len die Anzahl der Korruptionsstraftaten um ca. 67 % gestie-
gen (2022: 147 Taten). Insgesamt liege die Zahl aber unter-
halb des Durchschnitts vergangener Jahre (2021: 744 Fälle, 
2020: 587 Fälle, 2019: 628 Fälle). Die Fallzahlen unterlägen 
u.a. aufgrund großer Sammelverfahren starker Schwankun-
gen, sodass Trends nur bedingt erkennbar seien. Mit 82 Fäl-
len bilde die Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftli-
chen Verkehr (§ 299 StGB) den größten Anteil der Korrupti-
onsstraftaten. Während die Zahl der Geber (87) nur leicht 
zugenommen habe, sei die Zahl der Nehmer (43) deutlich 
um 43 % angestiegen. Der Gesamtschaden belaufe sich im 
Jahr 2023 auf 5,3 Mio. EUR (2022: 5,1 Mio. EUR, 2021: 
3,4 Mio. EUR). 

 

Hinw. d. Red.: 

Das Bayerische Lagebild Korruption 2025 ist am 29.10.2025 
erschienen.  

 

https://www.polizei.bayern.de/kriminalitaet/korruptionsbekaempfung/004015/index.html
https://www.polizei.bayern.de/mam/akutelles/bayerisches_lagebild_korruption_2024.pdf
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1202 Bundeskriminalamt 

Korruption – Bundeslagebild 2023 

Veröffentlichungsdatum: 10.9.2024 

www.bka.de 

 

Das Bundeslagebild Korruption 2023 fasst Erkenntnisse zur 
Lage und zu Entwicklungen im Bereich der Korruptionsstraf-
taten in Deutschland zusammen. Dabei legt das BKA eine 
besondere kriminologische Korruptionsdefinition zugrunde. 
Im Jahr 2023 seien 3.841 Korruptionsstraftaten polizeilich 
registriert worden. Insgesamt seien die Fallzahlen im Ver-
gleich zum Vorjahr um 6,7 % gestiegen. Sie lägen aber unter 
dem Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre. Bei 
Vorteilsannahme (§ 331 StGB) und Vorteilsgewährung 
(§ 333 StGB) sei nach einem starken Rückgang im Vorjahr 
nun eine starke Zunahme zu verzeichnen (§ 331 StGB: 
274,1 %; § 333 StGB: 225,2 %). Die Zahlen der registrierten 
Taten im Gesundheitswesen lägen mit Steigerungen von 
250,3 % (§ 299a StGB) bzw. 632 % (§ 299b StGB) deutlich 
über den Durchschnittswerten der vergangenen fünf Jahre. 
Ein Rückgang sei bei Bestechlichkeit (§ 332 StGB) und Beste-
chung (§ 334 StGB) zu verzeichnen. Trotz dieses Rückgangs 
bleibe der Tatbestand der Bestechung mit 848 registrierten 
Fällen weiter das häufigste Delikt. Mit einem Anteil von 
57,4 % machen Amtsträger unverändert die Mehrheit der 
Nehmer aus. Insgesamt sei 2023 durch Korruption ein fest-
stellbarer Gesamtschaden in Höhe von 57 Mio. EUR (2021: 
61 Mio. EUR, 2022: 27 Mio. EUR) entstanden. 

 

Hinw. d. Red.: 

Das Bundeslagebild 2024 ist am 28.10.2025 erschienen. Es 
stellt einen erheblichen Rückgang der Fallzahlen gegenüber 
dem Vorjahr fest.  

Für eine ausführliche Darstellung der vom BKA entwickelten 
Korruptionsdefinition s. Zimmermann, Unrecht der Korrup-
tion, 2018, S. 96–100 (→ FoKoS-PR 2019 Nr. 1303). 

 

1203 Generalstaatsanwalt des Landes 
Schleswig-Holstein 

Lagebericht – Korruption 2023 

Veröffentlichungsdatum: 17.5.2024 

www.schleswig-holstein.de 

 

Der Lagebericht erfasst die Delikte der §§ 299 ff., 331 ff., 
108e StGB und § 298 StGB. Sog. Umfeld- und Begleitdelikte 
(zB Betrug oder Untreue) werden gesondert in die Statistik 
aufgenommen. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Gesamtzahl 
der Korruptionsverfahren 2023 auf 170 Verfahren gestiegen 
(2022: 122 Verfahren, 2021: 117 Verfahren). Die Zahl der 
Verfahren liege aber noch innerhalb der üblichen Schwan-
kungen, die bei der statistischen Erfassung von Korruptions-
delikten typisch sei. Mit 56 Verfahren bilde die Bestechlich-
keit (§ 332 StGB) das am häufigsten verfolgte Delikte. Ähn-
lich groß sei die Zahl bei Bestechungsdelikten (§ 334 StGB) 
mit 53 Fällen. Die meisten der insges. 290 verfolgten Be-
schuldigten seien im Bereich der Bestechlichkeit (130) anzu-
siedeln. Eine Auswertung der Abschlussverfügungen der 
Staatsanwaltschaften habe ergeben, dass die meisten poli-
zeilichen Verfahren 2023 aufgrund von Einstellungen man-
gels hinreichenden Tat- (53) oder Anfangsverdachts (83) be-
endet worden seien. Nur in 23 Fällen sei es zur Anklage ge-
kommen, während in 27 Fällen ein Strafbefehlsantrag ge-

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Korruption/korruptionBundeslagebild2023.html?nn=28078
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Korruption/korruptionBundeslagebild2024.html?nn=28078
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/STA/Staatsanwaltschaften/Generalstaatsanwalt/Presse/Pressemitteilungen/_documents/Korruptionslagebericht_2024.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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stellt worden sei. 2023 seien Vermögenswerte in Höhe von 
9.560 EUR vorläufig gesichert worden. 

 

Hinw. d. Red.: 

Der Lagebericht Korruption 2024 ist am 15.4.2025 erschie-
nen. 

 

1204 GRECO 

Vierte Evaluierungsrunde – Nachtrag 
zum zweiten Umsetzungsbericht 
Deutschland 

Korruptionsprävention in Bezug auf Ab-
geordnete, Richter und Staatsanwälte 

Veröffentlichungsdatum: 8.7.2024 

www.bmjv.de 

 

Mit dem Nachtrag zum zweiten Umsetzungsbericht werden 
die Maßnahmen bewertet, die deutsche Behörden zur Um-
setzung der Empfehlungen aus dem Evaluierungsbericht der 
Vierten Runde ergriffen haben. Deutschland habe inzwi-
schen sechs der acht Empfehlungen zufriedenstellt umge-
setzt oder in zufriedenstellender Weise behandelt. Konkret 
seien seit dem zweiten Umsetzungsbericht für mehr Trans-
parenz im parlamentarischen Verfahren gesorgt (Empfeh-
lung I) und die Kontrolle und Durchsetzung von Anzeige-
pflichten, Regeln zu Interessenkonflikten und Verhaltensre-
geln für Abgeordnete (Empfehlung IV) verbessert worden. 
Weiterhin nur teilweise umgesetzt sei die Einführung einer 
Ad-hoc-Offenlegungspflicht und einer unabhängigen Bera-
tungsstelle (Empfehlung II) sowie das Ergreifen geeigneter 
Maßnahmen, um die Transparenz und Überwachung der 
Nebentätigkeiten von Richtern zu verstärken (Empfehlung 
VI). Mit der Annahme des zweiten Nachtrags zum zweiten 
Umsetzungsbericht ist das GRECO-Umsetzungsverfahren 
der Vierten Evaluierungsrunde für Deutschland abgeschlos-
sen. Deutschland kann über Fortschritte bei den noch nicht 
umgesetzten Empfehlungen informieren. 

 

1205 Haug, Felix 

Die grund- und menschenrechtliche 

Dimension der Korruptionsstraftatbe-

stände oder warum es eines erweiter-

ten Rechtsgutsverständnisses bedarf 

NK 2024, 104–120 

 

Verf. sieht durch Korruptionsstraftaten die Grund- und 
Menschenrechte Dritter verletzt, denn eine Bevorzugung 
einzelner führe zB zur Verletzung des Gleichheitssatzes. In-
des bezwecke das deutsche Korruptionsstrafrecht vor allem 
den Schutz des Vertrauens in die Integrität der Amts- und 
Mandatsausübung staatlicher Funktionsträger. Verf. plä-
diert angesichts der völkerrechtlichen Verpflichtungen 
Deutschlands zur Korruptionsbekämpfung dafür, die Men-
schenrechte zu den geschützten Rechtsgütern der Korrupti-
onsdelikte zu zählen. Zur Begründung seiner These erläutert 
Verf. die staatlichen Schutzpflichten zur Vermeidung von 
Grund- und Menschenrechtsverletzungen. Anschließend 
skizziert er die in Deutschland zu §§ 108e, 331 ff. StGB von 
der hM vertretenen Rechtsgutsverständnisse und stellt die-
sen Rechtsgutsverständnisse europäischer und internatio-
naler Rechtsakte gegenüber, die den Schutz von Menschen-
rechten stärker betonen würden. Verf. widmet sich dann ei-
ner Reihe höchstrichterlicher Entscheidungen, bei denen 
bei der Berücksichtigung der grundrechtlichen Dimension 
von Korruption eine andere Beurteilung möglich gewesen 
wäre. Erörtert werden die BGH-Entscheidungen v. 5.7.2022 
(→ FokoS-PR 2023 Nr. 2102), v. 7.4.2020 (→ FoKoS-PR 2021 
Nr. 3101) und v. 28.8.2007 („Kremendahl“). Zuletzt erörtert 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/STA/Staatsanwaltschaften/Generalstaatsanwalt/Presse/Pressemitteilungen/_documents/Korruptionslagebericht_2025.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Nav_Themen/2024_Greco_Nachtrag_Umsetzungsbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Verf. die dogmatischen und praktischen Möglichkeiten der 
Umsetzung eines um die Grundrechte erweiterten Rechts-
gutsverständnisses i.R.d. Korruptionsdelikte. 

 

1206 Landeskriminalamt Berlin 

Lagebild Korruption Berlin 2023 

Veröffentlichungsdatum: 17.10.2024 

www.berlin.de 

 

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport und die Polizei 
Berlin haben für das Jahr 2023 einen Korruptionsbericht für 
das Land Berlin erstellt. Das Lagebild verwendet den aus 
dem Lagebild des BKA (→ FoKoS-PR 2025 Nr. 1202) bekann-
ten kriminologischen Korruptionsbegriff. Zu den Korrupti-
onsstraftaten werden §§ 108b, 108e, 108f, 299 ff., 331 ff. 
StGB und Verstöße gegen das IntBestG gezählt. Nach einer 
Erläuterung der angewandten Methodik folgt eine Darstel-
lung der Fallzahlen der letzten fünf Jahre. Hier sei eine Zu-
nahme auf 76 Fälle im Jahr 2023 (2022: 48 Fälle; 2021: 
61 Fälle) zu verzeichnen. Die Fallzahlen seinen indes starken 
Schwankungen durch einzelne Großverfahren unterworfen. 
Den überwiegenden Teil bilden Vorwürfe der Bestechung 
(45 %). Das Lagebild schlüsselt die Fallzahlen darüber hinaus 
hinsichtlich der Geberseite, Nehmerseite und der zugewen-
deten Vorteile weiter auf. Die Aussagekraft des Lagebilds sei 
aufgrund eines schwer einschätzbaren Dunkelfelds insge-
samt allerdings begrenzt. 

 

Hinw. d. Red.: 

Das Lagebild Korruption Berlin 2024 ist am 4.12.2025 er-
schienen. 

 

1207 Landeskriminalamt Brandenburg  

Lagebild Korruptionskriminalität im 
Land Brandenburg 2023 

polizei.brandenburg.de 

Das Lagebild Korruptionskriminalität im Land Brandenburg 
richtet sich an die politische und polizeiliche Führungs- und 
Entscheidungsebene. Es soll das Gefahren- und Schadens-
potenzial von Korruption sowie deren Bedeutung für die Kri-
minalitätslage einschätzen und notwendigen Handlungsbe-
darf identifizieren. Zu den Korruptionsstraftaten werden 
§§ 108b, 108e, 265d f., 299 ff., 331 ff. StGB gezählt. Dane-
ben werden typische Begleitdelikte wie zB Betrug oder Un-
treue in den Lagebericht einbezogen. Die 53 Korruptionsver-
fahren und 78 registrierten Fälle im Jahr 2023 lägen jeweils 
unter den Zahlen des Vorjahres (55 Verfahren und 190 
Fälle). Den größten Anteil würden Bestechungen gem. § 334 
StGB (33 Fälle) und Bestechlichkeit gem. § 332 StGB (25 
Fälle) ausmachen. Hauptziel der Korruption bleibe die allge-
meine öffentliche Verwaltung. Insgesamt hätten sich die Er-
mittlungen gegen 36 (2022: 86) tatbereite Nehmer und 43 
(2022: 86) Geber gerichtet. Der Gesamtschaden belaufe sich 
auf ca. 7,3 Mio. EUR (2022: ca. 2,8 Mio. EUR), welcher für 
das Lagebild anhand von Angaben der Anzeigenerstatter 
bzw. nach dem Ergebnis der Ermittlungen geschätzt werde. 
Die Schadensumme bilde damit lediglich einen groben An-
haltspunkt für das tatsächliche Ausmaß der durch Korrup-
tion verursachten Schäden. 

 

https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/artikel.1493962.php
https://www.berlin.de/sen/inneres/presse/weitere-informationen/artikel.1622876.php
https://polizei.brandenburg.de/fm/32/20241114%20Lagebild%20Korruption%20Internet%202023.pdf
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1208 Landeskriminalamt  
Nordrhein-Westfalen 

Korruption – Lagebild NRW 2023 

Stand: April 2024 

polizei.nrw 

Die im Jahr 2023 geführten 199 Korruptionsverfahren wür-
den einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellen, lä-
gen aber unter den Werten früherer Jahre (2022: 94 Verfah-
ren, 2021: 313 Verfahren, 2020: 208 Verfahren). Da das La-
gebild ausschließlich auf Hellfelddaten beruhe und Korrup-
tion regelmäßig ein hohes Dunkelfeld aufweise, könne aus 
dem Vergleich einzelner Jahre aber kein Trend zur Entwick-
lung der Korruptionskriminalität abgeleitet werden. Die im 
Lagebild enthaltenen Zahlen seien vielmehr Ausdruck der 
Ermittlungs- und Aufdeckungsaktivitäten der Strafverfol-
gungsbehörden. Mit 900 Fällen sei Bestechlichkeit und Be-
stechung im Gesundheitswesen (§§ 299a, b StGB) der De-
liktsbereich mit den höchsten Fallzahlen. Ursache sei hier 
ein Umfangverfahren mit einer Vielzahl an Einzeldelikten. 
Der Gesamtschaden von Korruption belaufe sich auf ca. 
1 Mio. EUR, was etwa dem Wert des Vorjahres entspreche. 

 

Hinw. d. Red.: 

Das Lagebild Korruption NRW 2024 ist im November 2025 
erschienen. 

 

1209 Ludwig, Ilka 

Kapitel: Korruption 

In: Müller-Gugenberger/Gruhl/Hada-
mitzky (Hrsg.), Wirtschaftsstrafrecht 
– Handbuch des Wirtschaftsstraf- und 
-ordnungswidrigkeitenrechts. 8. Aufl. 
2024, S. 1635–1684. 

 

Es handelt sich um die aktualisierte Fassung eines kommen-
tarartigen Handbuchbeitrags, der nach einer knappen Ein-
leitung in kompakter Form über die Auslegung der wesent-
lichen Straftatbestände informiert. Das Werk ist thematisch 
gegliedert und betrifft die Bereiche der Korruption „im Amt“ 
(Rn. 53.11–53.68), „im politischen System“ (Rn. 53.69–
53.85), „im geschäftlichen Verkehr“ (Rn. 53.86–53.153), „im 
Gesundheitswesen“ (Rn. 53.154–53.162) und „im Sport“ 
(Rn. 53.163–53.188). 

 

1210 Transparency International 

Korruptionswahrnehmungsindex 
2023 

Veröffentlichungsdatum: 30.1.2024 

www.transparency.de 

Der Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Percep-
tion Index – CPI) wird jährlich vom Internationalen Sekreta-
riat von Transparency International (TI) erstellt. Er umfasst 
180 Länder und listet sie nach dem Grad der in Politik und 
Verwaltung wahrgenommenen Korruption auf. Der Begriff 
der Korruption wird denkbar weit verstanden und umfasst 
neben den Bestechungsdelikten auch Begleitdelikte wie zB 
Unterschlagungen. Der Index fasst 13 Einzelindizes von 
zwölf unabhängigen Institutionen zusammen und beruht 
auf Daten aus der Befragung von Experten, Umfragen sowie 
weiteren Untersuchungen. Die angewandte Skala umfasst 
null (hohes Maß an wahrgenommener Korruption) bis hun-
dert (keine wahrgenommene Korruption) Punkte. Im Jahr 
2023 erreichten mehr als zwei Drittel aller Länder eine 
Punktzahl von unter 50, d.h. weniger als die Hälfte der mög-
lichen Punkte (ø: 43 Punkte). Dänemark belegt mit 90 Punk-
ten den ersten Platz, gefolgt von Finnland (87) und Neusee-
land (85). Deutschland steht mit 78 Punkten auf dem 9. Platz 
des Rankings (2022: 79 Punkte = 9. Platz). Die letzten Plätze 
belegen Südsudan, Venezuela, Syrien (jew. 13 Punkte) und 
Somalia (11). Während Estland (+12) und die Ukraine (+10) 

https://polizei.nrw/sites/default/files/2025-01/nd_lagebild-korruption-nrw-2023.pdf
https://polizei.nrw/sites/default/files/2025-12/Lagebild_Korruption_2024.pdf
https://www.transparency.de/cpi/cpi-2023
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in den vergangenen zehn Jahren im Ranking stark zulegen 
konnten, haben im selben Zeitraum Liberia und St. Lucia 
(jew. -16), die Türkei (-15) sowie Ungarn und Zypern (jew.  
-13) erheblich eingebüßt. 

 

Hinw. d. Red.: 

Der CPI 2024 ist am 11.2.2025 erschienen. Für eine ausführ-
liche Darstellung der von TI verwendeten Korruptionsdefi-
nition s. Zimmermann, Unrecht der Korruption, 2018, S. 92–
94 (→ FoKoS-PR 2019 Nr. 1303). 

 

1211 Transparency International Deutsch-
land e.V. 

Umweltkriminalität – Nährboden für 
Korruption, Betrug und Geldwäsche 

Veröffentlichungsdatum: Juli 2024 

www.transparency.de 

Umweltkriminalität ist nach Ansicht der Verf. oft untrennbar 
mit Korruption verbunden, wenn bspw. kriminelle Netz-
werke durch Bestechung verschiedener Personengruppen 
gefälschte Import- und Exportzertifikate erhalten, Zollabfer-
tigungen fehlerhaft durchgeführt, illegale Müllentsorgung 
geduldet oder unberechtigte Lizenzen ausgestellt würden. 
Das Positionspapier skizziert den status quo zur weltweiten 
Umweltkriminalität, die einschlägigen strafrechtlichen Re-
gelwerke und bestehende Herausforderungen bei der Be-
kämpfung von Umweltkriminalität und Korruption. Als Posi-
tivbeispiel für geeignete Maßnahmen nennt TI die von der 
Landesregierung NRW etablierte spezialisierte Vernetzungs-
stelle. Zu den Forderungen von TI gehört u.a. die Einrichtung 
von Schwerpunkstaatsanwaltschaften und Vernetzungsstel-
len, die Stärkung der Vermögenseinziehung, die Gewährleis-
tung eines ausreichenden Hinweisgeberschutzes und die 
Einführung einer Unternehmensstrafbarkeit. 

 

1212 Wegner, Carsten 

Berlin: Korruption 

wistra 1/2024, R6–R8 

Verf. berichtet, dass im Berliner Abgeordnetenhaus Statisti-
ken zu Korruptionsdelikten aus den letzten fünf Jahren the-
matisiert worden seien. Zudem habe die GenStAin in Berlin 
eine neue Aufgabenverteilung vorgenommen, wodurch Er-
mittlungsverfahren zu den §§ 331–334 StGB künftig in einer 
Abt. der GenStA bearbeitet werden sollen. Hiervor verspre-
che man sich, dass Erkenntnisse aus Ermittlungsverfahren 
zur Verbesserung präventiver Maßnahmen genutzt werden 
können. Verf. weist weiterhin auf die geringe Aussagekraft 
von Korruptionsstatistiken hin und betont die Bedeutung 
des sog. Vertrauensanwalts der Berliner Verwaltung als Teil 
des Vier-Säulen-Modells zur Korruptionsbekämpfung. 

 

1213 Wegner, Carsten 

Niedersachsen: Korruption in der Poli-
zei und im Justizvollzug 

wistra 2/2024, R7–R9 

Verf. berichtet u.a. über eine Auskunft des Zentralen IT-Be-
triebs Niedersachsen, wonach zwischen dem 1.1.2020 und 
dem 17.10.2023 insgesamt 377 Strafverfahren zu den Vor-
würfen der Vorteilsannahme/-gewährung sowie der Beste-
chung/Bestechlichkeit erfasst worden seien. Welche Ver-
fahren sich auf Beamte im Polizei- bzw. Justizvollzugsdienst 
beziehen, lasse sich nur durch händische Auswertung fest-
stellen. Aus anderen Quellen ließen sich für denselben Zeit-

https://www.transparency.de/cpi/cpi-2024
https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/2024/Positionspapier_Umweltkriminalitaet.pdf
https://www.wistra-online.com/88931.htm
https://www.wistra-online.com/89756.htm
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raum 23 Verfahren gegen Polizeibeamte und 15 Verfahren 
gegen Beamte des Justizvollzugsdienstes ermitteln. 

 

1214 Zimmermann, Till 

Die Universalgrammatik  
der Korruptionsdelikte (Teil 1) 

Urs Kindhäuser zum 75. Geburtstag 

GA 2024, 306–318 

Aus Sicht des Verf. fehlt es an einem Grundlagendiskurs zum 
Unrecht der Korruption. Das betreffe zum einen den in sei-
ner Bedeutung noch immer vagen Korruptionsbegriff, zum 
anderen wenig leistungsfähige Rechtsgutskonzepte. Verf. 
plädiert selbst für ein vorpositives Strukturverständnis, das 
vor allem zwei Kriterien (Unterscheidungsgebot, Gleichbe-
handlungsgebot) genügen müsse. Als Vorüberlegung unter-
scheidet Verf. weite und enge Korruptionsdefinitionen und 
erläutert einige verbreitete Definitionsansätze. Als Quintes-
senz der eigenen Untersuchung formuliert Verf., dass Kor-
ruption der (Ver)Kauf einer benachteiligenden Fehlent-
scheidung sei. Diese Formel übersetzt er in einen Korrupti-
ons-Modelltatbestand. Dieser sei durch drei Merkmale ge-
kennzeichnet. Erstens konzipiere er Korruption als Aus-
schnitt des Deliktstypus des vorsätzlichen Fehlentschei-
dens. Zweitens setze Korruption Erfolgsunrecht in Form ei-
ner inkorrekten Entscheidung voraus. Drittens trete der 
Vorteilsgeber als Anstifter des korrumpierten Entschei-
dungsträgers auf. Das geltende Recht pönalisiert auf Basis 
des Korruptionsverständnisses des Verf. vor allem Vorberei-
tungshandlungen, für die § 30 StGB den dogmatischen Re-
ferenzwert bilde. Seine Ausführungen setzt der Verf. im 
zweiten Teil des Beitrags (→ FoKoS-PR 2025 Nr. 1215) fort. 

 

1215 Zimmermann, Till 

Die Universalgrammatik  
der Korruptionsdelikte (Teil 2) 

GA 2024, 365–382 

 

Der Beitrag setzt den ersten Teil (→ FoKoS-PR 2025 
Nr. 1214) fort. Verf. formuliert auf Basis seines Korruptions-
verständnisses Mustertatbestände der Bestechlichkeit und 
Bestechung. Zu deren zentralen Elementen zählt Verf. die 
Ausgestaltung der Bestechlichkeit als Sonderdelikt und eine 
akzessorische, auf außerstrafrechtliche Regeln verwei-
sende, Ausgestaltung des Taterfolgs der Fehlentscheidung. 
Beim Taterfolg unterscheidet er materielle und prozedurale 
Fehlentscheidungen, Ermessensentscheidungen und ge-
bundene Entscheidungen. Weiter erläutert Verf. den im 
Modelltatbestand verwendeten Vorteilsbegriff, der alle 
kommerzialisierbaren Verhaltensweisen erfasse. Die Ab-
grenzung von Vorteilsversprechen und Nötigung nimmt er 
anhand des Exklusivitätsmodells von Kuhlen vor. Zum Ab-
schluss des Beitrags widmet Verf. sich noch zwei Sonder-
problemen: Die sog. Belohnungskorruption, d.h. die Vor-
teilszuwendung nach einer Fehlentscheidung, sei ein Son-
derfall des Unrechts der Belohnung von Straftaten (§ 140 
Nr. 1 StGB). Die Protokorruption, d.h. die Vorteilszuwen-
dung ohne konkreten Bezug zu einer Fehlentscheidung, sei 
hingegen – vergleichbar mit § 99 StGB – als abstraktes Ge-
fährdungsdelikt aufgrund der damit verbundenen Verstri-
ckungsgefahr legitimierbar. 
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1216 Zimmermann, Till/ 
Stolz, Julian 

Die Strafbarkeit von Beschleunigungs-
korruption am Beispiel von Airport 
Fast Lanes 

JZ 2024, 233–241 

 

Verf. widmen sich dem Phänomen der Beschleunigungskor-
ruption. Basierend auf dem Korruptionsverständnis Zim-
mermanns (s. Zimmermann, Unrecht der Korruption, 2018 
→ FoKoS-PR 2019 Nr. 1303), erläutern sie, dass in einigen 
gesellschaftlichen Subsystemen der Kauf einer zeitlichen 
Bevorzugung einen Regelverstoß bedeute, der – sofern der 
Verstoß von einem Korruptionsstraftatbestand erfasst 
wird – strafbare Beschleunigungskorruption darstelle. Bei-
spiele fänden sich etwa in Politik, Gesundheitswesen und 
Privatwirtschaft. Am relevantesten sei indes der Bereich der 
öffentlichen Verwaltung. Bestünden keine spezielleren Re-
geln, unterliege ein Amtsträger gem. Art. 3 I GG der Pflicht, 
Anliegen von Bürgern nach dem zeitlichen Prioritätsprinzip 
zu bearbeiten. Weiche er hiervon aufgrund einer Vorteilszu-
wendung ab, begründe dies Bestechungsunrecht iSd §§ 332, 
334 StGB. Diese Auffassung entspreche auch der bislang 
weitgehend unsichtbar gebliebenen Rspr. des BGH. Im An-
schluss an die abstrakte Darstellung des Phänomens der Be-
schleunigungskorruption widmen sich Verf. sog. Airport Fast 
Lanes als Anwendungsbeispiel. Verf. argumentieren, dass 
die Zuführung zur Sicherheitskontrolle am Flughafen (sog. 
Lining) eine öffentliche Aufgabe sei, so dass Line-Manager 
Amtsträger iSv § 11 I Nr. 2 lit. c) StGB seien. Die Aufgaben-
wahrnehmung erfolge hierbei im Auftrag und infolge einer 
Bestellung durch die Bundespolizei. Da Line-Manager mithin 
an das aus Art. 3 I GG folgende zeitliche Prioritätsprinzip ge-
bunden seien, stelle die auf einer Vorteilszuwendung beru-
hende zeitliche Bevorzugung von Passagieren höherer Bu-
chungsklassen in den Airport Fast Lanes strafbare Beste-
chung bzw. Bestechlichkeit dar. 

 

Hinw. d. Red.: 

Eine Kurzfassung des Beitrags ist am 30.4.2024 unter dem 
Titel „Airport Fast Lanes – Korruption als Statussymbol“ bei 
LTO erschienen. 

Die Beiträge von Zimmermann/Stolz haben eine intensive 
Diskussion über die Strafbarkeit sog. Airport Fast Lanes an-
gestoßen (→ FoKoS-PR 2025 Nr. 3202, 3106a, 3219, 3220). 
Erwähnt seien zudem die 2025 erschienenen Beiträge von 
Wachter wistra 2025, 274 ff. und Heinrich ZfIStw 2025, 
182 ff. 

 

1217 Zypries, Brigitte 

Geldwäsche und Korruption gefähr-
den die Demokratie 

ZRP 2024, 28 

Verf. warnt, dass Geldwäsche und Korruption die Demokra-
tie zerstören. Ihre Bekämpfung sei deshalb besonders wich-
tig. Verf. identifiziert insbes. den Immobiliensektor als Risi-
kobereich für die Geldwäsche. Auch das Fehlen einer Bar-
geldobergrenze erleichtere letztere. Verf. stellt anschlie-
ßend einige umgesetzte und geplante Maßnahmen vor und 
hebt die Einziehungsmöglichkeit des § 76a StGB als wirksa-
mes Instrument hervor. Ebenfalls bedrohlich sei das „Dun-
kelphänomen“ der Korruption. Korruption müsse dabei von 
erwünschtem Lobbyismus unterschieden werden. Denn 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/korruption-fast-lane-flughafen-airport-airline-passagier-k
https://www.zfistw.de/dat/artikel/2025_2_1669.pdf
https://www.zfistw.de/dat/artikel/2025_2_1669.pdf
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Lobbyismus sei erst problematisch, wenn Partikularinteres-
sen durch illegitime Mittel privilegierten Einfluss auf die po-
litische Entscheidungsfindung hätten. Ein wichtiger Schritt 
zur Bekämpfung sei deshalb das Lobbyregister beim Deut-
schen Bundestag. Angesichts einiger aktueller Korruptions-
skandale (zB Maskendeals, Aserbaidschan-Affäre) unter-
streicht Verf., dass die Korruptionsbekämpfung eine Dauer-
aufgabe demokratischer Verfassungsstaaten bleibe. 

 

 

III. Monografien · Sammelbände · Kommentare 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

1301 Bockemühl, Jan (Hrsg.) 

Handbuch Strafrecht 

9. Aufl. 2024, Carl Heymanns, Köln, 
2192 S, ISBN 978-3-452-30139-0, 
179,00 € 

 

Hinw. d. Red.: 

In Kap. 24 im 5. Abschnitt des Handbuchs finden sich spezi-
fische Ausführungen zur Verteidigung in Korruptionsstrafsa-
chen von Quedenfeld, Bechtel und Richter. 

 

1302 de Sousa, Luís/ 
Coroado, Susana (Hrsg.) 

Elgar Encyclopedia of Corruption and 
Society 

1. Aufl. 2024, Edward Elgar Publishing, 
Cheltenham, 386 S., ISBN 978-1-80392-
579-0, 269,35 € 

Aus der Verlagsbeschreibung (Übers. d. Red.): 

Diese hochaktuelle Enzyklopädie befasst sich mit der Phäno-
menologie der Korruption und ihren Auswirkungen auf die 
Regierungsführung von Gesellschaften und untersucht, wa-
rum Korruption ein so hartnäckiges, komplexes und globales 
Forschungsthema ist. Die Einträge behandeln verschiedene 
Themen im Zusammenhang mit Korruption und befassen 
sich mit deren Definitionen und Varianten, Verbreitung, Ur-
sachen, Auswirkungen auf die Regierungsführung und Kon-
trollmaßnahmen sowie mit neuen Problemen und Heraus-
forderungen wie dem strategischen Einsatz von Korruption 
und der Rolle der Technologie bei ihrer Bekämpfung. Die 
Einträge reichen von klassischen Korruptionsthemen über 
hochkarätige Fälle bis hin zu aktuellen Themen und befas-
sen sich mit Antikorruptionsbehörden, Ethikkommissionen 
und -management, Gender und Korruption, Geschenken, 
organisierter Kriminalität, Polizeikorruption, Sextortion, 
Steuerhinterziehung, Whistleblowing und Wirtschaftskrimi-
nalität. Diese Enzyklopädie kombiniert verschiedene metho-
dische Ansätze und beschreibt Korruption als ein wirkungs-
volles Mittel zur Beeinflussung der öffentlichen Politik. Mit 
ihrem interdisziplinären und internationalen Ansatz ist diese 
Enzyklopädie ein unverzichtbares Nachschlagewerk für Stu-
dierende und Wissenschaftler in den Bereichen Regulierung 
und Governance, öffentliche Politik und Verwaltung, Wirt-
schaftskriminalität und Korruption, Soziologie der Korrup-
tion sowie Terrorismus- und Sicherheitsstudien. Sie ist darü-
ber hinaus von Nutzen für politische Entscheidungsträger 
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und spezialisierte Antikorruptionsbehörden, die ihr Wissen 
auffrischen möchten. 

 

1303 Filippo, Carlà-Uhink/ 
Faber, Eike (Hrsg.) 

Corruption in the Graeco-Roman 
World 

Re-Reading the Sources 

1. Aufl. 2024, Walter de Gruyter, Ber-
lin, 362 S., ISBN 978-3-11-133996-2, 
99,95 € 

Verlagsbeschreibung (Übers. d. Red.): 

Korruption zu definieren ist eine schwierige Aufgabe. Da es 
sich um einen Begriff handelt, der einerseits unrechtmäßi-
ges und illegales Verhalten (meist iVm Machtpositionen) 
und andererseits einen Prozess der (moralischen) Degene-
ration bezeichnet, ist Korruption schwer zu fassen und zu 
entwirren. Dies gilt insbes., wenn man bedenkt, wie sie in 
der öffentlichen Debatte wahrgenommen und diskutiert 
wird. Als Abweichung von der Norm verändert sich Korrup-
tion ständig: Verschiedene Kulturen erkennen unterschied-
liche Verhaltensweisen als „korrupt“ an. Dennoch haben 
frühere Studien zur Korruption in der griechischen und rö-
mischen Antike oft versucht zu definieren, welche Perioden 
„mehr” oder „weniger korrupt” waren oder wie Korruption 
den Untergang politischer Ordnungen beeinflusst hat (zB in 
der späten römischen Republik oder in der Spätantike). Die-
ser Band verfolgt einen anderen Ansatz und konzentriert 
sich darauf, wie antike Quellen – literarische Texte, Papyri, 
Gesetze usw. – Korruption verstanden und definiert haben, 
um eine emische Perspektive auf Korruption in verschiede-
nen Momenten und Kontexten der griechisch-römischen 
Antike zu gewinnen. Der Band bietet somit eine innovative 
und umfassende Perspektive auf Korruption und Korrupti-
onsbekämpfung in der griechischen und römischen Antike 
und liefert damit auch für die heutigen Diskussionen über 
ein Thema, das aktuell ist und immer aktuell war, relevante 
Instrumente.  

 

1304 Picci, Lucio 

Rethinking Corruption 

Reasons Behind the Failure of Anti-
Corruption Efforts 

1. Aufl. 2024, Cambridge University 
Press, Cambridge, 270 S., ISBN 978-1-
009-46880-0, 118,45 € 

Verlagsbeschreibung (Übers. d. Red.): 

Warum sind Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung oft 
gescheitert? Die derzeitige Denkweise zum Thema Korrup-
tion hat die tiefgreifenden Auswirkungen ihrer umstrittenen 
Natur weitgehend übersehen, die sie paradoxerweise zu ei-
nem wirksamen, aber höchst dysfunktionalen „Instrument 
der Regierung” macht. Als Instrument der Regierung hilft sie 
bei der Umsetzung von Politik und garantiert ein gewisses 
Maß an politischer Ordnung. Darüber hinaus werden Maß-
nahmen zur Korruptionsbekämpfung als politische Instru-
mente eingesetzt, die von Regierungen und Oppositionen 
strategisch genutzt werden, um ihre jeweiligen Ziele voran-
zutreiben. Basierend auf einer Analyse von Russland, Brasi-
lien und den Vereinigten Staaten wirft Rethinking Corrup-
tion einen neuen Blick auf Korruption und kritisiert die vor-
herrschende Sichtweise auf Antikorruptionspolitik. Dieses 
Buch nimmt den Leser mit auf eine spannende Reise durch 
diese Länder, behandelt das Konzept der legalen Korruption 
und lädt zu einer umfassenden Neubewertung von Korrup-
tion ein, wobei der Schwerpunkt auf Fragen der wirtschaft-
lichen und politischen Gleichheit liegt. 
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B. Politische Korruption 

 

Diese Rubrik enthält Publikationen, in denen es um die korruptive Beeinflussung politischer Entscheidungs-

träger geht (insbes. Stimmenkauf, illegale Parteispenden und Bestechung von Mandats- und Regierungs-

amtsträgern).  

 

 

I. Rechtsprechung 

Nr. Daten · Fundstelle Inhalt · Leitsätze 
   

2101 OLG Frankfurt a.M. Beschl. 4.6.2024 – 
16 W 61/21 

ECLI:DE:OLGHE:2024:0604.16W61.21.00 

Berichterstattung über behauptete 
Lobby-Arbeit eines Unternehmers 

GRUR-RS 2024, 25409 

Amtl. Leitsätze: 

1. Wer behauptet, ein anderer vertrete einen bestimmten 
Standpunkt, äußert notwendig eine Einschätzung, in der tat-
sächliche und wertende Elemente miteinander vermengt 
sind. Als solche wird sie insgesamt als Meinung geschützt. 

2. Unterlassungsansprüche bestehen nicht, wenn die einer 
solchen Behauptung zugrundeliegenden Tatsachen wahr 
sind oder aber für den Leser offenbleibt, ob der Betroffene 
die ihm zugeschriebenen Motive in ein Handeln umgesetzt 
hat. 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Verfahrens war die Presseberichterstattung 
über Lobbykontakte eines Bundestagsabgeordneten, der 
zwischen 2005 und 2013 energiepolitischer Sprecher seiner 
Partei gewesen und nach Korruptionsvorwürfen 2021 aus 
seiner Partei ausgetreten war. 

 

2102 OLG München Urt. 5.3.2024 – 
18 U 2827/23 Pre 

ECLI:DE:OLGMUEN:2024:0305.18U2827.23-PRE.00 

Zulässigkeit einer identifizierenden 
Wortberichterstattung in Online-
Presseberichten 

AfP 2024, 260 

ZUM 2024, 551 

Red. Leitsätze (juris): 

1. Die Grundsätze der Verdachtsberichterstattung gelten 
nur für ungeklärte Tatsachen. Für unstreitig wahre Tatsa-
chenbehauptungen und für Meinungsäußerungen sind sie 
nicht anwendbar. 

2. In der grds. als Meinungsäußerung einzuordnenden straf-
rechtlichen Beurteilung unstreitig wahrer Tatsachen sind die 
Medien nach Art. 5 I GG weitgehend frei. 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Verfahrens war die Presseberichterstattung 
über einen Finanzinvestor, der an der Vermittlung von 
Corona-Schutzmasken an öffentliche Auftraggeber beteiligt 
war und in deren Rahmen die Abgeordneten Sauter und 
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Nüßlein hohe Provisionen erhielten. Das strafrechtliche Er-
mittlungsverfahren gegen den Finanzinvestor wegen Man-
datsträgerbestechung wurde später eingestellt. 

 

 

II. Aufsätze · Besprechungen · Kommentierungen 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

2201 Allgayer, Angelika 

Stellungnahme zu dem Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Strafge-
setzbuches – Strafbarkeit der unzu-
lässigen Interessenwahrnehmung 

Datum: 11.3.2024 

www.bundestag.de 

Aus der Zusammenfassung d. Verf.: 

Rechtspolitisch ist es sinnvoll, die Strafbarkeitslücke, die 
§ 108e StGB dadurch hinterlässt, dass der „Verkauf des po-
litischen Einflusses“ außerhalb des Parlaments vom Tatbe-
stand nicht erfasst wird, zu schließen. Dies geschieht mit 
§ 108f StGB-E, der als Verbot der entgeltlichen Interessen-
vertretung für Dritte gegenüber Parlamenten oder Regie-
rungen und von Beratungstätigkeiten mit engem Bezug zur 
Mandatsausübung dem (milderen) Korruptionstyp des 
missbräuchlichen Einflusshandels entspricht. Er greift dann, 
wenn der Vorteilsempfänger nicht für die (unmittelbare) 
Mandatsausübung bedacht wird, sondern für eine Tätigkeit 
neben dem Mandat, die jedoch einen Mandatsbezug auf-
weist. Für die Strafbarkeit der Geberseite gilt spiegelbildlich 
dasselbe, was sowohl aus Gründen der positiven und nega-
tiven Generalprävention als auch infolge der Nichterfassung 
durch verwaltungsrechtliche Regelungen zielführend ist. 
Vor dem Hintergrund der Einheitlichkeit der Rechtsordnung 
spricht für die Schaffung des neuen Straftatbestands auch, 
dass kohärente Verbote bereits im AbgG implementiert 
wurden, deren Verfolgung durch die – für solche Aufgaben 
nicht ausgestattete Bundestagsverwaltung – derzeit auf 
praktische Schwierigkeiten stoßen dürfte. Mit Blick auf die 
Stellung des Abgeordneten und das freie Mandat muss die 
über § 108e StGB hinausgehende Strafbarkeit jedoch hinrei-
chend eng umgrenzt bleiben und eine Verletzung der aus 
dem Mandat erwachsenen Pflichten (enger Mandatsbe-
zug!) zur tatbestandlichen Voraussetzung haben. Das ist 
durch § 108f StGB-E gewährleistet. 

 

2202 Bundesrechtsanwaltskammer 

Stellungnahme Nr. 23: Zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des 
Strafgesetzbuches – Strafbarkeit der 
unzulässigen Interessenwahrneh-
mung (BT-Drs. 20/10376) 

April 2024 

www.brak.de 

Aus der Zusammenfassung d. Verf.: 

Die BRAK begrüßt das Ziel des Gesetzgebers, politische Kor-
ruption effektiv zu bekämpfen. Insbes. teilt sie die Auffas-
sung des Gesetzgebers, dass eine Kommerzialisierung von 
Einflussmöglichkeiten von Abgeordneten rechtlich einge-
grenzt werden muss. Allerdings taugt die neue Strafvor-
schrift gegen die unzulässige Interessenwahrnehmung in 
§ 108f StGB-E nicht zur Erreichung dieser Ziele. Denn sie be-
dingt einen systematischen Bruch im geltenden Korrupti-
onsstrafrecht, verletzt den ultima ratio-Grundsatz des Straf-

https://www.bundestag.de/resource/blob/993134/Stellungnahme-Allgayer.pdf
https://www.brak.de/fileadmin/05_zur_rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2024/stellungnahme-der-brak-2024-23.pdf
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 rechts, schafft Strafbarkeitsrisiken für anerkanntes politi-
sches Verhalten und kommt schließlich im Hinblick auf den 
Gesetzgebungsprozess zum Entwurf der EU-Kommission für 
eine Richtlinie zur Bekämpfung der Korruption vom Mai 
2023 zur Unzeit. 

 

2203 Busch, Markus 

Gesetz zur Strafbarkeit der unzulässi-
gen Interessenwahrnehmung verab-
schiedet 

wistra 6/2024, R9–R11 

Verf. berichtetet über die Verabschiedung des § 108f StGB 
durch Bundestag und -rat. Die Schaffung gehe auf die Erfah-
rungen mit den sog. „Maskendeals“ zurück und wolle als 
strafwürdig empfundene Lücken des § 108e StGB schließen. 
Anschließend erläutert der Beitrag die Tatbestandsmerk-
male des § 108f StGB. Als Vorteilsnehmer seien Mitglieder 
des Bundestags, der Landesparlamente und der Parlamente 
auf europäischer Ebene erfasst, nicht hingegen kommunale 
Mandatsträger, Kandidaten und Mitglieder ausländischer 
Gesetzgebungsorgane. Damit sei der Tatbestand insoweit 
enger als § 108e StGB. Gleiches gelte für die Beschränkung 
auf die Zuwendung von Vermögensvorteilen. Verf. erläutert 
darüber hinaus die akzessorisch ausgestaltete Unrechtsver-
einbarung, die eine Verstoß gegen parlamentsrechtliche Re-
gelungen erfordere, und illustriert sie anhand einiger Bei-
spiele. Verf. thematisiert zuletzt die Rechtsfolgen des § 108f 
StGB, die Auswirkungen des Strafanwendungsrechts auf die 
neue Norm und die angeordnete erstinstanzlich OLG-Zu-
ständigkeit. 

 

2204 Eisele, Jörg 

Schriftliche Stellungnahme zur Sach-
verständigenanhörung im Rechtsaus-
schuss des Deutschen Bundestags am 
Mittwoch, den 13. März 2024 

o.D. 

www.bundestag.de 

Aus Sicht des Verf. überzeugt § 108f StGB-E inhaltlich über-
wiegend. Der Entwurf finde eine ausgewogene Balance zwi-
schen der Freiheit des Mandats und der missbräuchlichen 
Kommerzialisierung der Interessenwahrnehmung. Gleich-
wohl bestehe bei der Ausgestaltung einzelner Tatbestands-
merkmale Verbesserungsbedarf. Die teilweise Akzessorie-
tät des Tatbestands zum Abgeordnetenrecht wertet Verf. 
positiv. Gleiches gelte für die Ausgestaltung als eigenständi-
ger Tatbestand. Während die Nichterfassung kommunaler 
Mandatsträger vertretbar sei, wirke die Fassung des Täter-
kreises in Abs. 1 („Satz 1 gilt nur für folgende Mandatsträ-
ger“) ungeschickt, weil sie als Beschränkung formuliert 
werde. Entsprechendes gelte auch für den Verweis auf die 
Verletzung parlamentsrechtlicher Vorschriften, der zudem 
Überschneidungen mit dem Merkmal des ungerechtfertig-
ten Vorteils aufweise. In beiden Fällen könne eine positive 
Formulierung Unklarheiten beseitigen. Die Voraussetzung 
eines „ungerechtfertigten“ Vorteils überzeuge wiederum 
sowohl durch ihre parlamentsrechtsakzessorische Ausge-
staltung als auch hinsichtlich der Beschränkung auf Vermö-
gensvorteile. Das Merkmal „während des Mandats“ führe 
zu einem Exklusivitätsverhältnis von § 108e StGB und § 108f 
StGB. Die Auslegung des § 108f StGB müsse deshalb sicher-
stellen, dass Verhaltensweisen, die nach dem restriktiven 
Verständnis des BGH von § 108e StGB nicht erfasst werden, 
unter § 108f StGB subsumierbar bleiben. Die Grenze zwi-
schen beiden Normen verlaufe damit nicht parallel zu der-

https://wistra-online.com/91994.htm
https://www.bundestag.de/resource/blob/993210/Stellungnahme-Eisele.pdf
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jenigen zwischen dem dritten und vierten Absatz des § 44a 
AbgG. Überzeugend sei zuletzt auch die Nichterfassung ent-
geltlicher Berufstätigkeiten von Abgeordneten. 

 

2205 Friedrich, Theresa/ 
Gierok, Markus 

Der neue Straftatbestand der unzu-
lässigen Interessenwahrnehmung – 
muss das wirklich sein? 

wistra 2024, 317–326 

Verf. analysieren den im Juni 2024 geschaffenen § 108f 
StGB. Dieser beruhige zwar die infolge der „Maskendeals“ 
erhitzten Gemüter, führe aber zu Friktionen im deutschen 
Korruptionsstrafrecht und widerspreche dem ultima-ratio-
Prinzip. Verf. beleuchten die Entwicklungen in Rspr. und Po-
litik, die zur Schaffung der Norm geführt haben, und geben 
einen Überblick über vorausgehende Änderungen des 
AbgG. Weiter skizzieren Verf. die aus internationalen Ab-
kommen folgenden Verpflichtungen Deutschlands im Be-
reich des Korruptionsstrafrechts und umreißen die Pläne 
der EU-Kommission zur Korruptionsbekämpfung (→ FoKoS-
PR 2024 Nr. 1203). Anschließend setzen sich Verf. mit dem 
Tatbestand des § 108f StGB auseinander, der den Schutz 
des Vertrauens in die Integrität von Mandatsträgern bezwe-
cke. Verf. hegen starke Zweifel an der Strafwürdigkeit und -
bedürftigkeit des mit der Norm pönalisierten Verhaltens. 
Insbes. hätten aus ihrer Sicht erst die Auswirkungen der 
Verschärfung des AbgG abgewartet werden müssen. Die 
Sanktionierung der Geberseite lasse sich insges. nicht recht-
fertigen. Weiterhin kritisieren Verf., dass § 108f StGB mit 
der bisherigen Systematik des deutschen Korruptionsstraf-
rechts breche, indem er ein Dreipersonenverhältnis zwi-
schen Vorteilsgeber, Vorteilsnehmer und einem vom Vor-
teilsnehmer beeinflussten Dritten verlange. Die Ausgestal-
tung als abstraktes Gefährdungsdelikt sei kriminalpolitisch 
zudem problematisch. Das Blankettmerkmal eines Versto-
ßes gegen parlamentsrechtliche Vorschriften sehen Verf. 
aus verfassungsrechtlicher Sicht besonders kritisch, weil 
große Unsicherheit bestünde, welche Normen vom Verweis 
erfasst sind. Insges. sei § 108f StGB deshalb ein Akt symbo-
lischer, inhaltlich nicht überzeugender Gesetzgebung. 

 

2206 Heim, Maximilian 

Neuer Straftatbestand der unzulässi-
gen Interessenwahrnehmung 

NJW-Spezial 2024, 376 

Verf. berichtet über die Zustimmung von Bundestag und -
rat zum Gesetz zur Einführung einer Strafbarkeit der unzu-
lässigen Interessenwahrnehmung. Verf. fasst die gesetzge-
berischen Ziele und politischen Hintergründe des Vorha-
bens zusammen. Die Gesetzesbegründung zum Merkmal 
„während des Mandats“ stelle klar, dass es um Verhalten 
neben dem Mandat gehe und eine Art Exklusivverhältnis 
zwischen § 108e StGB und § 108f StGB bestehe. Praktische 
Anwendungs- und Auslegungsfragen seien abzuwarten. 
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2207 von Heintschel-Heinegg, Bernd/ 
Trüg, Gerson 

Kommentierung §§ 108e, 108f StGB 

In: von Heintschel-Heinegg/Kudlich 
(Hrsg.), Beck`scher Online-Kommentar 
zum StGB, 63. Edition, 1.11.2024 

Die Kommentierung wurde neben Aktualisierungen um eine 
Neukommentierung mittleren Umfangs (insges. 26 Rand-
nummern) des zum 18.6.2024 in Kraft getreten § 108f StGB 
ergänzt. Die Kommentierung wertet Stellungnahmen der 
Sachverständigen im Gesetzgebungsprozess, die Gesetzes-
begründung und erste rechtswissenschaftliche Publikatio-
nen zur Norm aus. Das von § 108f StGB geschützte Rechts-
gut sehen Verf. – übereinstimmend mit der Gesetzesbe-
gründung – im Schutz der parlamentarischen Demokratie, 
der Integrität ihrer Mandatsträger und in der Vermeidung 
unsachgemäßer Entscheidungen von Regierung und Ver-
waltung. 

 

2208 Kowalewski, Christoph/ 
Nennich, Adrian 

Warum wir eine nationale Strategie 
zur Korruptionsbekämpfung brau-
chen 

Scheinwerfer Heft 103 – August 
2024, 12 f. 

 

Verf. beleuchten die von der Biden-Administration angesto-
ßene Priorisierung der Korruptionsbekämpfung in den USA. 
Dort werde Korruption als Gefahr für die Demokratie er-
kannt und durch eine 2021 verabschiedete Strategie zur 
Korruptionsbekämpfung adressiert. In Deutschland habe 
die Korruptionsbekämpfung hingegen nach wie vor keine 
Priorität und werde kaum aus sicherheitspolitischer Per-
spektive betrachtet. Verf. erläutern die fünf Säulen der US-
Strategie und nennen Beispiele für die Umsetzung konkre-
ter Maßnahmen innerhalb der US-Behörden. Hervorzuha-
ben seien zB Incentive-Programme, die den privaten Sektor 
in die Korruptionsbekämpfung mit einbeziehen sollen. 
Durch ein größeres Engagement auf internationaler Ebene 
nehmen die USA eine Vorreiterrolle ein. Im Vergleich dazu 
bemängeln Verf. die ungenügende institutionelle und struk-
turelle Verankerung der Korruptionsbekämpfung in 
Deutschland. Besonders kritisch sei, dass offenbar kein po-
litischer Wille zur Veränderung in diesem Bereich vorhan-
den sei. 

 

2209 Kubiciel, Michael 

Eine Strategie tut not, nicht Schnell-
schüsse 

VerfBlog v. 4.6.2024 

Verf. befasst sich mit Initiativen und Forderungen, die An-
griffe auf Staat und Verfassung mit Mitteln des Strafrechts 
bekämpfen sollen. Er bemängelt in diesem Zusammenhang 
eine unkoordinierte Vorgehensweise und ein kriminalpoli-
tisch fragwürdiges Vorgehen durch symbolische Strafschär-
fungen und einzelfallbezogene Straftatbestände. Stattdes-
sen plädiert Verf. für eine Gesamtstrategie und eine gut vor-
bereitete Reform des Staatsschutzstrafrechts. In einigen Be-
reichen seien zudem Regelungsinstrumente außerhalb des 
Strafrechts erfolgversprechender. Verf. skizziert die histori-
sche Entwicklung eines liberalen Staatsschutzstrafrecht in 
Deutschland und erläutert dessen Grundsätze. Das aktuelle 
Staatsschutzstrafrecht spiegele die Erfahrungen früherer 
Bedrohungen wider. Als gelungen Schritt zum Schutz des 
Staats vor Einflussnahmen ausländischer Mächte bewertet 
Verf. die Schaffung des § 108f StGB. Dieser adressiere das 
Phänomen der strategischen Korruption. 

 

https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/2024/_103_TransparencyInternational_Mag_Web.pdf
https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/2024/_103_TransparencyInternational_Mag_Web.pdf
https://verfassungsblog.de/angriffe-auf-politiker-strafscharffungen-deep-fakes-politstalking/
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2210 Kubiciel, Michael 

Schriftfassung der Stellungnahme in 
der öffentlichen Anhörung des 
Rechtsausschusses des Deutschen 
Bundestages am 13.03.2024 betref-
fend den Gesetzentwurf der Fraktio-
nen SPD, Bündnis90/Die Grünen und 
FDP zur Änderung des Strafgesetzbu-
ches – Strafbarkeit der unzulässigen 
Interessenwahrnehmung –  
(BT-Drs. 20/10376) 

o.D. 

www.bundestag.de 

Verf. begrüßt die Grundkonzeption des § 108f StGB-E. Mit 
der Vorschrift werde die Nichteinhaltung der für Mandats-
träger nach dem AbgG geltenden Verhaltenspflichten straf-
bewehrt. Der Entwurf schließe damit eine durch die BGH-
Entscheidung zur Maskenaffäre zu Tage getretene Strafbar-
keitslücke. Er stelle einen verhältnismäßigen Eingriff in das 
durch Art. 38 I GG gewährleistete freie Mandat dar. Für die 
Geberseite begründe § 108f StGB-E hingegen neue Verhal-
tens- und Sanktionsnormen und schließe hier strafrechtli-
che Lücken. Dass der Tatbestand kommunale Mandatsträ-
ger und Kandidaten nicht erfasse, stelle eine sachgerechte 
rechtspolitische Entscheidung dar. Kritikwürdig sei hingegen 
die Verwendung des Begriffs „Vermögensvorteil“ sowie die 
Formulierung „während des Mandats“. Die Beschränkung 
auf Vermögensvorteile führe zu einer im deutschen und in-
ternationalen Strafrecht unüblichen Einschränkung korrup-
tionsgeeigneter Zuwendungen. Die Formulierung „während 
des Mandats“ laufe wiederum Gefahr, Auslegungsschwie-
rigkeiten hervorzurufen. Positiv bewertet Verf. die Ausge-
staltung des § 108f StGB als eigenständige Strafnorm neben 
§ 108e StGB sowie die akzessorische Verknüpfung mit den 
parlamentsrechtlichen Vorschriften. Inhaltlich und konzep-
tionell sieht Verf. bei § 108f StGB Parallelen zu den §§ 331, 
333 StGB. Kriminalpolitisch zweifelhaft sei indes die Nichter-
fassung der sog. Belohnungskorruption. 

 

2211 Leipold, Klaus 

Der Tatbestand der Abgeordnetenbe-
stechung gem. § 108e StGB 

In: Krause et al. (Hrsg.), Verteidigung 
und Vielfalt, Festschrift für Werner 
Leitner, 2024, 847–854 

Verf. betont die Bedeutung der Integrität von Mandatsträ-
gern für das Vertrauen der Bevölkerung in Volksvertretun-
gen. Nicht nur die „Maskendeals“ hätten deshalb Anlass ge-
geben, den Tatbestand des § 108e StGB zu überdenken. Im 
Ergebnis sei 2021 gleichwohl nur eine Heraufstufung des 
§ 108e StGB zum Verbrechen erfolgt. Verf. analysiert vor 
diesem Hintergrund den Tatbestand in seiner aktuellen Fas-
sung und unterbreitet Änderungsvorschläge. Ein Augen-
merk legt er auf die Merkmale des Handelns „im Auftrag 
oder auf Weisung“ und „in Wahrnehmung des Mandats“. 
Ersteres führe zu einer erheblichen Einschränkung des Tat-
bestands, weil es einer konkret erkauften Handlung des Ab-
geordneten bedürfe, wobei der Nachweis, dass der Abge-
ordnete seine Handlung nur aufgrund der Zuwendung und 
nicht aus eigener innerer Überzeugung vorgenommen 
habe, in der Praxis schwer sei. Eine gegenteilige Auslegung, 
die das Merkmal nur als Verweis auf das freie Mandat 
deute, verstoße gegen das Verschleifungsverbot. Auch die 
Voraussetzung einer Handlung in „Wahrnehmung des Man-
dats“ schränke den Straftatbestand erheblich ein, weil er 
dadurch u.a. Nebentätigkeiten von Abgeordneten nicht er-
fasse. Aus Sicht des Verf. haben indes die Tätigkeitsverbote 
in § 44a StGB direkte Auswirkungen auf die Reichweite des 
§ 108e StGB. Da die Vermittlungstätigkeit im Rahmen der 
Maskendeals nicht die Integrität und freie Ausübung des 
Mandats gefährdet hätten, sei § 108e StGB konsequenter-
weise nicht anwendbar. Kritisch betrachtet Verf. die Hoch-

https://www.bundestag.de/resource/blob/993214/Stellungnahme-Kubiciel.pdf
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stufung des § 108e StGB zum Verbrechen, weil nun eine 
Versuchsstrafbarkeit möglich sei und prozessuale Instru-
mente wie §§ 153, 153a, 407 ff. StPO nicht mehr zum Ein-
satz kommen könnten. Verf. plädiert angesichts des einge-
schränkten Anwendungsbereichs und der fehlenden gene-
ralpräventiven Wirkung der Norm für eine ersatzlose Strei-
chung. 

 

2212 Lobby Control 

Schriftliche Stellungnahme von Lob-
byControl zum Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung des Strafgesetzbu-
ches – Strafbarkeit der unzulässigen 
Interessenwahrnehmung (§ 108f 
StGB-E), BT-Drs. 20/10376 

Datum: 11.3.2024 

www.bundestag.de 

 

Verf. begrüßen den Entwurf des § 108f StGB-E, sehen dessen 
Ausgestaltung jedoch teils kritisch. So verleite die Formulie-
rung „während des Mandats“ zu einer zeitlichen Interpreta-
tion, obwohl der Gesetzgeber eine funktionelle Abgrenzung 
zu § 108e StGB bezwecke. Verf. sprechen sich daher für eine 
Streichung des Merkmals aus, ohne die Strafbarkeit dadurch 
ausweiten zu wollen. Der Gesetzgeber müsse andernfalls si-
cherstellen, dass durch das Merkmal keine Strafbarkeitslü-
cken hinsichtlich solcher Verhaltensweisen entstehen, die 
zwar in Zusammenhang mit dem Mandat stehen, aber nicht 
von § 108e StGB erfasst werden. Der Gesetzgeber müsse da-
für Sorge tragen, dass keine Auslegung möglich ist, nach der 
strafwürdige Handlungen in einen Graubereich zwischen 
mandatsfernen Nebentätigkeiten und Handlungen „bei der 
Wahrnehmung des Mandats“ (§ 108e StGB) straflos bleiben. 
Weiterhin sprechen sich Verf. dafür aus, die entgeltliche Be-
ratung mit unmittelbarem Mandatsbezug in die Strafnorm 
miteinzubeziehen. Es sei vorzugswürdig, den § 108f StGB 
nicht auf Vermögensvorteile zu beschränken. Letzteres folge 
ohnehin aus dem AbgG, so dass eine Dopplung die Strafnorm 
unflexibler im Hinblick auf künftige Änderungen im AbgG 
mache. Kritisch sehen Verf. die Akzessorietät des Tatbe-
stands zum Parlamentsrecht, weil für Landesparlamente ent-
sprechende Regeln zum Teil fehlen oder mit Auslegungs-
schwierigkeiten behaftet seien. Kriminalpolitisch zweifelhaft 
sei zuletzt die Nichterfassung von Kandidaten. 

 

2213 LTO-Redaktion 

Anklage gegen zwei Ex-Unionsabge-
ordnete 

LTO v. 29.1.2024 

Der Beitrag berichtet von der Anklageerhebung wegen Be-
stechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern gegen 
die beiden ehemalige Mitglieder der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats Eduard Lintner und Axel Fi-
scher. Im Rahmen der sog. Aserbaidschan-Affäre soll Lintner 
Geld aus Aserbaidschan an Abgeordnete weitergeleitet ha-
ben, damit diese im Sinne Aserbaidschans agieren. Fischer 
soll Gelder für positive Reden zu Aserbaidschan und die 
Weitergabe vertraulicher Dokumente erhalten haben. 
Beide Politiker bestreiten nach Angabe der Red. die Vor-
würfe. 

 

Hinw. d. Red.: 

Die sog. Aserbaidschan-Affäre wird zB von TI als Beispiel für 
strategische Korruption angeführt. Lintner wurde durch Ur-
teil des OLG München vom 30.7.2025 wegen Bestechung 
von Mandatsträgern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt 

https://www.bundestag.de/resource/blob/993136/Stellungnahme-Lange_LC.pdf
https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bundestag-aserbaidschan-affaere-cdu-union-bestechlichkeit-korruption
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(becklink 2035075). Der Prozess gegen Fischer hat im Okto-
ber 2025 begonnen (dazu becklink 2036705). 

 

2214 Mause, Karsten/ 
Polk, Andreas 

Lobbyregulierung in Deutschland: 
eine kritische Bestandsaufnahme 

ZfP 2024, 310–238 

Verf. stellen die rechtlichen Vorgaben im Bereich des Lobby-
ismus in Deutschland im Hinblick auf Nebentätigkeiten, Par-
teispenden, Karenzzeitregelungen, legislativem und exekuti-
vem Fußabdruck sowie die Inhalte des LobbyRG dar. Ergän-
zend behandelt der Beitrag entsprechende Regelungen auf 
Ebene der Bundesländer. Verf. unterziehen die dargestellten 
Regulierungen einer Kritik und unterbreiten Verbesserungs-
vorschläge. In ihrem Fazit kommen sie auf das Phänomen der 
strategischen Korruption zu sprechen, die sie als Einfluss-
nahme autokratischer Regime auf die Willensbildung demo-
kratischer Institutionen definieren. Diese häufig illegale Ein-
flussnahme ziele darauf, demokratische Systeme in Mitlei-
denschaft zu ziehen. Als Fallbeispiele nennen Verf. „Katar-
gate“ und die „Aserbaidschan-Affäre“. Sie bemängeln, dass 
zwar auf europäischer Ebene Überlegungen zu Gegenmaß-
nahmen im Gange seien, auf nationaler Ebene hierzu bislang 
aber keine Bestrebungen erkennbar seien. 

 

2215 Nettersheim, Wolfram 

Stellungnahme vor dem Rechtsaus-
schuss des Deutschen Bundestages 
zu dem Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Deutschen Strafgesetz-
buches – Strafbarkeit der unzulässi-
gen Interessenwahrnehmung (BT-
Drs. 20/10376) 

Datum: 11.3.2024 

www.bundestag.de 

Verf. begrüßt den Gesetzesentwurf im Ausgangspunkt, weil 
er die Verknüpfung außerparlamentarischer Betätigungen 
mit ungerechtfertigten Vorteilen erfasse. Die strafrechtliche 
Pönalisierung sei sachgerecht, um Wettbewerbsverzerrun-
gen und unsachgemäßen Entscheidungen von Regierung 
und Verwaltung zu verhindern und das Vertrauen in die par-
lamentarische Demokratie zu stärken. § 108f StGB schließe 
eine Strafbarkeitslücke, die durch die BGH-Entscheidung zur 
Straflosigkeit der Maskendeals zu Tage getreten sei. Auch 
weil der Entwurf zulässige und unbedenkliche Formen der 
außerparlamentarischen Mandatsausübung nicht unge-
bührlich beeinträchtige, bestünden aus verfassungsrechtli-
cher Sicht keine Bedenken gegen eine Vereinbarkeit mit 
dem freien Mandat (Art. 38 I GG). Verstöße gegen das Be-
stimmtheitsgebot und erhebliche Auslegungsprobleme 
seien ebenfalls nicht zu erwarten, weshalb der Tatbestand 
aus revisionsrechtlicher Perspektive unproblematisch er-
scheine. Zu den einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen äu-
ßert sich Verf. differenzierend. Die Beschränkung auf Ver-
mögensvorteile und die Notwendigkeit einer Verletzung 
parlamentsrechtlicher Vorschriften sei sachgerecht. Gelun-
gen sei auch die Beschränkung der Unrechtsvereinbarung 
auf bestimmte Handlungen/Unterlassungen. Zutreffend 
führe die Gesetzgebungsbegründung aus, dass es beim 
Merkmal „während des Mandats“ auf einen funktionalen 
und keinen zeitlichen Bezug zur Mandatsausübung an-
komme. Als weniger gelungen stuft Verf. die Formulierung 
von § 108f I 2, II 2 StGB ein, die den unzutreffenden An-
schein einer objektiven Bedingung der Strafbarkeit hervor-
rufen könne. Zuletzt weist Verf. auf mögliche Friktionen des 
Entwurfs mit der geplanten EU-Richtlinie zur Korruptions-

https://www.bundestag.de/resource/blob/993108/Stellungnahme-Nettersheim.pdf


B. Politische Korruption 

 

     -PR 2025      

 

 22 

bekämpfung hin, deren Umsetzung §§ 108e, 108f StGB 
ebenfalls erfassen würde. 

 

2216 Pohlreich, Erol 

Stellungnahme zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Strafge-
setzbuches – Strafbarkeit der unzu-
lässigen Interessenwahrnehmung, 
BTDrucks 20/10376, öffentliche An-
hörung des Rechtsausschusses des 
Deutschen Bundestages am Mitt-
woch, 13. März 2024 

Datum: 11.3.2024 

www.bundestag.de 

Aus Sicht des Verf. bleibt das Verhältnis von § 108f StGB zu 
internationalen Korruptionsbekämpfungsinstrumenten dif-
fus, weil dem Gesetzgeber bei der angestrebten Nachbil-
dung von Art. 18 UNCAC und Art. 12 CLCOC redaktionelle 
Fehler unterlaufen seien. Verf. ist der Ansicht, dass die Mas-
kendeals entgegen der gesetzgeberischen Intention auch 
nach § 108f StGB-E weiterhin (in Teilen) straflos sein könn-
ten. Es leuchte zudem nicht ein, weshalb der Gesetzgeber 
nicht andere, durch das AbgG untersagte, korruptive Verhal-
tensweise (zB Beratungstätigkeiten) strafrechtlich miter-
fasst habe. Überzeugend seien hingegen die Beschränkung 
der Nehmerseite. Gleiches gelte für die normative Ein-
schränkung auf ungerechtfertigte Vorteile. Kritisch sieht 
Verf. die Beschränkung auf Vermögensvorteile. In Bezug auf 
die von § 108f StGB vorausgesetzte Unrechtsvereinbarung 
plädiert Verf. für die Einbeziehung entgeltlicher Beratungs-
tätigkeiten. Weiter spricht sich Verf. für eine Streichung der 
Formulierung „während des Mandats“ aus, weil dieser Ver-
haltensweisen vom Tatbestand auszunehmen könnte, die 
nach dem Willen des Gesetzgebers erfasst werden sollten. 
Hier spiegele der Wortlaut die gesetzgeberische Intention 
nicht wider und berge das Risiko, dass die Rspr. aus dem 
Wortlaut gegenteilige Schlüsse ziehe. Als unnötige Dopp-
lung qualifiziert Verf. die Notwendigkeit eines Verstoßes ge-
gen parlamentsrechtliche Vorschriften durch die Interes-
senvertretung. Erfolge letztere unentgeltlich, sei sie nie 
pflichtwidrig. In den übrigen Fällen leiste das normative 
Merkmal des „ungerechtfertigten Vorteils“ bereits die not-
wendigen Einschränkungen. Den Strafrahmen des Abs. 1 be-
wertet Verf. positiv; er spricht sich jedoch für eine Strafmil-
derung für die Geberseite nach § 108f II StGB aus. 

  

2217 Reuter, Manfred 

Neuer Tatbestand im Strafgesetzbuch 
Die „Unzulässige Interessenwahrneh-
mung“ von Mandatsträgern gem. 
§ 108f StGB 

Kriminalistik 2024, 551–553 

Verf. stellt den im Juni 2024 in Kraft getretenen § 108f StGB 
und dessen Tatbestandsmerkmale vor, für die er zum Teil 
erste Definitionsvorschläge unterbreitet. Er erläutert den 
gesetzgeberischen Willen zur Strafbewehrung des Einfluss-
handels durch Mandatsträger. Hier habe die BGH-Entschei-
dung zur Maskenaffäre (→ FoKoS-PR 2023 Nr. 2102) Lücken 
offenbart. Bemerkenswert an der neuen Vorschrift sei u.a., 
dass nur Vermögensvorteile tatbestandsmäßig seien. Diese 
müssten ungerechtfertigt sein, wobei § 108f StGB hierfür 
auf die parlamentsrechtlichen Vorschriften verweise. Die 
Formulierung „während seines Mandats“ veranschauliche, 
dass Verhaltensweisen außerhalb der Mandatstätigkeit er-
fasst werden sollen. Weiterhin sei der Täterkreis des § 108f 
StGB eingeschränkt und erfasse insbes. kommunale Man-
datsträger nicht. Näher widmet sich Verf. dem vom Tatbe-
stand vorausgesetzten Verstoß gegen parlamentsrechtliche 
Vorschriften. Verf. bewertet den § 108f StGB insges. positiv 

https://www.bundestag.de/resource/blob/993024/Stellungnahme-Pohlreich.pdf
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und bescheinigt ihm, eine bestehende Strafbarkeitslücke zu 
schließen. 

 

2218 Rosenau, Henning/ 
Lorenz, Henning 

Kommentierung § 108e StGB 

In: Satzger/Schluckebier/Werner 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, 6. Aufl. 
2024, 996–1001 

In der Neuaufl. kommt Lorenz als Bearbeiter hinzu. Neben 
Aktualisierungen berücksichtigt die Kommentierung insbes. 
die rechtspolitischen Folgen der sog. Maskendeals. Neben 
der Hochstufung zu einem Verbrechen erläutern Verf. die 
Diskussion über die Schaffung neuer Straftatbestände im 
Bereich der Mandatsträgerkorruption (Rn. 3). Ergänzende 
Ausführungen finden sich auch zu den 2021 verschärften 
Rechtsfolgen des § 108e StGB (Rn. 15) und zur Auslegung 
des Merkmals „bei Wahrnehmung des Mandats“ durch den 
BGH (Rn. 10). Intensiv setzen sich Verf. mit der Frage ausei-
nander, unter welchen Voraussetzungen Vertragsab-
schlüsse einen Vorteil iSd § 108e StGB darstellen können 
(Rn. 9). Letzteres war im Zusammenhang mit der BGH-Ent-
scheidung in der Hamburger Rolling-Stones-Affäre virulent 
geworden (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 3102). 

 

2219 Stöhr, Alexander 

Parteispenden von Aktiengesellschaf-
ten – ein Plädoyer für eine Beteili-
gung der Aktionäre 

ZVglRWiss 2024, 289–309 

Verf. beschäftigt sich mit der Frage, ob und unter welchen 
Voraussetzungen Rechtsordnungen Parteispenden durch 
Aktiengesellschaften zulassen. Während in Deutschland und 
den USA Rspr. und Lit. Parteispenden zum Verantwortungs-
bereich des Vorstands zählen und keine Beteiligung der Ak-
tionäre notwendig sei, sehe das Vereinigte Königreich eine 
Aktionärsbeteiligung vor. Frankreich verbiete Parteispen-
den durch Aktiengesellschaften generell.  Verf. beleuchtet 
anschließend ökonomische Erkenntnisse zu den verschiede-
nen Regelungsmodellen und kommt zu dem Schluss, dass 
die Nichtbeteiligung der Aktionäre bei der Entscheidung 
über Parteispenden nicht überzeuge. Er begründet dies auf 
der Unternehmensebene mit negativen Auswirkungen auf 
den Unternehmenswert und Agency-Problemen. Auf Mak-
roebene würde bei Parteispenden durch Aktiengesellschaf-
ten zudem der Eindruck von Korruption entstehen. Der US 
Supreme Court verneine aus diesem Grund den Anschein 
von Korruption nur, wenn die Parteispende nicht einer Par-
tei, sondern einem PAC zugutekomme. Aus Sicht des Verf. 
ist eine Beteiligung der Aktionäre an der Entscheidung über 
Parteispenden auch nicht deswegen entbehrlich, weil straf-
rechtlich relevante Korruption durch Parteispenden ohne-
hin durch die Legalitätspflicht des Vorstands ausscheide. 
Vielmehr betont er, dass der entstehende Eindruck von Kor-
ruption auch ohne strafrechtlich relevantes Verhalten Schä-
den verursachen könne, die dann aber nur in Ausnahmefäl-
len zu einer Pflichtverletzung des Vorstandes führen wür-
den. Verf. spricht sich u.a. deshalb für eine Beteiligung der 
Aktionäre an Parteispenden aus und unterbreitet konkrete 
gesetzliche und unternehmensinterne Regelungsvor-
schläge. 
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2220 Transparency International Deutsch-
land e.V. (Autor: Jäckle, Wolfgang) 

Stellungnahme: Zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Strafge-
setzbuches – Strafbarkeit der unzu-
lässigen Interessenwahrnehmung 
(BT-Drs. 20/10376) 

Datum: 7.3.2024 

www.bundestag.de 

Verf. begrüßt die Schließung einer aus seiner Sicht eklatan-
ten Gesetzeslücke. Er kritisiert allerdings, dass mit Schaffung 
des § 108f StGB nicht zugleich Unzulänglichkeiten des 
§ 108e StGB beseitigt würden. Ohne Anpassung des § 108e 
StGB sieht Verf. Kohärenzprobleme zB in Bezug auf die dort 
erfassten kommunalen Mandatsträger. Konkret schlägt 
Verf. vor, § 108f StGB an die Struktur des § 108e StGB anzu-
gleichen und eine gelockerte Unrechtsvereinbarung wie bei 
§§ 331, 333 StGB genügen zu lassen. Weiter solle der neue 
Tatbestand auf immaterielle Vorteile erstreckt und das 
Merkmal „während des Mandats“ durch die Formulierung 
„neben der Ausübung des Mandats“ ersetzt werden. In 
§ 108e StGB sei das Merkmal „im Auftrag oder auf Weisung“ 
ersatzlos zu streichen, der Tatbestand auf gelockerte Un-
rechtsvereinbarungen auszuweiten und der Strafrahmen 
anzupassen. 

 

2221 Zimmermann, Frank 

Unzulässige Interessenwahrneh-
mung: Mehr Schein als Sein 

ZRP 2024, 76–79 

Verf. untersucht den Entwurf des Tatbestands der unzuläs-
sigen Interessenwahrnehmung (§ 108f StGB). Dieser wolle 
das Phänomen des Einflusshandels durch Abgeordnete er-
fassen, dessen Straflosigkeit sich im Zuge der Maskendeals 
herausgestellt habe. Die Strafnorm flankiere § 44a III, IV 
AbgG. Gleichzeitig betrete der deutsche Gesetzgebe mit der 
Strafbewehrung Neuland, obwohl mehrere internationale 
Abkommen Einflusshandel bereits seit Langem als strafwür-
dige Korruptionsform einordnen. Letztlich sei es ein erfreu-
liches Zeichen, dass Deutschland in diesem Kontext nun zu 
strafrechtlichen Mitteln greife. Anders als § 108e StGB wolle 
§ 108f StGB kommunale Mandatsträger und Abgeordnete 
ausländischer Parlamente als Nehmer nicht erfassen. Diese 
Beschränkung sei zu begrüßen, weil ehrenamtliche kommu-
nale Mandatstätigkeiten nicht mit Strafbarkeitsrisiken be-
droht werden sollten und es Sache des ausländischen Staa-
tes sei, über die Grenzen des strafwürdigen Einflusshandels 
zu befinden. Positiv wertet Verf. die Ausgestaltung des 
Strafrahmens. Nicht überzeugend sei angesichts internatio-
naler Vorgaben hingegen die Beschränkung auf Vermögens-
vorteile. Nicht gelungen sei auch das Merkmal „während 
des Mandats“, das unzutreffend auf den Zeitpunkt der Ge-
genleistung anstatt des Abschlusses der Unrechtsvereinba-
rung abstelle. Dadurch würden Lücken bei Unrechtsverein-
barungen entstehen, die auf Tätigkeiten des Mandatsträ-
gers nach Mandatsende gerichtet seien. Ebenfalls kritisch 
bewertet Verf. die Notwendigkeit eines Verstoßes gegen 
parlamentsrechtliche Normen, die auf Landesebene häufig 
nicht existieren, so dass der Tatbestand hier ins Leere gehe. 
Zudem liege die Reichweite der Strafnorm damit in Händen 
der Landesgesetzgeber. Verf. unterbreitet vor diesem Hin-
tergrund einen alternativen Formulierungsvorschlag. Kri-
tisch sieht Verf. zuletzt die Erstreckung des Tatbestands auf 
Auslandstaten gem. § 5 Nr. 16 StGB, die angesichts erwarte-
ter geringer Fallzahlen und mangels internationalen Kon-
senses über die Strafwürdigkeit des Einflusshandels Proble-

https://www.bundestag.de/resource/blob/993186/Stellungnahme-Jaeckle_Transparency-Dtl-.pdf
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me aufwerfe. Insges. sei § 108f StGB deshalb ein Akt symbo-
lischer Gesetzgebung mit handwerklichen Fehlern und Inko-
härenzen. 

 

2222 Zimmermann, Till 

Die (Nicht-)Strafbarkeit politischen 
Einflusshandels 

NJW 2024, 1847–1850 

Verf. analysiert die im Juni 2024 in Kraft getretene Straf-
norm der unzulässigen Interessenwahrnehmung. Er stellt 
die politischen Hintergründe und die Verschärfungen des 
Abgeordnetenrechts in den §§ 44a, 51 AbgG dar. § 108f 
StGB solle diese Regelungen nun strafrechtlich flankieren. 
Da der Einflusshandel strafwürdig sei, in seinem Unrechts-
gehalt aber hinter der Bestechlichkeit zurückbliebe, sei es 
sachangemessen, eine eigene Regel in § 108f StGB mit mil-
derem Strafrahmen zu schaffen. Positiv bewertet Verf. die 
enge Fassung des Täterkreises des § 108f StGB, die kommu-
nale Mandatsträger ausnehme. Nicht überzeugend sei da-
gegen die Ausklammerung von Kandidaten. Diesbezüglich 
schlägt Verf. eine Übernahme der österreichischen Rege-
lungstechnik vor. Kritikwürdig sei auch die Beschränkung 
des Zuwendungsobjekts auf Vermögensvorteile, weil da-
durch ebenso motivationsgeeignete andere Vorteile (Dro-
gen, Falschgeld etc.) nicht erfasst würden. Sachangemessen 
sei die Beschränkung auf ungerechtfertigte Vermögensvor-
teile, weil parlamentsrechtlich erlaubte Zuwendungen nicht 
pönalisiert werden dürften. Bzgl. der vom Mandatsträger zu 
erbringenden Gegenleistung kritisiert Verf. die zeitliche For-
mulierung („während des Mandats“), weil das Merkmal in 
der Sache eine sachliche Abgrenzung zwischen Tätigkeiten 
im Rahmen des Mandats (§ 108e StGB) und neben dem 
Mandat (§ 108f StGB) leisten müsse. Problematisch sei zu-
dem, dass § 108f StGB den Verstoß gegen parlamentsrecht-
liche Regelungen verlange, die in vielen Landesparlamenten 
und auf europäischer Ebene (teils) nicht existieren. Dadurch 
laufe der Tatbestand in großen Teilen leer. Insges. verfehle 
§ 108f StGB deshalb seinen Zweck eines effektiven Beitrags 
zur Korruptionsbekämpfung. Misslich sei zuletzt, dass der 
Gesetzgeber die Vorteilsannahme als Korruptionsform bei 
Mandatsträgern nach wie vor straflos lasse. 

 

2223 Zimmermann, Till 

Stellungnahme zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Strafge-
setzbuches – Strafbarkeit der unzu-
lässigen Interessenwahrnehmung 
(BT-Drs. 20/10376) 

Datum: 11.3.2024 

www.bundestag.de 

Zusammenfassung d. Verf.: 

Das Abgeordnetengesetz des Bundes verbietet drei ver-
schiedene Typen von Korruption: Bestechlichkeit, Vorteils-
annahme und missbräuchlichen Einflusshandel. Das Straf-
recht erfasst bislang aber nur die Bestechlichkeit. Diese Dis-
krepanz wird seitens der Wissenschaft, der Rspr. und der Öf-
fentlichkeit berechtigterweise als unbefriedigende Strafbar-
keitslücke wahrgenommen. § 108f StGB-E soll diese Lücke 
zumindest teilweise schließen, indem künftig auch die Kor-
ruptionsform des missbräuchlichen Einflusshandels im par-
lamentarischen Bereich unter Strafandrohung gestellt wird. 
Dieses Vorhaben ist zu begrüßen, da es sich bei den in Rede 
stehenden Rechtsbrüchen um strafwürdiges Unrecht han-
delt. Die Normarchitektur des vorgeschlagenen Delikts ist 

https://www.bundestag.de/resource/blob/993100/Stellungnahme-Zimmermann.pdf
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prinzipiell gelungen. Der Wortlaut sollte aber an mehreren 
Stellen noch geändert werden. Anderenfalls besteht die Ge-
fahr, dass bestimmte Fälle strafwürdigen Unrechts weiter-
hin straflos bleiben. Dies betrifft namentlich die Zuwendung 
von Incentives, die nicht in einem Vermögensvorteil beste-
hen (bspw. verbotene Gegenstände oder sittenwidrige 
Dienstleistungen) sowie die Korrumpierung von Personen, 
die für ein Mandat kandidieren, dieses im Tatzeitpunkt aber 
noch nicht erlangt haben. Die größte Schwachstelle des vor-
geschlagenen § 108f StGB-E besteht darin, dass dieser als 
Blanketttatbestand die Strafbarkeit davon abhängig macht, 
dass auch das jeweils betroffene Parlament in seinen Ver-
haltensregeln den missbräuchlichen Einflusshandel aus-
drücklich verbietet. Da dies sowohl in den meisten Bundes-
ländern als auch im Europäischen Parlament und der Parla-
mentarischen Versammlung des Europarats bislang nicht 
der Fall ist, blieben dort Vorgänge à la Maskendeals auch 
künftig straflos. Um dies zu verhindern, sollte § 108f StGB-E 
stattdessen als stand alone-Vorschrift gefasst werden. 

 

 

III. Monografien · Sammelbände · Kommentare 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

2301 Kakouri, Olga 

Die Korruptionsstrafbarkeit von Man-
datsträgern 

Eine Untersuchung des deutschen und 
griechischen Rechts 

1. Aufl. 2024, Nomos, Baden-Baden, 
419 S., ISBN 978-3-7560-1556-6, 
134,00 € 

Verlagsbeschreibung: 

Das Werk befasst sich mit der effektiven Regulierung politi-
scher Korruption. Im Mittelpunkt steht die gründliche Ana-
lyse des Straftatbestands der Bestechlichkeit und Beste-
chung von Mandatsträgern nach § 108e StGB. Die Untersu-
chung erstreckt sich von der historischen Entwicklung der 
Norm und den internationalen Einflüssen darauf bis hin zu 
ihrer kritischen Bewertung und der Identifizierung von Ver-
besserungsansätzen. Zusätzlich werden die relevanten au-
ßerstrafrechtlichen Vorschriften und Pflichten für Mandats-
träger beleuchtet. Eine rechtsvergleichende Darstellung der 
einschlägigen griechischen Rechtsnormen rundet die Arbeit 
ab. 

 

2302 von Winter, Thomas 

Lobbyismus in der deutschen Politik 

Ein Überblick 

1. Aufl. 2024, Verlag Barbara Budrich, 
Leverkusen, 383 S., ISBN 978-3-8252-
6210-5, 38,90 € 

Verlagsbeschreibung: 

Der Band präsentiert eine systematische Aufbereitung em-
pirischer Befunde zum Lobbyismus in Deutschland und ver-
mittelt, wie Lobbyist:innen, Entscheidungsträger:innen und 
institutionelle Rahmen miteinander interagieren. Unter-
sucht werden politische Aktivitäten von sozialen Bewegun-
gen, Verbänden, Unternehmen und Beratungsfirmen im 
Bundestag, der Bundesregierung und der Öffentlichkeit. 
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C. Amtsträger-Korruption 

 

In dieser Rubrik sind vorwiegend Publikationen aufgeführt, die die Korruption von Amtsträgern (insbes. 

§§ 331–335 StGB) sowie Verstöße gegen das beamtenrechtliche Geschenkannahmeverbot zum Gegen-

stand haben.  

 

 

I. Rechtsprechung 

Nr. Daten · Fundstelle Inhalt · Leitsätze 
   

3101 BVerfG Beschl. 5.3.2024 – 
2 BvR 130/24 

ECLI:DE:BVerfG:2024:rk20240305.2bvr-013024 

Nichtannahme der Verfassungsbe-
schwerde des ehemaligen Frankfur-
ter Oberbürgermeisters Feldmann 

BeckRS 2024, 4439 

LTO v. 15.3.2024 

 

Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde des ehemaligen 
Frankfurter OB Feldmann gegen seine Verurteilung wegen 
Vorteilsannahme durch das LG Frankfurt a.M. (→ FoKoS-PR 
2023 Nr. 3107) und die Verwerfung der Revision durch den 
BGH (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 8105) nicht zur Entscheidung an-
genommen. 

3102 BGH Beschl. 23.4.2024 – 5 StR 521/23 

Urteil gegen ehemaligen MDR-Unter-
haltungschef rechtskräftig 

BGH PM Nr. 105/2024 

ZWH 5/2024, R6 

Der ehemalige Programmbereichsleiter des MDR, Udo Foth, 
war vom LG Leipzig wegen Betrugs und Bestechlichkeit zu ei-
ner Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Die 
Vorwürfe bezogen sich auf private Darlehen, die sich der An-
geklagte von Produktionsfirmen und anderen Fernsehschaf-
fenden, die an Aufträgen des MDR interessiert waren, ge-
währen ließ. Dabei spielte er vor, dass die Darlehen Projek-
ten des MDR dienen und abgesichert seien. In einem Fall 
stellte er im Gegenzug für die Darlehensgewährung eine Be-
auftragung der darlehensgewährenden Produktionsfirma in 
Aussicht. Der BGH erkannte keine Rechtsfehler zum Nachteil 
des Angeklagten. 

 

3103 BGH Beschl. 6.6.2024 – 2 StR 50/24 

ECLI:DE:BGH:2024:060624B2STR50.24.0 

Konkurrenzverhältnis bei wiederhol-
ten Versuchen der Einschleusung 

BeckRS 2024, 21649 

 

Einer der Mitangeklagten beteiligte sich als Mitarbeiter der 
Ausländerbehörde an der Einschleusung syrischer Staatsan-
gehöriger gegen Entgelt in die Bundesrepublik Deutschland. 
Hierfür wurde er und ein weiteres Bandenmitglied vom LG 
u.a. wegen Bestechlichkeit bzw. Bestechung verurteilt. Der 
BGH befasst sich in seinem Beschluss mit der konkurrenz-
rechtlichen Behandlung einzelner Tatvorwürfe. 

 

  

https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/bverg-2bvr13024-feldmann-frankfurt-oberbuergermeister-vorteilsannahme-korruption
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/2024105.html
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3104 BGH Urt. v. 16.12.2024 – 6 StR 335/23 

ECLI:DE:BGH:2024:161224U6STR335.23.0 

Verstoß gegen das Recht auf ein fai-
res Verfahren wegen der Mitwirkung 
eines beschuldigten Staatsanwalts 

Kriminalistik 2025, 237 

 

Red. Orientierungssatz (juris): 

2. Allein die Mitwirkung eines Staatsanwalts, der Beschuldig-
ter einer Straftat ist, als Sitzungsvertreter, ist nicht geeignet, 
die Gesamtfairness eines Strafverfahrens in Frage zu stellen. 
Es ist zu fragen, ob ein Zusammenhang zwischen dem Ver-
fahrensgegenstand des gegen den Sitzungsvertreter geführ-
ten Ermittlungsverfahrens und dem in der Hauptverhand-
lung gegen den Angeklagten verhandelten Tatvorwurf be-
steht, wie eng dieses „prozessuale Band“ ist und wie sub-
stantiiert die Verdachtsmomente gegen den Staatsanwalt 
sind. 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand der Revision ist u.a. die Verfahrensbeteiligung 
des Staatsanwalts Yashar G., gegen den Vorwürfe der Be-
stechlichkeit und der Weitergabe von Informationen an eine 
Kokainhändler-Bande im Raum stehen. Der BGH weist die 
Verfahrensrüge eines mutmaßlich am BtM-Handel beteilig-
ten Spediteurs als unzulässig und darüber hinaus unbegrün-
det ab. Die Sachrüge zum Strafausspruch hatte Erfolg. 

 

3105 OLG Braunschweig Beschl. 8.4.2024 – 
1 ORs 6/24 

ECLI:DE:OLGBS:2024:0408.1ORS6.24.0A 

Hinweispflicht gem. § 265 StPO 

BeckRS 2024, 9515 

StV 2025, 250 

Red. Leitsatz (StV): 

2. Wirft die Anklage einem Justizvollzugsbediensteten Be-
stechlichkeit vor, weil er sich als Gegenleistung dafür, ein 
vorgefundenes Handy bei dem Gefangenen zu belassen, von 
diesem 20 € versprechen lässt, darf das Urt. ohne einen Hin-
weis gem. § 265 II StPO nicht die abweichende Alternative 
aufweisen, er habe das Handy an sich genommen, um es 
selbst verschwinden zu lassen. 

 

Hinw. d. Red.: 

Der angeklagte Justizbeamte war in erster und zweiter In-
stanz freigesprochen worden. Auf die Revision der StA 
wurde er wegen Bestechlichkeit verurteilt. Diese Verurtei-
lung hob das OLG mit der vorliegenden Entscheidung auf. 
Die StA nahm daraufhin ihre Berufung gegen das erstinstanz-
liche Urteil zurück, so dass der Freispruch rechtskräftig ist. 
Das Verfahren gegen den Gefangenen wegen Bestechung 
wurde gem. § 154 II StPO eingestellt. 

 

3106 OLG Köln Urt. 11.6.2024 – 1 ORs 52/24 

ECLI:DE:OLGK:2024:0611.1ORS52.24.00 

Bedrückungs- und Beschleunigungs-
korruption an Flughäfen 

BeckRS 2024, 14171 

FDStrafR 2024, 014171 

NZWiSt 2024, 492 

StraFo 2024, 311 

Amtl. Leitsätze: 

1. Die Ankündigung, ein rechtlich nicht gebotenes Handeln 
zu unterlassen, kann sich als Drohung mit einem empfindli-
chen Übel darstellen. 

2. Ein angedrohtes Übel ist nicht „empfindlich“ iSv § 253 
StGB, wenn von dem Bedrohten erwartet werden kann, dass 
dieser der Drohung in besonnener Selbstbehauptung stand-
hält. 

3. Das ist in einem Fall anzunehmen, in dem ein Fluggast auf 
dem Flughafen E./I. im Sommer 2022 unter Beibehaltung 
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 seines Platzes in der Warteschlange vor dem Sicherheitsbe-
reich, dem Ansinnen des angeklagten „Linemanagers“, ihn 
gegen einen geringen Geldbetrag an der Warteschlange vor-
beizuführen, standhält. 

 

Red. Leitsatz (BeckRS): 

In einem solchen Fall kommt auch eine Strafbarkeit wegen 
Vorteilsnahme oder Bestechlichkeit nicht in Betracht, wenn 
der Angeklagte keine Aufgabe der öffentlichen Verwaltung 
in Form der Sicherheitskontrolle wahrnimmt, sondern ledig-
lich als Bediensteter eines privaten Unternehmens für den 
Flughafenbetreiber dafür sorgen soll, dass der Zugang zu der 
Sicherheitskontrolle geordnet und unter Entzerrung der er-
heblichen Warteschlangen abläuft. 

 

Hinw. d. Red.: 

Das OLG streift in seiner Entscheidung die Phänomene der 
Bedrückungs- und Beschleunigungskorruption. Es beteiligt 
sich als erstes Obergericht an der Debatte über die Strafbar-
keit sog. Airport Fast Lanes. Zu weiteren Debattenbeiträgen 
s. Zimmermann/Stolz (→ FoKoS-PR 2025 Nr. 1216), Kudlich 
(→ FoKoS-PR 2025 Nr. 3106a), Babucke/Kroner (→ FoKoS-PR 
2025 Nr. 3202) und Wollschläger/Zöller (→ FoKoS-PR 2025 
Nr. 3220). 

 

3106a JA 2024, 872 (Anm. Kudlich) 

 

Verf. fasst den Sachverhalt des Verfahrens zusammen und 
erläutert die prozessuale Konstellation der Sprungrevision. 
In materieller Hinsicht stelle sich vor allem die Frage, ob das 
Angebot des angeklagten Line-Managers, den betroffenen 
Flugpassagier gegen Geldzahlung in der Schlange vor der Si-
cherheitskontrolle vorzuziehen, eine Drohung mit einem 
empfindlichen Übel iSd § 240 StGB darstelle. Verf. skizziert 
hierzu die in Rspr. und Lit. vertretenen Auffassungen zur Dro-
hung mit einem Unterlassen, bevor er sich der Begründung 
des OLG zuwendet. Das Ergebnis der Straflosigkeit, zu dem 
das OLG gelange, sei letztlich überzeugend. Die rechtswis-
senschaftliche Diskussion über eine mögilche Beschleuni-
gungskorruption bei Airport Fast Lanes hält Verf. für nicht 
einschlägig. Es fehle an der Amtsträgerstellung bzw. am ge-
schäftlichen Kontext. Bei der Streitfrage des Drohens mit ei-
nem Unterlassen befürwortet Verf. die Ansicht, die beim An-
gebot einer Leistung, zu der man nicht verpflichtet ist, per se 
keine Drohung annimmt. Die Verortung des Problems bei 
der Empfindlichkeit durch das OLG führe insoweit zu schwie-
rigen Abgrenzungsentscheidungen. 

 

3106b RÜ 2024, 571 (Anm. Schneider) 

 

Verf. schildert Sachverhalt und Entscheidung des OLG und 
prüft eine Strafbarkeit des angeklagten Line-Managers we-
gen versuchter Erpressung, Bestechlichkeit und Bestechlich-
keit im geschäftlichen Verkehr. Laut Verf. stelle sich das 
Problem, ob mit einem rechtlich zulässigen Unterlassen 
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gedroht werden könne und bejaht dies. Allerdings fehle es 
im vorliegenden Fall an der Empfindlichkeit des angedrohten 
Übels. Eine Strafbarkeit nach § 332 StGB verneint Verf. man-
gels Amtsträgerstellung des Line-Managers unter Verwer-
fung gegenteiliger Auffassungen in der Lit. Eine Strafbarkeit 
nach § 299 StGB scheide aus, weil die Bevorzugung nicht im 
geschäftlichen Verkehr erfolge. 

 

3107 OVG Berlin-Brandenburg  
Urt. 30.1.2024 – OVG 81 D 1/23 

ECLI:DE:OVGBEBB:2024:0130.OVG81-D1.23.0A 

Disziplinarmaßnahme der Entfernung 
aus dem Beamtenverhältnis wegen 
Vorteilsannahme in erheblichem Um-
fang 

BeckRS 2024, 48868 

 

Red. Leitsätze (BeckRS): 

3. Die Annahme von Einladungen zu teuren Essen, Restau-
rantbesuchen, einem Commemorative Dinner, zwei Road-
shows nach Tokio, Hongkong, Macau und Peking sowie nach 
Abu Dhabi, Dubai, Kuala Lumpur, Singapur und Bangkok stel-
len unrechtmäßige Vorteile dar, die – wenn der Beamte sie 
im Zusammenhang mit seiner dienstlichen Tätigkeit erhielt – 
einen Verstoß gegen § 331 StGB sowie gegen die Dienst-
pflicht zur Uneigennützigkeit gem. § 34 BeamtStG und gegen 
das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken 
nach § 42 BeamtStG darstellen und die Entfernung aus dem 
Beamtenverhältnis rechtfertigen, da das durch das Verhal-
ten des Beamten zerstörte Vertrauen des Dienstherrn und 
der Allgemeinheit in einem Ausmaß verletzt ist, das eine 
Weiterverwendung ausschließt. 

4. Die Verwirklichung des Straftatbestands der Vorteilsan-
nahme nach § 331 I StGB ist eine der schwersten Dienst-
pflichtverletzungen, die eine Entfernung aus dem Beamten-
verhältnis im Regelfall rechtfertigt, insbes. wenn der Beamte 
Inhaber eines hervorgehobenen Amtes ist und in dieser 
dienstlichen Vertrauensstellung für die Dienstausübung ei-
nen mehr als unerheblichen Vorteil fordert oder annimmt. 
Ob es sich bei dem unerlaubten Vorteil um eine Geld- oder 
eine Sachleistung handelt, spielt keine Rolle, weil der An-
schein der Käuflichkeit in Bezug auf das Amt unbedingt ver-
mieden werden muss. 

 

Hinw. d. Red.: 

Das BVerwG hat das Urteil des OVG mit Beschl. v. 30.6.2025 
(NVwZ 2025, 2014) wegen eines Verfahrensfehlers aufgeho-
ben und die Sache zur erneuten Verhandlung zurückverwie-
sen. 
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3108 VGH Kassel – Beschl. 22.2.2024 – 
28 E 818/23.D 

ECLI:DE:VGHHE:2024:0222.28E818.23.D.00 

Disziplinarrechtliche Durchsuchungs- 
und Beschlagnahmeanordnung; sexu-
elle Leistungen als Vorteil 

BeckRS 2024, 21416 

FD-StrafR 2024, 817911 (Anm. Rath-
geber) 

NVwZ-RR 2024, 915 

 

Amtl. Leitsatz: 

1. Unter den Begriff der Vorteilsannahme nach § 42 Be-
amtStG können auch rein ideelle und immaterielle Vorteile, 
wie sinnliche Genüsse in Form von Beischlaf oder sonstige 
sexuelle Handlungen fallen. 

 

Hinw. d. Red.: 

Das Verfahren richtete sich gegen einen Polizeibeamten und 
Dozenten, der gegenüber einer Polizeianwärterin die Ein-
flussnahme auf das Eignungsauswahlverfahren im Gegenzug 
für Videos mit sexuellen Inhalten in Aussicht gestellt hatte. 
Das VG Wiesbaden lehnte den Erlass einer Durchsuchungs- 
und Beschlagnahmeanordnung iRd Verwaltungsermittlun-
gen aus rechtlichen Gründen ab. Der VGH Kassel ist dem ent-
gegengetreten und hat die Durchsuchung angeordnet. 

 

3109 VGH Mannheim Urt. 16.4.2024 – 
DL 16 S 2046/22 

ECLI:DE:VGHBW:2024:0416.DL16S2046.-22.00 

Entfernung aus dem Dienst wegen 
nicht genehmigter Nebentätigkeit 

DÖV 2024, 716 

NVwZ-RR 2024, 919 

ZBR 2025, 106 

 

Red. Leitsatz (juris): 

Die langjährige Ausübung einer nicht genehmigten und we-
gen der Besorgnis der Beeinträchtigung dienstlicher Interes-
sen nicht genehmigungsfähigen Nebentätigkeit von erhebli-
chem Umfang kann je nach den Umständen des Einzelfalls 
ein schweres Dienstvergehen darstellen, welches die Entfer-
nung aus dem Beamtenverhältnis rechtfertigt (hier bejaht im 
Fall eines Revierförsters, der in Konkurrenz zu seinem 
Dienstherrn auf Provisionsbasis den Holzverkauf für eine 
Kommune getätigt hat, wobei er faktisch wie ein Sachbear-
beiter in die Kommunalverwaltung eingegliedert war). 

 

Hinw. d. Red.: 

Ein Strafverfahren gegen den Kläger wegen Vorteilsan-
nahme wurde nach § 170 II StPO eingestellt. 

 

3110 OVG Weimar Beschl. 29.4.2024 – 
8 DO 415/23 

ECLI:DE:OVGTH:2024:0429.8DO415.23.00 

Vorläufige Dienstenthebung eines 
Oberbürgermeisters 

BeckRS 2024, 13959 

DÖV 2024, 1071 

NVwZ-RR 2024, 824 

 

Amtl. Leitsätze: 

5. Auch im gerichtlichen Aussetzungsverfahren haben die 
Verwaltungsgerichte die erhobenen Vorwürfe und die tat-
sächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte, die der Beamte 
vorbringt, im Rahmen der summarischen Prüfung zu berück-
sichtigen und zu würdigen. 

6. Der grundsätzliche Vorrang des strafrechtlichen Verfah-
rens schließt nicht aus, im summarischen Verfahren über die 
vorläufige Dienstenthebung anhand der bisherigen Ermitt-
lungsergebnisse zu prüfen, ob ein hinreichender strafrechtli-
cher Tatverdacht und auf dieser Grundlage der hinreichend 
begründete Verdacht eines Dienstvergehens besteht. 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Disziplinarverfahrens war der Verdacht der 
Vorteilsannahme durch einen Oberbürgermeister. Dieser 
hatte Mitarbeiter der Stadtverwaltung in seine Verteidigung 
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in einem Disziplinarverfahren eingebunden. Das OVG erör-
tert ohne abschließende Positionierung, ob dem OB damit 
Vorteile zugeflossen sind. 

 

3111 LG Münster Urt. 11.12.2024 – 
8 KLs 8/24 

ECLI:DE:LGMS:2024:1211.8KLS8.24.44JS-726.00 

Bestechung und Bestechlichkeit im 
Zusammenhang mit dem Verkauf 
kommunaler Grundstücke 

BeckRS 2024, 44556 

 

Red. Leitsatz (BeckRS): 

1. Die Entscheidung, ob Grundstücke veräußert werden, in 
welcher Art und Weise die Vergabe von Grundstücken er-
folgt, zu welchen Konditionen Grundstücke veräußert wer-
den und an wen die Veräußerung erfolgt, sind wegen ihres 
grundsätzlichen Charakters dem Gemeinderat vorbehalten 
und durften nicht vom Bürgermeister getroffen werden 
(§ 41 I 1, III GO NRW). 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Verfahrens waren Grundstücksveräußerun-
gen an einen Unternehmer, die der Bürgermeister einer Ge-
meinde ohne Ratsbeschluss vorgenommen hatte. Im Gegen-
zug hatten beide private Zahlungen an den Bürgermeister 
vereinbart. Die Angeklagten wurden wegen Bestechung und 
Bestechlichkeit verurteilt. Die Revision der Angeklagten hat 
der BGH mit Beschl. v. 30.7.2025 verworfen (BeckRS 2025, 
21363).  

 

3112 LG Neuruppin Urt. 19.1.2024 – 
13 KLs 26/23 

ECLI:DE:LGNEURU:2024:0119.13KLS26.23.00 

Verurteilung wegen Bestechung; An-
ordnung der Einziehung von Werter-
satz gegenüber der einziehungsbetei-
ligten Firma 

BeckRS 2024, 34163 

 

Red. Orientierungssätze (juris): 

1. Sonstige Stelle iSd § 11 I Nr. 2 lit. c) StGB sind behörden-
ähnliche Institutionen, die zwar keine Behörden im organi-
satorischen Sinne sind, aber rechtlich befugt sind, bei der 
Ausführung von Gesetzen und der Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben mitzuwirken. Dabei kann es sich auch um privatrecht-
lich organisierte Einrichtungen handeln, wenn sie bei der 
Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben derart staatlicher 
Steuerung unterliegen, dass sie wie ein „verlängerter Arm“ 
des Staates erscheinen. 

2. Wird eine Firma zu 100% von zwei Bundesländern gehal-
ten, die alleinige Gesellschafter der Firma sind, einen Auf-
sichtsrat einrichteten und diesen mit Mitgliedern aus den 
Ministerien bzw. der Senatsverwaltung besetzten, dann ist 
es allein die öffentliche Hand, die die Geschicke der Firma 
bestimmt. Vorliegend wurde die private Organisationsform 
gewählt, um bestmöglich die staatliche Aufgabe erfüllen zu 
können. 

3. Die Aufgabe der Rekultivierung von Deponien stellt eine 
Aufgabe der öffentlichen Verwaltung dar, da der Bereich der 
Gefahrenabwehr – hier in Form der Verhinderung von Ge-
fahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit und 
Lebensgrundlage (Trinkwasser) – ureigene Bestandteile der 
öffentlichen Verwaltung sind. 

4. Vorliegend führten die Bestechungshandlungen des Ange-
klagten dazu, dass die Firma, für die er als Geschäftsführer 
handelte, die Aufträge erhielt und damit durch die Taten die 
jeweiligen Auftragswerte erlangte. Abzuschöpfen ist somit 
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die gesamte Auftragssumme und nicht nur der wirtschaftli-
che Wert des Vertrages. Von diesem Wert sind die der Firma 
entstandenen auftragsbezogenen Aufwendungen abzuzie-
hen. 

 

3113 LG Nürnberg-Fürth Urt. 6.6.2024 –  
12 NBs 503 Js 2468/18 

ECLI:DE:LGNUERN:2024:0606.12NBS503JS-2468.18.00 

Annahme von Bestechungsgeldern 
durch Amtsträger auch bei Dienst-
handlung außerhalb eigener Zustän-
digkeit strafbar; Anwendbarkeit des 
Täter-Opfer-Ausgleichs 

BeckRS 2024, 42915 

 

Amtl. Leitsatz: 

Eine pflichtwidrige Handlung iSd § 332 StGB begeht auch, 
wer seine amtliche Stellung dazu missbraucht, eine durch die 
Dienstvorschriften verbotene Handlung oder eine Handlung, 
für die er unzuständig ist, vorzunehmen, die ihm gerade 
seine amtliche Stellung ermöglicht. 

 

Red. Orientierungssatz (juris): 

Der Verzicht des Angeklagten auf die Rückzahlung der von 
der Staatsanwaltschaft bei ihm arrestierten Gelder führt in-
sofern nicht zu einer Strafmilderung, weil dieser nicht als 
Schadenswiedergutmachung zu werten ist. Denn der Straf-
tatbestand der Bestechlichkeit schützt die Lauterkeit des öf-
fentlichen Dienstes und das Vertrauen der Öffentlichkeit in 
diese Lauterkeit. Über ein solches Gemeinschaftsrechtsgut 
kann der persönlich Geschädigte nicht verfügen; solche „op-
ferlosen“ Delikte sind einem Täter-Opfer-Ausgleich gem. 
§ 46a Nr. 1 StGB mithin nicht zugänglich. 

 

Hinw. d. Red.: 

Die Revision des Angeklagten ist inzw. vom BayObLG verwor-
fen worden (BeckRS 2025, 10603). 

 

3114 VG Hannover Urt. 9.1.2024 – 
18 A 2078/22 

ECLI:DE:VGHANNO:2024:0109.18A2078.-22.0A 

Aberkennung des Ruhegehaltes eines 
Beamten 

BeckRS 2024, 43 

Red. Leitsätze: 

1. Eine Vorteilsannahme (§ 331 StGB) während der Zeit als 
aktiver Beamter liegt tatbestandlich nicht vor, wenn der Be-
klagte selbst keine Zuwendungen entgegengenommen hat. 

2. Die von dem Beklagten erzielten Einnahmen aus dem Ver-
kauf von Kfz-Schildern stellen keine Belohnungen, Ge-
schenke oder sonstigen Vorteile dar, die der Beklagte in Be-
zug auf sein früheres Amt gefordert oder sich versprechen 
lassen hat. Der Angeklagte als Ruhestandsbeamter hat keine 
Zuwendungen wie „Spenden“ oder „Trinkgelder“ entgegen-
genommen. Das Verhalten der Mitarbeiter der Zulassungs-
stelle kann ihm insoweit nicht zugerechnet werden.  

3. Eine Vorteilsannahme kann auch nicht darin gesehen wer-
den, dass der Ruhestandsbeamte durch die Teilnahme am 
behördeninternen Feiern etc., zu denen er als Pensionär ein-
geladen war, von einer „Kaffeekasse“ profitiert hat, weil da-
von teilweise Kosten der Veranstaltungen gedeckt wurden. 

 

Hinw. d. Red.: 

Das Disziplinarverfahren richtete sich gegen einen höherran-
gigen Mitarbeiter einer Kfz-Zulassungsstelle, der alte Kfz-
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Schilder auf eigene Rechnung verkauft und Verkäufe durch 
seine Mitarbeiter geduldet hatte. Das VG sah eine Dienst-
pflichtverletzung als aktiver Beamter, verneinte hingegen 
eine solche als Ruhestandsbeamter. Die Klage auf Aberken-
nung des Ruhegehalts wies das VG ungeachtet dessen we-
gen formaler Mängel der Disziplinarklageschrift ab. 

 

3115 VG Magdeburg Urt. 7.11.2024 – 
15 A 12/23 MD 

ECLI:DE:VGMAGDE:2024:1107.15A12.23-MD.00 

Gemeinnützige Verwendung von Be-
stechungsgeld als Milderungsgrund 

BeckRS 2024, 43964 

 

Amtl. Leitsatz: 

2. Die gemeinnützige Verwendung von Bestechungsgeld 
kommt als Milderungsgrund in Betracht, wenn die gemein-
nützige Verwendung dem Zuwender bekannt ist. Bei Vorlie-
gen eines solchen Milderungsgrundes ist die Entfernung aus 
dem Beamtenverhältnis in der Regel nicht gerechtfertigt. 

 

Red. Orientierungssatz (juris): 

Durch die gemeinnützige Verwendung wird zwar der Ein-
druck der Käuflichkeit nicht beseitigt. Ein solcher Beamter 
bietet aber ein günstigeres Charakterbild als derjenige, der 
aus Eigennutz unerlaubt Geschenke entgegennimmt. Ein sol-
ches nach außen erkennbares Verhalten erweckt nicht den 
Eindruck, dass der Beamte als uneigennützig anzusehen ist. 
Dieses günstigere Persönlichkeitsbild erlaubt es, das Ver-
trauensverhältnis zum Dienstherrn nicht als zerstört anzuse-
hen, sondern auf eine allmähliche Wiederherstellung zu ver-
trauen. 

 

Hinw. d. Red.: 

Dem Verfahren lag der Vorwurf der Bestechlichkeit eines Be-
amten des Veterinäramts zugrunde. Dieser soll mit dem In-
haber eines Schweinzuchtbetriebs die Einstellung eines Buß-
geldverfahren bzw. ein geringeres Bußgeld wegen Verstö-
ßen gegen tierschutzrechtliche Vorschriften vereinbart ha-
ben, wofür dieser im Gegenzug an zwei Vereine spendete, in 
der die Tochter des Beamten aktiv war. Das strafrechtliche 
Verfahren war gegen Geldauflage eingestellt worden. Das 
VG konnte sich nicht von einem Dienstvergehen überzeugen. 
Als obiter dictum formuliert das VG, dass die Disziplinarklage 
auf Entfernung aus dem Beamtenverhältnis auch bei Nach-
weis des Dienstvergehens erfolglos geblieben wäre. 
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3116 VG München Urt. 20.2.2024 – 
M 13L DK 21.4364 

ECLI:DE:VGMUENC:2024:0220.M13LDK21.-4364.00 

Aberkennung des Ruhegehalts wegen 
Vorteilsannahme und Geheimnisver-
rat eines ehemaligen Polizeibeamten 

ArbRAktuell 2024, 466 (Anm. 
Verma/Auffarth) 

BeckRS 2024, 6550 

FD-ArbR 2024, 006550 

 

Red. Leitsätze (1–2. BeckRS, 3–4. Red.): 

1. Ein Beamter, der gegen das Verbot der Vorteilsannahme 
in Bezug auf das Amt verstößt, zerstört regelmäßig das Ver-
trauen, das für eine weitere Tätigkeit als Beamter erforder-
lich ist. 

2. Ein Beamter, zu dessen funktionalen Aufgaben die Wah-
rung bestimmter Geheimnisse gehört, verstößt gegen den 
Kernbereich seiner Dienstpflichten, wenn er der Geheimhal-
tungspflicht nicht nachkommt. 

3. Im Falle der Bestechlichkeit wird das beamtenrechtliche 
Verbot der Vorteilsannahme in besonders schwerer Weise 
missachtet. 

4. Die Aberkennung des Ruhegehalts als disziplinarrechtliche 
Höchstmaßnahme ist bei Würdigung der Umstände des Ein-
zelfalls die gebotene und angemessene Disziplinarmaß-
nahme gegen einen im Ruhestand befindlichen Polizeibeam-
ten nach einer Bestrafung wegen Bestechlichkeit und Ge-
heimnisverrat. 

 

Hinw. d. Red.: 

Der beklagte pensionierte Polizeibeamte hatte in 17 Fällen 
unbefugt Datenabfragen in polizeilichen Informationssyste-
men vorgenommen und die Informationen an einen Bekann-
ten weitergegeben. Im Gegenzug hatte er einmalig 100 € er-
halten. Im strafrechtlichen Verfahren erging Strafbefehl. 

 

3117 VG München Urt. 1.10.2024 – 
M 19L DK 22.5596 

ECLI:DE:VGMUENC:2024:1001.M19LDK22.-5596.00 

Entfernung aus dem Beamtenverhält-
nis wegen Vorteilsannahme 

BeckRS 2024, 30574 

FD-ArbR 2025, 930574 

FD-StrafR 2025, 805830 (Anm. Rath-
geber) 

 

Red. Leitsätze (BeckRS): 

1. Bei einem Strafrahmen bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe 
reicht der Orientierungsrahmen für die mögliche Disziplinar-
maßnahme bis zur Entfernung aus dem Beamtenverhältnis. 

2. Ergibt die Gesamtabwägung, dass aufgrund des Fehlver-
haltens des Beamten ein endgültiger Vertrauensverlust in 
die ordnungsgemäße Diensterfüllung eingetreten ist, muss 
er durch eine Disziplinarmaßnahme aus dem Beamtenver-
hältnis entfernt werden. 

3. Im Fall eines nach den tatsächlichen Befugnissen und Zu-
ständigkeiten herausgehobenen Amtes ist die Entfernung 
aus dem Beamtenverhältnis bei strafbarer Vorteilsannahme 
im Regelfall angezeigt. 

4. Ein strafrechtlich vermeidbarer Verbotsirrtum führt nicht 
zu einer milderen Maßnahme nach Disziplinarrecht. 

5. Eine unzureichende Kontrolle wirkt sich im Rahmen der 
Disziplinarmaßnahme regelmäßig nicht entlastend für den 
Beamten aus. 

 

Hinw. d. Red.: 

Der Beklagte war ein leitender Polizeibeamter, der u.a. Sach-
geschenke und Wertgutscheine für das Münchener Oktober-
fest von mehreren Firmen i.R. einer „Klimapflege“-
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Vereinbarung erhalten hatte. Im Strafverfahren erhielt er ei-
nen Strafbefehl wegen Vorteilsannahme in 17 Fällen. 

 

3118 VG Schleswig Beschl. 8.8.2024 – 
12 B 19/24 

ECLI:DE:VGSH:2024:0808.12B19.24.00 

Entlassung eines Beamten auf Probe 
nach abgeschlossenen strafrechtli-
chen Ermittlungen 

BeckRS 2024, 49865 

 

Amtl. Leitsatz: 

Stehen die Vorwürfe gegen einen Beamten auf Probe mit 
hinreichender Gewissheit fest, besteht für den Dienstherrn 
keine Pflicht, das Entlassungsverfahren bis zum Abschluss 
des Strafverfahrens auszusetzen. 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Verfahrens waren Vorwürfe gegen einen 
Justizvollzugsbeamten, der Geschäftsbeziehungen mit Häft-
lingen unterhalten habe soll (u.a. BtM-Handel) und im Ge-
genzug für Vorteile Dienstpflichten verletzt habe. 

 

 

II. Aufsätze · Besprechungen · Kommentierungen 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

3201 Althaus, Alicia/ 
Traut, Marcus 

Rechtsstaatswidrige Einleitung von 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren 

StV-S 2024, 46–48 

 

Verf. beschäftigen sich mit der Verurteilung des ehemaligen 
Frankfurter OStA Alexander B. (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 8110) 
u.a. wegen Bestechlichkeit. Verf. erläutern Sachverhalt und 
Verfahrensgang und werfen die Frage auf, wie mit Ermitt-
lungsverfahren umzugehen sei, bei denen nicht mehr fest-
stellbar ist, ob sie aufgrund eines Anfangsverdachts oder zur 
Aufrechterhaltung des korrupten Systems von B. eingeleitet 
worden seien. Verf. plädieren für ein Beweisverwertungs-
verbot für alle Beweismittel, die im Rahmen des korrupten 
Systems von B. entstanden sind. Verf. gehen zudem von ei-
nem absoluten Verfahrenshindernis aus und ziehen Verglei-
che zum Vorgehen eines agent provocateurs. Verf. schlie-
ßen ihren Beitrag mit Forderungen nach Kontrollmechanis-
men in den Staatsanwaltschaften ab. So sei ein Vier-Augen-
Prinzip bei der Prüfung des Anfangsverdachts, die Einrich-
tung eines Hinweisgebersystems und die Schaffung einer 
„Ermittlungsverfahrensanfechtungsklage“ für den Beschul-
digten geboten. 

 

3202 Babucke, Lea/ 
Kroner, Philip 

Auf der Überholspur – Strafrechtliche 
Bewertung von Zahlungen für die Fast 
Lane-Nutzung an Flughäfen 

StV 2024, 537–543 

 

Verf. positionieren sich in der Debatte zur Korruptionsstraf-
barkeit bei der Einrichtung und Nutzung von Fast Lanes an 
Flughafensicherheitskontrollen. Einleitend klären Verf. den 
Begriff der Beschleunigungszahlung und widmen sich der 
Frage ihrer Pflichtwidrigkeit. Sei die Bearbeitungsreihen-
folge durch Rechtssätze, Dienstvorschriften oder Anordnun-
gen vorgegeben (und damit eine gebundene Entscheidung), 
begründe die vorteilsbedingte Abweichung ein pflicht-
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widriges Verhalten. Stehe die Bearbeitungsreihenfolge im 
Ermessen, müssten für die Pflichtwidrigkeit hingegen be-
sondere Umstände (zB Benachteiligungen Dritter) hinzutre-
ten. Anders als Zimmermann/Stolz (→ FoKoS-PR 2025 
Nr. 1216) sehen Verf. im Gleichbehandlungsgebot des 
Art. 3 I GG und dem daraus folgenden Prioritätsprinzip bei 
der Bearbeitung von Aufgaben im öffentlichen Dienst keine 
Ermessensentscheidung, deren Missachtung eine Pflicht-
widrigkeit iSd §§ 332, 334 StGB begründe. Hiergegen spre-
che u.a. der ultima ratio Gedanke des Strafrechts. Bzgl. der 
Fast Lanes an Flughäfen stellen Verf. die Grundlagen der 
Flughafensicherheit dar. § 8 I 1 Nr. 1 LuftSiG weise dabei 
das Zuführungsmanagement vor den Sicherheitskontrollen 
dem Flughafenbetreiber zu. Hieraus und aus der Genehmi-
gung der Entgeltordnungen der Flughafenbetreiber nach 
§ 19b LuftVG ziehen Verf. den Schluss, dass es sich nicht um 
eine öffentliche Aufgabe handle. Verf. führen weiter aus, 
dass eine Trennung zwischen Sicherheitskontrolle und An-
stehbereich bestehe und der Flughafenbetreiber nicht als 
verlängerter Arm der Bundespolizei agiere. Weil die Fast 
Lane unverbindlich für die Kontrollreihenfolge sei und in an-
deren Lebensbereichen (PassV, MarkenG) Regelungen für 
zeitliche Bevorzugungen bestünden, werde bei der schnel-
leren Zuführung von Passagieren zur Kontrolle keine Dienst-
pflicht verletzt. Eine Strafbarkeit nach §§ 331 ff. StGB sei 
nach alledem abzulehnen. 

 

Hinw. d. Red.: 

Eine Kurzfassung des Beitrags (Alleinautorenschaft Kroner) 
ist am 3.5.2024 unter dem Titel „Keine Beschleunigungskor-
ruption bei Nutzung von Fast Lane“ bei LTO erschienen. 

 

3203 Dann, Matthias/ 
Zimmermann, Till 

Freikarten für Amtsträger – die „Rol-
ling-Stones-Affäre“ vor dem BGH 

Anm. zu BGH Urt. v. 31.8.2023 – 
5 StR 447/22 [→ FoKoS-PR 2024 
Nr. 3102] 

NJW 2024, 3755–3757 

 

Verf. fassen Verfahrensgang und Sachverhalt der Entschei-
dung zusammen und setzen sich mit der Rechtsauffassung 
des BGH auseinander. Aus Sicht der Verf. kritisiere der BGH 
zutr. die inkonsistenten Feststellungen des LG zur Unrechts-
vereinbarung. Das betreffe die Fragen, ob die zugewende-
ten Karten direkt an die Angeklagten oder an die Stadt ge-
hen sollten und ob die Geber mit den Fachentscheidungen 
der jeweiligen Empfänger der Karten in Berührung kommen 
konnten. Ebenfalls zutreffend hebe der BGH hervor, dass 
bei Prüfung der §§ 332, 334 StGB nicht nur die Angemessen-
heit des vereinbarten Nutzungsentgelts, sondern bereits 
eine mögliche Beeinflussung der Ermessensausübung bei 
der Festsetzung des Entgelts maßgeblich sei. Auch die Erwä-
gungen des BGH zu einer möglichen Untreuestrafbarkeit 
des angeklagten Bezirksamtsleiters überzeuge. Weniger 
nachvollziehbar sei dagegen die Kritik des BGH, wonach das 
LG habe erörtern müssen, ob die Freikarten Teil einer zuläs-
sigen vertraglichen Nebenabrede hätten sein können. Aus 
Sicht der Verf. sind keine Sachgründe ersichtlich, die Frei-
karten für Behördenmitarbeiter als zulässige Gegenleistung 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/korruption-nutzung-passagiere-fast-lane-flughafen-flugverkehr
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/korruption-nutzung-passagiere-fast-lane-flughafen-flugverkehr
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iSd § 56 I VwVfG rechtfertigen. Auch die fehlende schriftli-
che Fixierung spreche gegen die Zulässigkeit der Vereinba-
rung im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrags. Die 
Einschätzung des BGH, wonach Einladungen von Amtsträ-
gern inkl. ihrer Partner zu repräsentativen Anlässen keine 
Vorteile für die Dienstausübung iSv §§ 331, 333 StGB seien, 
teilen Verf. im Ergebnis. Die Begründung des BGH sei aber 
wenig gehaltvoll. Verf. skizzieren die Voraussetzungen für 
die zulässige Einladung von Amtsträgern zu repräsentativen 
Veranstaltungen. Dabei komme es darauf an, ob der einge-
ladene Amtsträger tatsächlich Repräsentationsaufgaben für 
die Behörde übernehme und die Teilnahme der eingelade-
nen Amtsträger erforderlich sei. Der BGH deute mit seiner 
Subsumtion im konkreten Fall großzügigere Maßstäbe an. 

 

3204 Dilling, Johannes 

I can‘t get no Satisfaction – Die Rolling 
Stones Entscheidung des BGH  

Anm. zu BGH Urt. v. 31.8.2023 – 
5 StR 447/22 [→ FoKoS-PR 2024 
Nr. 3102] 

CCZ 2024, 318–324 

 

Verf. stellt Sachverhalt und rechtliche Würdigung des erst-
instanzlichen Urteils dar. Anschließend referiert er die 
Rechtsauffassung des BGH. Verf. arbeitet anschließend her-
aus, dass es für das Vorliegen einer Unrechtsvereinbarung 
auf die Zulässigkeit der zwischen Behörde und Konzertver-
anstalter getroffenen Vereinbarung ankomme. Die Zulässig-
keit bestimme der BGH zutr. verwaltungsrechtsakzesso-
risch. Die Beurteilung der verwaltungsrechtlichen Zulässig-
keit der Vereinbarung im konkreten Fall obliege dabei dem 
LG, wobei nach Auffassung des Verf. Zweifel an der Recht-
mäßigkeit im Fall des Rolling-Stones-Konzerts angebracht 
sind. Weiter erläutert Verf. die vom BGH in der EnBW-Ent-
scheidung benannten Kriterien zur Feststellung einer Un-
rechtsvereinbarung und überträgt diese auf den konkreten 
Fall. Er erörtert weiterhin die in §§ 56, 57 VwVfG statuierten 
Voraussetzungen für einen rechtmäßigen öffentlich-rechtli-
chen Vertrag, an deren Erfüllung er im konkreten Fall zwei-
felt. Zum Abschluss widmet sich Verf. einer möglichen Straf-
barkeit wegen Untreue durch die Weitergabe der erhalte-
nen Freikarten und äußert Zustimmung zu den vom BGH 
skizzierten Maßstäben und Grenzen der Einladung von 
Amtsträgern zu Repräsentationszwecken. 

 

3205 Ebert, Frank 

Korruption an der Warteschlange im 
Flughafenterminal 

NPA 2024, 19 f. 

 

Verf. fasst Sachverhalt und Gründe des Urteils des OLG Köln 
v. 11.6.2024 – 1 ORs 52/24 (→ FoKoS-PR 2025 Nr. 3106) zu-
sammen. Er äußert sich zust. zur Ablehnung einer Strafbar-
keit wegen versuchter Erpressung und scheint die Vernei-
nung einer Strafbarkeit wegen Vorteilsannahme bzw. Be-
stechlichkeit zu befürworten, weil der angeklagte Line-Ma-
nager kein Amtsträger sei. 
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3206 Fabry, Beatrice/ 
Jasper, Niklas 

Kommunale Beteiligungen an privaten 
Windparkgesellschaften – auch ein 
strafrechtliches Thema? 

KommJur 2024, 241–248 

Verf. bewerten die gesellschaftsrechtliche Beteiligung von 
Gemeinden an Windparks aus korruptionsstrafrechtlicher 
Sicht. In Bundesländern, in denen eine Beteiligung nicht ge-
setzlich geregelt ist, bestehe die Gefahr einer Strafbarkeit 
nach §§ 331 ff. StGB. Verf. erörtern anschließend den Vor-
teilsbegriff und die Voraussetzung einer Unrechtsvereinba-
rung in den Strafvorschriften. Zum Vorteilsbegriff skizzieren 
sie die Rspr. des BGH, wonach Zuwendungen nicht unter 
§§ 332, 334 StGB fallen, bei denen die von der Verwaltung 
gewährte Leistung zulässigerweise vom Erhalt einer Gegen-
leistung abhängig gemacht werde. Eine solche Beschrän-
kung sei bei §§ 331, 333 StGB jedoch nicht möglich, so dass 
alle gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen als Vorteil in Be-
tracht kämen. Eine Unrechtsvereinbarung scheide hingegen 
aus, wenn es sich um ein gesetzlich vorgesehenes Aus-
tauschverhältnis handle. § 6 EEG lege die Zulässigkeit inso-
weit nur für ein bestimmtes Beteiligungsmodell von Ge-
meinden fest und habe auf die Bewertung anderer Beteili-
gungsmodelle keinen Einfluss. Verf. erläutern die Rolle und 
rechtliche Position der Gemeinde beim Bau von Windparks 
und skizzieren Leitlinien, wie sich eine Beteiligung von Ge-
meinden an einem Windpark strafrechtlich unbedenklich 
realisieren lasse. Dabei könne allerdings nicht unterstellt 
werden, dass eine kommunalrechtlich nicht verbotene oder 
gewünschte Beteiligung von Gemeinden per se strafrecht-
lich irrelevant sei. Vielmehr sei die Vereinbarung an den Kri-
terien des BGH zur Unrechtsvereinbarung zu messen. 

 

3207 Fischer, Thomas 

Warum Strafrichter Kriminalromane 
schreiben dürfen 

Nebentätigkeit im Staatsamt 

Spiegel-online v. 27.9.2024 [Paywall] 

Verf. äußert sich zu mehreren kleinen Anfragen im Deut-
schen Bundestag zu Nebenverdiensten und Nebentätigkei-
ten von Bundesrichtern. Verf. stellt klar, dass Korruption zu 
Recht strafbar sei, kritisiert aber, dass die Debatte über die 
Besoldung von Beamten (und Richtern) häufig auf Neid ba-
siere. Anschließend erläutert Verf., dass Nebentätigkeiten 
und -verdienste gesetzlich geregelt seien und z.T. einer Ge-
nehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen. Entscheidend 
sei stets, ob die dienstliche Tätigkeit durch außerdienstliche 
Aktivitäten beeinträchtigt würden, was eine Frage des Ein-
zelfalls sei. Verf. betont die notwendige Differenzierung zwi-
schen Nebentätigkeit und -einkünften. Bei Nebentätigkei-
ten könnten Aufwand und Ertrag in ungleichem Verhältnis 
stehen. Es dürfe Beamten unabhängig vom damit erzielten 
wirtschaftlichen Erfolg jedoch nicht verboten sein, in ihrer 
Freizeit Nebentätigkeiten nachzugehen. Problematisch sei 
dies nur, wenn ein unmittelbarer Bezug zu dienstlichen Tä-
tigkeiten wie zB bei Vorträgen bestehe. Hier bedürfe es ent-
sprechender Compliance-Strukturen. Es gebe gleichzeitig 
aber auch berechtigte Interessen an einem Austausch iRv 
Vortragstätigkeiten, die in die Abwägung einzustellen seien. 

 

  

https://www.spiegel.de/kultur/nebentaetigkeit-von-richtern-staatsamt-freizeit-und-geld-kolumne-a-f57e1a64-0193-4b54-8cdb-4699bfa8dfd4
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3208 von Häfen, Mario 

Kommentierung Vor §§ 331 ff., 
§§ 331–332 StGB 

In: Graf/Jäger/Wittig (Hrsg.), Wirt-
schafts- und Steuerstrafrecht, Bd. 1, 
3. Aufl. 2024, 1199–1240 

 

Die Änderungen im Vergleich zur Voraufl. beschränken sich 
im Wesentlichen auf Aktualisierungen. Aufgrund der Re-
form des Einziehungsrechts 2017 sind die Ausführungen 
zum Verfall (in der Voraufl. § 331 Rn. 196–203 und § 332 
Rn. 62) ersatzlos weggefallen. 

 

Hinw. d. Red.: 

Eine Besonderheit dieses Kommentars besteht (seit der 
2. Aufl.) in der „gespaltenen“ Autorenschaft bei den Delik-
ten der Amtsträgerkorruption: Während Verf. die Kommen-
tierungen Vor §§ 331 ff., §§ 331 f. StGB verantwortet, stam-
men die Kommentierungen der §§ 333–337 StGB von Pa-
pathanasiou (→ FoKoS-PR 2025 Nr. 3215). 

 

3209 Hamdan, Marwan/ 
Hamdan, Binke 

Das Sparkassenrecht als kommunales 
Wirtschaftsverwaltungsrecht eigener 
Prägung 

WM 2024, 1693–1700 

Verf. beleuchten die besondere rechtliche Stellung der 
Sparkassen als Kreditinstitute eigener Art, für die neben 
dem Zivil- und Bankenaufsichtsrecht das Sparkassenrecht 
– als aus dem Kommunalrecht ausgegliedertes Rechtssys-
tem eigener Art – gelte. Am Rande gehen Verf. auf die straf- 
und disziplinarrechtlichen Implikationen dieser besonderen 
Rechtsstellung ein. So könnten Beschäftigte der Sparkassen 
Amtsträger iSd §§ 331 ff. StGB sein, wenn sie im Rahmen 
der Daseinsvorsorge tätig seien. Das treffe nach der Rspr. zB 
auf Vorstände der Sparkasse zu. Verwaltungsratsmitglieder 
seien ebenfalls Amtsträger, sodass hier das Vorteilsannah-
meverbot des § 42 BeamtStG eingreife. Verf. weisen dies-
bezüglich auf den Beschl. des LG München v. 9.11.2022 – 
M 13 L DK 22.3880 (→ FoKoS-PR 2023 Nr. 3111) hin. 

 

3210 Hiéramente, Mayeul/ 
von der Meden, Philip 

Strafrechtliche Risiken bei der Beteili-
gung von Gemeinden an Erträgen aus 
Wind- und Solarenergie: Plädoyer für 
eine Nachbesserung in § 6 EEG 

ZNER 2024, 187–192 

Annahme von Vorteilen zugunsten der Gemeinde von den 
Straftatbeständen erfasst werde und klaren Grenzen bei der 
Unterscheidung zwischen zulässiger Kooperation und Un-
rechtsvereinbarung fehlten. Verf. gehen auf alle drei Prob-
lempunkte näher ein. Bürgermeister und Landräte seien 
demnach Amtsträger, Gemeinderäte hingegen Mandatsträ-
ger. Erträge aus Wind-/Solaranlagen seien dabei korrupti-
onsgeeignete Vorteile, weil das EEG keinen Anspruch der 
Gemeinde hierauf statuiere. Detailliert gehen Verf. auf das 
Merkmal der Unrechtsvereinbarung ein, deren Vorausset-
zungen niedrig und nach der Rspr. einer wertenden Korrek-
tur zugänglich seien. Die Fallgruppen für legitime Aus-
tauschbeziehungen (u.a. Sozialadäquanz, Drittmittelein-
werbung) seien indes klar umrissen. Verf. halten es ange-
sichts einschränkender bauplanungsrechtlicher Vorschrif-
ten für unwahrscheinlich, dass die Rspr. eine der Fallgrup-
pen auf die finanzielle Beteiligung von Gemeinden an Wind- 
bzw. Solaranlagen übertragen werde. Der Gesetzgeber 
habe das Problem einer Korruptionsstrafbarkeit erkannt 
und mit § 6 EEG lösen wollen. Es bestünden indes weiterhin 
strafrechtliche Risiken bei Gewinnbeteiligungen, die über 
den Wertgrenzen des § 6 EEG liegen und bei Vereinbarun-
gen im Anbahnungsstadium bei Freiflächenanlagen. Verf. 
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plädieren deshalb für ein weiteres gesetzgeberisches Tätig-
werden. 

 

3211 Marschall, Jonas 

Gesetzliche Regelungen zur finanziel-
len Beteiligung der Gemeinden und 
Anwohner am Ausbau erneuerbarer 
Energien 

DVBl 2024, 681–688 

Verf. setzt sich mit möglichen Formen finanzieller Beteili-
gung von Gemeinden und Bevölkerung am Ausbau von 
Windenergie- und Freiflächen-Photovoltaikanlagen ausei-
nander. Er stellt die einschlägigen Gesetzesvorschriften auf 
Bundes- und Landesebene dar und ordnet sie aus wissen-
schaftlicher und raumplanerischer Sicht ein. Speziell § 6 EEG 
diene dazu, Bedenken hinsichtlich einer möglichen Vorteils-
annahme und Bestechlichkeit der beteiligten kommunalen 
Amts- und Mandatsträgern auszuräumen. Der Verf. hält ge-
setzliche Pflichten zur finanziellen Beteiligung von Gemein-
den indes für besser geeignet, dem subjektiven Eindruck der 
Bestechung entgegenzuwirken. Anders als durch § 6 EEG 
würden dadurch auch Probleme bei der rechtssicheren Ver-
tragsgestaltung adressiert. Verf. bemängelt zudem den „Fli-
ckenteppich“ unterschiedlicher landesrechtlicher Ausge-
staltungen. Er plädiert für ein früheres Ansetzen und spricht 
sich für einen durch Ausgleichsabgaben finanzierten Förder-
topf auf Bundes- oder Landesebene aus, aus dem Kommu-
nen bereits zum Zeitpunkt der raumordnerischen Standort-
entscheidung finanzielle Mittel erhalten. 

 

3212 Mosbacher, Andreas 

Aktuelle Rechtsprechung des BGH mit 
Compliance-Bezug 

CCZ 2024, 1–7 

Verf. berichtet vom BGH-Beschl. v. 8.2.2023 – 3 StR 167/22 
(→ FoKoS-PR 2024 Nr. 3101) und vom BGH-Urt. v. 31.8.2023 
– 5 StR 447/22 (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 3102). Nach kurzer 
Darstellung der zugrunde liegenden Sachverhalte widmet 
sich Verf. den in den Entscheidungen behandelten korrupti-
onsstrafrechtlichen Problemen. Praktische Folge der erstge-
nannten Entscheidung sei die Klarstellung, dass nicht nur 
die anfängliche Vereinbarung, sondern auch die nachträg-
liche Billigung des Amtsträgers eines an einen Dritten ge-
währten Vorteils von § 332 StGB erfasst sei, was insbes. bei 
Verstößen gegen das Kopplungsverbot in öffentlich-rechtli-
chen Verträgen relevant sein könne. Das zweitgenannte 
Urt. („Hamburger Rolling-Stones-Affäre“) biete in prakti-
scher Hinsicht vor allem wichtige Hinweise zum Umgang mit 
öffentlich-rechtlichen Vertragsbeziehungen und Einladun-
gen von Personen mit Repräsentationsaufgaben. 

 

3213 Oğlakcıoğlu, Mustafa/ 
Becker, Christian 

Untreue und Bestechlichkeit durch ei-
nen Bürgermeister im Zshg. mit städ-
tischen Grundstücksgeschäften 

Anm. zu BGH Beschl. v. 8.2.2023 – 
3 StR 167/22 [→ FoKoS-PR 2024 
Nr. 3101] 

JR 2024, 151–157 

Verf. sehen im Beschl. keine wesentlichen Änderungen in 
der Untreue- und Korruptionsdogmatik. Gleichwohl über-
zeuge er nicht restlos. So falle die Begründung des Vermö-
gensschadens iRd § 266 StGB dünn aus und die Auslegung 
des Senats der Tatmodalität der „Annahme“ von an Dritte 
geleisteten Vorteile bei §§ 331 ff. StGB trete nicht klar her-
vor. Verf. kritisieren bzgl. §§ 331 ff. StGB den Fokus des BGH 
auf die Tathandlung der Annahme, da aus ihrer Sicht das 
zeitlich frühere Fordern oder Sichversprechenlassen leich-
ter zu begründen gewesen wären. Die Annahme könne zwar 
eigenständige Bedeutung haben (zB bei Verjährungsfragen 
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oder der Bestimmung der Tatschuld). Im konkreten Fall 
komme es darauf aber nicht an. Verf. halten eine Erstre-
ckung der Annahme auf rein kommunikative Annahmeer-
klärungen für möglich. Allerdings spreche die Abgrenzung 
zum Sichversprechenlassen dafür, zusätzlich ein reales Mo-
ment iSe Verfügungsmacht des Empfängers auf den Zufluss 
zu fordern. Der Senat neige dem ebenfalls zu, lasse die 
Streitfrage aber wenig überzeugend offen. Die Begründung, 
wonach der Bürgermeister die Vorteile letztlich durch Mit-
wirkung an den Annahmebeschlüssen seines SPD-Ortsver-
eins angenommen habe, berge zudem weitere Probleme. 
Zum einen handele es sich hier nur um einen kommunikati-
ven Akt ohne reales Moment. Zum anderen sei die Abstim-
mung ein repräsentativer Akt. Aufgrund der kommunikati-
ven Dimension der Korruptionsdelikte müsse indes zwi-
schen Boten, Stellvertretern und eingeständiger Erklärungs-
abgabe differenziert werden. Im Ergebnis würden sich die 
Ausführungen des BGH damit nicht in die bisherigen Ausle-
gungsleitlinien bei der „Annahme“ einfügen und es bleibe 
abzuwarten, ob es sich bei der Entscheidung um eine Son-
derkonstellation handele oder künftig eine Ausweitung der 
„Annahme“ auf rein kommunikative Akte erfolge. 

 

3214 Oğlakcıoğlu, Mustafa/ 
Nicolai, Florian/  
Gärber, Moritz 

Kriminelle Jurastudierende … oder: 
Ein Tag im Juridicum – Teil 1 

JA 2024, 636–639 

Verf. untersuchen die strafrechtliche Relevanz diverse Ver-
haltensweisen von Jurastudierenden, die auf Konkurrenz-
denken oder Versagensängsten beruhen. Als Bsp. bilden sie 
den Fall, dass ein Studierender einer Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin 5.000 € für das Schreiben einer Seminararbeit an-
biete, wobei die Mitarbeiterin nicht an dem Lehrstuhl be-
schäftigt ist, der das Seminar anbietet und ihrerseits mit der 
Korrektur betraut ist. Verf. lehnen eine Strafbarkeit der Be-
teiligten nach §§ 331, 333 StGB ab, da es an der Vorteilsge-
währung für die Dienstausübung mangele. Das Schreiben 
der Seminararbeit stelle keine Diensthandlung der Mitarbei-
terin dar. 

 

3215 Papathanasiou, Konstantina 

Kommentierung §§ 333–337 StGB 

In: Graf/Jäger/Wittig (Hrsg.), Wirt-
schafts- und Steuerstrafrecht, Bd. 1, 
3. Aufl. 2024, 1240–1267 

Die Änderungen im Vergleich zur Voraufl. beschränken sich 
im Wesentlichen auf Aktualisierungen. Ergänzungen finden 
sich u.a. zur Ausklammerung bestimmter Zuwendungen aus 
dem Vorteilsbegriff durch das EEG (§ 333 Rn. 6), zur Rechts-
folge der Einziehung anstelle des Verfalls (§ 333 Rn. 47, 
§ 334 Rn. 27), zu einschränkenden Lit.-Auffassungen bei der 
Sozialadäquanz von Vorteilszuwendungen (§ 333 Rn. 21) 
und zu verschiedenen Auslegungsvorschlägen zum Begriff 
des Bediensteten in § 335a StGB. 

 

Hinw. d. Red.: 

Eine Besonderheit dieses Kommentars besteht (seit der 
2. Aufl.) in der „gespaltenen“ Autorenschaft bei den Delik-
ten der Amtsträgerkorruption: Während Verf. die Kommen-
tierungen der §§ 333–337 StGB verantwortet, stammen die 



C. Amtsträger-Korruption 

 

     -PR 2025      

 

 43 

Kommentierungen Vor § 331, §§ 331 f. StGB von v. Häfen 
(→ FoKoS-PR 2025 Nr. 3208). 

 

3216 Peters, Sebastian/ 
Joosten, Jonas 

„Bitte nicht (An)füttern“ – Alte und 
neue Probleme des Korruptionsstraf-
rechts am Beispiel kommunaler Rah-
menvereinbarungen 

ZWH 2024, 325–330 

Die Entscheidung des BGH zur „Hamburger Rolling-Stones-
Affäre“ (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 3102) zeige aus Sicht der 
Verf. eindrücklich, dass Vereinbarungen zwischen Privaten 
und der öffentlichen Hand im Vorfeld auf korruptionsstraf-
rechtliche Risiken hin zu untersuchen seien. Die Verf. stellen 
deshalb typische Problemkonstellationen bei kommunal-
rechtlichen Rahmenvereinbarung zwischen Städten (bzw. 
städtischen Unternehmen) und Privaten dar. Hierfür erläu-
tern sie zunächst die Tatbestandsvoraussetzungen der 
§§ 331 ff. StGB und ihre Einschlägigkeit in kommunalrecht-
lichen Konstellationen. Konkret thematisieren sie die (z.T. 
zu verneinende) Amtsträgerstellung von Gemeinderatsmit-
gliedern, kommunalen Wahlbeamten, Bürgermeistern und 
Angestellten städtischer Unternehmen. Verf. beleuchten 
weiter, ob und unter welchen Voraussetzungen kommunale 
Rahmenvereinbarung und darin vorgesehene Leistungen ei-
nen Vorteil iSd §§ 331 ff. StGB begründen können. Auch die 
Kriterien der Rspr. zur Feststellung einer gelockerten Un-
rechtsvereinbarung und deren Vermeidung im Rahmen der 
Vertragsgestaltung stellen Verf. dar. Eine Strafbarkeit nach 
§§ 332, 334 StGB und § 108e StGB komme dagegen regel-
mäßig nicht in Betracht, weil es an einer qualifizierten Un-
rechtsvereinbarung fehle. Aus Compliance-Sicht raten Verf. 
zu klaren Formulierungen, einem transparenten Umgang 
und zur Einholung juristischer Expertise. 

 

3217 medstra-Redaktion 

Ehemalige Berliner Gesundheitssena-
torin Kalayci wegen Bestechlichkeit 
angeklagt 

medstra 5/2024, R9 f. 

Der Beitrag berichtet über die Anklage gegen die ehemalige 
Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci wegen Bestechlich-
keit. Der Anklage liege der Vorwurf zugrunde, dass eine 
Werbeagentur einen Auftrag der Gesundheitsverwaltung 
für eine Werbekampagne im Wert von 267.000 € erhalten 
habe, nachdem sie die Planung der Hochzeitsfeier von Ka-
layci übernommen, die Planungsleistungen im Wert von 
11.000 € aber nicht in Rechnung gestellt habe. Die Beschul-
digte bestreite die Vorwürfe. 

 

3218 Rosenau, Henning/ 
Lorenz, Henning 

Kommentierung §§ 331–337 StGB 

In: Satzger/Schluckebier/Werner 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, 6. Aufl. 
2024, 2777–2802 

In der Neuaufl. ist Lorenz als Bearbeiter hinzugekommen. 
Neben Aktualisierungen enthält die Kommentierung gegen-
über der Voraufl. eine Reihe ergänzender Ausführungen. 
IRd § 331 StGB plädieren Verf. u.a. für einen naturalisti-
schen Vorteilsbegriff (Rn. 17) und die tatbestandliche Erfas-
sung von Zuwendungen an Dritte zum dortigen Verbleib als 
„Annehmen“ iSd Norm (Rn. 25). Auch die Wolbergs-Ent-
scheidungen zur Kandidatenbestechung analysieren die 
Verf. (Rn. 33). In der Kommentierung des besonders schwe-
ren Falles (§ 335 StGB) heben Verf. hervor, dass der BGH bei 
der Bestimmung des großen Ausmaßes eines Vorteils eine 
einzelfallbezogene Beurteilung vornehme (Rn. 5) und erläu-
tern, dass ein Fordern iSd § 335 II Nr. 2 StGB ausscheide, 
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wenn die Initiative vom Bestechenden ausgehe (Rn. 7). Bei 
§ 335a StGB gehen Verf. auf Anpassungen infolge der Um-
setzung der RL 2017/1371/EU ein (Rn. 2 f.). 

 

3219 von Heintschel-Heinegg, Bernd/ 
Trüg, Gerson 

Kommentierung §§ 331–337 StGB 

In: v. Heintschel-Heinegg/Kudlich 
(Hrsg.), Beck`scher Online-Kommen-
tar zum StGB, 63. Edition, 1.11.2024 

Die Kommentierung wurde neben Aktualisierungen im Ver-
gleich zum Vorjahr (59. Ed.) um einige Aspekte ergänzt. Her-
vorzuheben ist das Aufgreifen der rechtswissenschaftlichen 
Diskussion über die Strafbarkeit von Airport-Fast Lanes als 
Beschleunigungskorruption (§ 331 Rn. 42), wozu Verf. sich 
abl. positionieren. Weggefallen sind Erläuterungen zum Int-
BestG, die durch einen Verweis auf § 335a StGB ersetzt wur-
den (§ 331 Rn. 70). In der Kommentierung zu § 334 StGB fin-
den sich Ergänzungen zur Zulässigkeit verschiedener Ermitt-
lungsmaßnahmen (Rn. 12). 

 

3220 Wollschläger, Sebastian/ 
Zöller, Mark A. 

Airport Fast Lanes als strafbare Kor-
ruption? 

OLG zu Korruption an der Warte-
schlange 

KriPoZ 2024, 259–268 

Die Verf. greifen die Debatte über eine Korruptionsstrafbar-
keit bei der Einrichtung und Nutzung von Airport Fast Lanes 
auf. Einleitend geben Verf. einen Überblick über das Phäno-
men der Fast Lanes und konkrete Ausgestaltungsformen an 
deutschen Verkehrsflughäfen. Anschließend skizzieren sie 
die Position von Zimmermann/Stolz (→ FoKoS-PR 2025 
Nr. 1216), die eine Strafbarkeit der Line-Manager und der 
Verantwortlichen der Airlines gem. §§ 332, 334 StGB bejaht. 
Diese Position überzeuge nicht. Die Zuführung von Passagie-
ren zur Sicherheitskontrolle stelle keine Aufgabe der öffent-
lichen Verwaltung dar, da § 8 I 1, III LuftSiG die Verantwor-
tung dem privaten Flughafenbetreiber zuweise. Etwaige 
Weisungen bzgl. der Zuführung durch die Bundespolizei 
würden hieran nichts ändern. Zuzustimmen sei deshalb 
dem Urt. des OLG Köln v. 11.6.2024 (→ FoKoS-PR 2025 
Nr. 3206), das eine Strafbarkeit eines Line-Managers wegen 
Bestechlichkeit/Vorteilsannahme verneine. Die für die 
Amtsträgerstellung notwendige Bestellung und Beauftra-
gung der sog. Line-Manager liegt nach Ansicht der Verf. 
ebenfalls nicht vor. Ergänzend argumentieren sie, dass (bei 
unterstellter Amtsträgerstellung der Line-Manager) die zeit-
liche Bevorzugung von Passagieren höherer Buchungsklas-
sen gegen finanzielle Vorteile keinen Verstoß gegen Art. 3 I 
GG begründe, weil die Benachteiligung nur geringes Ge-
wicht habe und durch wirtschaftliche Erwägungen zur Stei-
gerung der Attraktivität des Flughafenstandorts gerechtfer-
tigt sei. Auch die Rspr. und herrschende Literaturansicht sol-
len nach Ansicht der Verf. gegen die Strafbarkeit sprechen. 

 

Hinw. d. Red.: 

Eine Kurzfassung des Beitrags ist am 4.7.2024 unter dem Ti-
tel „Fast and Furious im Flughafenterminal“ bei LTO erschie-
nen. 

 

  

https://kripoz.de/2024/07/31/airport-fast-lanes-als-strafbare-korruption/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/fast-lanes-keine-korruption-warteschlange-flughafen-olg-koeln-bestechung
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3221 Zimmermann, Till/ 
Stolz, Julian 

Bedrückungs- und Beschleunigungs-
korruption an Flughäfen 

Anm. zu OLG Köln Urt. v. 11.6.2024 – 
1 ORs 52/24 [→ FoKoS-PR 2025 
Nr. 3206] 

NZWiSt 2024, 469–476 

Verf. besprechen das Urt. unter dem Gesichtspunkt der Ab-
grenzung von Nötigung und Vorteilsversprechen (Bedrü-
ckungskorruption) und der Strafbarkeit des Kaufs einer zeit-
lichen Bevorzugung (Beschleunigungskorruption). Sie stel-
len die kasuistische Rspr. des BGH zum Verhältnis von Nöti-
gung und Bestechlichkeit dar. Das OLG folge dieser Linie und 
lasse die Abgrenzung letztlich wenig überzeugend unter 
Verweis auf das (verneinente) normative Empfindlichkeits-
Merkmal offen. Verf. befürworten stattdessen ein von Kuh-
len entworfenes Exklusivitätsmodell zwischen Nötigung und 
Vorteilsversprechen. Auf dessen Basis läge entgegen der 
Auffassung des OLG Köln im konkreten Fall keine Andro-
hung eines Übels, sondern nur ein Vorteilsversprechen vor. 

Kritik äußern Verf. auch an der Ablehnung einer Strafbarkeit 
des angeklagten Line-Managers wegen § 332 StGB. Das OLG 
übernehme hier unzutreffende zivilrechtliche Maßstäbe 
und setze sich mit den Problemstellungen nicht auseinan-
der. Abl. Argumentationen in der Lit. seien ebenfalls nicht 
überzeugend. Verf. legen dar, weshalb u.a. ein Vergleich mit 
der Terminvergabe bei Behörden, das Weisungsrecht der 
Bundespolizei, die faktisch bevorzugende Wirkung des Li-
nings und § 8 I 1 Nr. 1 LuftSiG für die Amtsträgerstellung der 
Line-Manager spreche. Die hierzu von Wollschläger/Zöller 
(→ FoKoS-PR 2025 Nr. 3220) bemühten rechtlichen Maß-
stäbe seien insoweit unzutreffend. Nicht überzeugend sei 
ferner, dass ein Verstoß gegen Art. 3 I GG durch wirtschafts-
politische Erwägungen und Vorsorgemaßnahmen weniger 
privilegierter Passagiere gerechtfertigt werden könne. Es 
fehle zudem an einer gesetzlichen Erlaubnisnorm für die 
zeitliche Bevorzugung. Eine behördliche Genehmigung nach 
§ 19b LuftVG sei hierfür weder ausreichend noch inhaltlich 
einschlägig. 

 

 

III. Monografien · Sammelbände · Kommentare 

– kein Eintrag – 
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D. Wirtschafts-Korruption 

 

Diese Rubrik listet Publikationen, in denen es um die Korruption von Entscheidungsträgern in der Privat-

wirtschaft geht (insbes. § 299 StGB, ferner etwa Verstöße gegen § 405 III Nr. 6 f. AktG und § 119 I Nr. 1 

BetrVG). 

 

 

I. Rechtsprechung 

Nr. Daten · Fundstelle Inhalt · Leitsätze 
   

4101 BGH Urt. 3.7.2024 – 2 StR 453/23 

ECLI:DE:BGH:2024:030724U2STR453.23.0 

Vereinbarungen von Schmiergeldzah-
lungen als Vermögensschaden 

jurisPR-Compl. 6/2024 Anm. 3 (Ret-
tenmaier/Uder) 

PStR 2024, 266 

RÜ 2025, 332 (Anm. Modrey) 

StraFo 2024, 386 

StV 2024, 731 

wistra 2025, 81 

 

Red. Leitsätze (NStZ): 

1. Bei der Vereinbarung von Schmiergeldern liegt regelmäßig 
ein Nachteil iSd § 266 II StGB vor. Dies beruht auf der Erwä-
gung, dass jedenfalls mindestens der Betrag, den der Ver-
tragspartner für Schmiergelder aufwendet, auch in Form ei-
nes Preisnachlasses dem Geschäftsherrn des Empfängers 
hätte gewährt werden können. Eine Ausnahme gilt insbes. 
dann, wenn Umstände erkennbar sind, die es nicht nahele-
gen, dass die Leistungen in die Kalkulation zu Lasten des Ge-
schäftsherrn eingestellt wurden. 

2. Ein Nachteil liegt danach vor, wenn ein Vermögensbetreu-
ungspflichtiger die Erteilung eines Auftrags von der Zahlung 
eines Schmiergelds abhängig macht und der Vertragspartner 
dem Treugeber zur Finanzierung des Schmiergelds einen um 
diesen Betrag erhöhten Preis in Rechnung stellt. Gleiches 
gilt, wenn zwar ein Missverhältnis zwischen Leistung und Ge-
genleistung nicht feststellbar ist, der Vertragspartner aber 
bereit gewesen wäre, seine Leistung auch zu einem um das 
Schmiergeld gekürzten Betrag zu erbringen und der Treu-
pflichtige die konkrete und sichere Möglichkeit eines günsti-
geren Abschlusses nicht für seinen Geschäftsherrn realisiert 
hat. 

 

Hinw. d. Red.: 

Die Verurteilung des Angeklagten gem. § 299 StGB hat der 

Senat nicht beanstandet. Das Verfahren war zunächst beim 

1. StrS anhängig, der seine Zuständigkeit nach Einstellung 

des Verfahrens bzgl. des Vorwurfs der Steuerhinterziehung 

mit Beschl. v. 17.10.2023 (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 8104) ver-

neinte. 

 

4101a jM 2024, 398 (Weil) Verf. gibt Inhalt und Gegenstand der Entscheidung zusam-
mengefasst wieder. Die Rspr. des BGH zum Schaden iRd Un-
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treue bei Schmiergeld- und Kick-Back-Zahlungen veranlasse 
zu kritischen Anmerkungen und wird vom Verf. als fiktionale 
Betrachtung auf Basis einer fragwürdigen Beweislastumkehr 
gewertet. So dürfe der Verweis des BGH auf seine ständige 
Rspr. nicht zu einem Gewöhnungseffekt führen, denn es 
handle sich bei seinen Ausführungen um eine de facto-Be-
weislastumkehr unter Verstoß gegen den Zweifelsgrundsatz 
bei der Schadensfeststellung. Die vom BGH geforderten be-
sonderen Umstände, die zur Verneinung eines Schadens füh-
ren sollen, beschneiden laut Verf. die Beschuldigtenrechte, 
weil ein entsprechender Nachweis nur schwer zu erbringen 
sei. Zudem verlagere der BGH mit seinen Maßstäben die 
Problematik auf fiktive Überlegungen anstelle einer wirt-
schaftlichen Betrachtung. Die Rspr. führe zudem zu einer 
Verschleifung der Tatbestandsmerkmale des Schadens und 
der Pflichtverletzung. Insges. sei die Begründung des BGH 
zur Feststellung eines Vermögensschadens bei Schmiergeld-
zahlungen bedenklich. 

 

4101b NStZ 2024, 742 (Anm. Hoven/Tho-
mas) 

Verf. stellen fest, dass die Herausgabepflicht aus § 681 S. 2 
BGB nach stRspr. nicht selbst Gegenstand der Vermögensbe-
treuungspflicht sei. Eine Untreuestrafbarkeit des Treuneh-
mers durch den Erhalt von Bestechungsgeldern bei der 
Vergabe von Aufträgen komme nur in Betracht, wenn dem 
Treugeber durch den Vertragsschluss ein Schaden entstan-
den sei. Die Schadensbestimmung sei unproblematisch, 
wenn Leistung und Gegenleistung aufgrund der Einpreisung 
gezahlter Bestechungsgelder wirtschaftlich unausgeglichen 
seien. Im Übrigen behelfe sich der BGH mit der Annahme, 
dass der Treunehmer bei der Annahme von Bestechungsgel-
dern einen andernfalls möglichen Preisnachlass nicht reali-
siert habe und so einen Schaden verursache. Diese Begrün-
dung ist aus Sicht der Verf. zweifelhaft, weil ein Schaden nur 
vorliege, wenn der Preisnachlass als vermögenswerte Ex-
spektanz bereits zum Vermögen des Treugebers gehöre. Das 
sei keineswegs sicher. Vielmehr nennen Verf. eine Reihe von 
Beispielen, bei denen Zweifel bestünden, dass ein Preisnach-
lass ohne Zahlung der Bestechungsgelder zu realisieren ge-
wesen wäre. Eine Verurteilung erfordere indes eine positive 
Feststellung des Schadens. Durch die Zurückverweisung 
müsse das LG Aachen nun konkrete Feststellungen dazu tref-
fen, ob ein günstigerer Vertragsschluss möglich gewesen sei. 

 

4102 BAG Urt. 28.8.2024 – 7 AZR 197/23 

ECLI:DE:BAG:2024:280824.U.7AZR197.23.0 

Zuschläge für freigestellte Betriebs-
ratsmitglieder 

AP BetrVG 1972 § 37 Nr. 181 (Anm. 
Thüsig/Tambour) 

APNews 2025, 17 

BB 2025, 956 (Anm. Jeske) 

Amtl. Leitsätze: 

1. Die Ermittlung der Höhe des dem Betriebsratsmitglied 
während seiner Freistellung von der beruflichen Tätigkeit 
nach dem Lohnausfallprinzip fortzuzahlenden Arbeitsent-
gelts erfolgt auf Grundlage einer hypothetischen Betrach-
tung. Es ist zu ermitteln, welches Arbeitsentgelt das Be-
triebsratsmitglied verdient hätte, wenn es keine Betriebs-
ratstätigkeit, sondern seine berufliche Tätigkeit geleistet 
hätte. In der Zahlung der so ermittelten Vergütung liegt 
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BeckRS 2024, 36957 

DB 2025, 668 

NZA 2025, 121 

ZIP 2025, 883 (Anm. Sura) 

 

regelmäßig kein Verstoß gegen das Begünstigungsverbot aus 
§ 78 S. 2 BetrVG. 

5. Zur Vermeidung einer rechnerischen Begünstigung oder 
Benachteiligung iSv § 78 S. 2 BetrVG ist bei der Ermittlung 
von auf eine Teilfreistellung entfallenden Vergütungsbe-
standteilen keine zeitanteilige Berechnung, sondern eine 
Gesamtberechnung des fiktiven Betrags durchzuführen. Von 
dem so berechneten Betrag sind sodann tatsächlich erfolgte 
Zahlungen abzuziehen. 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Verfahrens waren u.a. tarifliche Wechsel-
schichtzulagen und eine Rufbereitschaftsvergütung für ein 
als Rettungssanitäter angestelltes Betriebsratsmitglied. Das 
BAG bejaht den Anspruch und verneint einen Verstoß gegen 
das Begünstigungsverbot des § 78 S. 2 BetrVG. 

 

4103 OVG Münster Beschl. 31.10.2024 – 
4 B 886/23 

ECLI:DE:OVGNRW:2024:1031.4B886.23.00 

Untersagung der Beschäftigung als 
Versicherungsvermittler mit unmit-
telbarem Kundenkontakt – fehlende 
Mindestintegrität wegen schwerwie-
gender Straftaten 

DÖV 2025, 358 

GewArch 2025, 337 

NVwZ-RR 2025, 419 

NWVBl 2025, 264 

r+s 2024, 1092 

 

Amtl. Leitsatz: 

Für die Beschäftigten eines Versicherungsvermittlers mit un-
mittelbarem Kundenkontakt gilt unionsrechtlich verbindlich 
und ohne Abweichungsmöglichkeit die Mindestintegritäts-
anforderung für ihren erforderlichen guten Leumund, dass 
sie nicht mit schwerwiegenden Straftaten in den Bereichen 
Eigentums- oder Finanzkriminalität ins Strafregister einge-
tragen sein dürfen, es sei denn, sie sind nach nationalem 
Recht rehabilitiert worden. 

 

Hinw. d. Red.: 

Der betroffene Mitarbeiter war u.a. wegen Bestechung im 
geschäftlichen Verkehr verurteilt worden. 

4104 LAG Hessen Urt. 23.5.2024 – 
9 Sa 75/23 

ECLI:DE:LAGHE:2024:0523.9SA75.23.00 

Kein Anspruch eines Betriebsrats auf 
höhere Vergütung bei Verstoß gegen 
das Begünstigungsverbot 

ArbR 2024, 599 (Anm. Schindele)  

BeckRS 2024, 30513 

GWR 2025, 51 (Anm. Eufinger) 

Amtl. Leitsatz: 

Zur Überzeugung der Kammer gem. § 286 I ZPO stand fest, 
dass der Kläger ohne Ausübung des Betriebsratsamtes und 
ohne die damit einhergehende Freistellung nicht durch Be-
förderung einen beruflichen Aufstieg in die Hierarchieebene 
eines Abteilungsleiters des Unternehmens genommen 
hätte. Eine Beförderung des Klägers auf eine derartige Stelle 
hätte gegen das Begünstigungsverbot nach § 78 S. 2 BetrVG 
verstoßen. 

 

Hinw. d. Red.: 

Die Revision ist derzeit noch beim BAG anhängig. 
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4105 LAG Niedersachsen Urt. 13.11.2024 – 
8 Sa 685/23 

ECLI:DE:LAGNI:2024:1113.8Sa685.23.00 

Reduzierung der Vergütung eines 
freigestellten Betriebsratsmitglieds 

BeckRS 2024, 38010 

NZA 2025, 447 

NZA-RR 2025, 147 

 

Amtl. Leitsatz: 

3. Wirken Arbeitgeber und Betriebsratsmitglied bei der Fest-
legung einer unangemessen hohen Vergütung kollusiv zu-
sammen, führen sie also in gegenseitigem Einvernehmen 
wissentlich eine ungerechtfertigte Begünstigung des Be-
triebsratsmitgliedes herbei, kann sich ein schützenswertes 
Vertrauen des Betriebsratsmitgliedes nicht entwickeln. Glei-
ches gilt, wenn es sich dem Betriebsratsmitglied geradezu 
aufdrängen muss, dass die ihm seitens des Arbeitgebers zu-
gebilligte Entgeltgruppe weder über eine Vergleichsgrup-
penbildung noch im Hinblick auf eine hypothetische Sonder-
karriere gerechtfertigt werden kann und es somit sachwidrig 
begünstigt. 

 

Hinw. d. Red.: 

Die Revision ist derzeit noch beim BAG anhängig. 

 

4106 LAG Niedersachsen Urt. 5.12.2024 – 
5 SLa 60/24 

ECLI:DE:LAGNI:2024:1205.5SLa60.24.00 

Unzulässige Begünstigung durch Ar-
beitszeiterhöhung eines freigestell-
ten Betriebsratsmitglieds 

BeckRS 2024, 41548 

NZA-RR 2025, 351 (Anm. Glatzel) 

 

Amtl. Leitsatz: 

Die Arbeitszeiterhöhung eines freigestellten Betriebsrats-
mitgliedes ist eine unzulässige Begünstigung, es sei denn, sie 
ist durch besondere Umstände gerechtfertigt. 

4107 LG Bochum Urt. 28.6.2024 – 
2 KLs 1/19 

ECLI:DE:LGBO:2024:0628.2KLS1.19.00 

Bestechung im geschäftlichen Ver-
kehr 

BeckRS 2024, 36603 

In die Verurteilung des Angeklagten wegen unerlaubten Um-
gangs mit Abfällen wurde u.a. eine Verurteilung wegen Be-
stechung im geschäftlichen Verkehr miteinbezogen. Gegen-
stand dieser Verurteilung waren Bestechungszahlungen des 
Angeklagten an einen Laboranten, der im Auftrag eines Ze-
mentwerks angekaufte Waren auf ihre Tauglichkeit für die 
Weiterverarbeitung überprüfen sollte. Zur Verschleierung 
nutzten die Tatbeteiligten einen Vertrag über nur scheinbar 
erbrachte Beratungsleistungen des Laboranten. 
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II. Aufsätze · Besprechungen · Kommentierungen 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

4201 Bayreuther, Frank 

Mehr Rechtssicherheit für die Be-
triebsratsvergütung 

Zur Novelle der §§ 37 IV und 78 Be-
trVG 

NZA 2024, 946–951 

Der Beitrag stellt die gesetzlichen Neuerungen zur Bemes-
sung von Betriebsratsvergütungen vor, die im Anschluss an 
das Urt. des BGH zur möglichen Untreuestrafbarkeit wegen 
überhöhter Vergütungen (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 4101) umge-
setzt wurden. Verf. stellt die einzelnen Regeln zum Beurtei-
lungszeitpunkt bei der Bemessung, zur Bestimmung der Ver-
gleichsgruppe, zu Möglichkeiten der Zuweisung auf eine hö-
her dotierte Stelle und das Vorgehen bei Fehlen vergleichba-
rer Arbeitnehmer vor. Der Beitrag thematisiert weiterhin die 
Möglichkeit einer Vereinbarung der Betriebsparteien zur Be-
stimmung der Vergleichsgruppe und erörtert den insoweit 
eingeschränkten richterlichen Überprüfungsmaßstab (grobe 
Fehlerhaftigkeit). Verf. begrüßt die Novelle insgesamt und er-
läutert, dass sie in strafrechtlicher Hinsicht zugunsten von 
Unternehmensleitern Rückwirkung entfalte. 

 

4202 Bertke, Anne-Kathrin/ 
Knaupe, Sascha 

Untreuestrafbarkeit im Zusammen-
hang mit Betriebsratsvergütungen 

ZflStw 2024, 326–334 

Verf. untersuchen anlässlich des Urt. des BGH v. 10.1.2023 
(→ FoKoS-PR 2024 Nr. 4101) die Risiken für Verantwortliche 
in Unternehmen, sich durch überhöhte Betriebsratsvergü-
tungen wegen Untreue strafbar zu machen und erörtern, 
welche Maßnahmen zur Vermeidung dieser Risiken ergriffen 
werden sollten. Sie gehen auf Verstöße gegen das Begünsti-
gungsverbot des § 78 S. 2 BetrVG ein, erörtern die daran an-
knüpfende Strafbarkeit nach § 119 I Nr. 3 BetrVG indes nicht 
näher. Einleitend widmen sich Verf. den gesetzlichen Grund-
lagen der Betriebsratsvergütung und der hierzu ergangenen 
Rspr. des BAG und des BGH. Anschließend geben Verf. einen 
Überblick über die im Juli 2024 beschlossenen Neuregelun-
gen im BetrVG. Sie stellen die Strafbarkeitsrisiken mit und 
ohne die Neuregelungen vor und geben Handlungsempfeh-
lungen für Unternehmen zur Gestaltung künftiger Betriebs-
ratsvergütungen. Insges. bewerten Verf. das genannte BGH-
Urteil kritisch, weil es Rechtsunsicherheit schaffe und poten-
ziell das Risiko eines Verstoßes gegen das Begünstigungsver-
bot des § 78 S. 2 BetrVG erhöhe. 

 

4203 Binnewies, Burkhard/ 
Joosten, Jonas 

Undurchsichtige Entwicklungen in der 
Rechtsprechung zur Korruption nach 
§ 299 StGB 

AG 2024, 241 f. 

Verf. setzen sich mit der jüngsten Rspr. des BGH zur Wettbe-
werbsvariante des § 299 StGB auseinander (→ FoKoS-PR 
2022 Nr. 4103; 2023 Nr. 4101). Trotz aller Bemühungen sei es 
dem BGH nicht gelungen, für Klarheit zu sorgen, ob eine 
Strafbarkeit in Betracht komme, wenn der Geschäftsinhaber 
der Vorteilszuwendung zustimmt. Verf. geben einleitend 
Sachverhalt und Gründe von BGH Beschl. v. 28.7.2021 – 1 StR 
506/20 und Beschl. v. 26.1.2022 – 1 StR 460/21 wieder. Die 
Argumentation des BGH überzeuge in beiden Fällen nicht. 
Insbes. seien die Maßstäbe des § 266 StGB nicht auf § 299 
StGB übertragbar, was die vom BGH für seine Argumentation 

https://www.zfistw.de/dat/artikel/2024_5_1631.pdf
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gewählten unterschiedlichen normativen Ansatzpunkte 
(Handlung bei § 266 StGB, Person bei § 299 StGB) belegen 
würden. Auch teleologisch sei die Differenzierung danach, ob 
(teilweise) Personalunion zwischen Anteilseignern und Lei-
tungsorganen der Gesellschaft bestünde, nicht überzeugend. 
Nach Einschätzung der Verf. bestehe aufgrund der unklaren 
Linie des BGH nach wie vor ein Strafbarkeitsrisiko, wenn der 
Geschäftsinhaber die Vorteilszuwendung an seine Angestell-
ten billige. 

 

4204 Brand, Christian 

Rezension zu: 

Münchner Kommentar zum StGB, 
Bd. 6 

von Erb/Schäfer (Hrsg.), 2022 

[→ FoKoS-PR 2023 Nr. 4207, 5206] 

NJW 2024, 32 

Verf. rezensiert die Kommentierung des § 299 StGB von Krick 
und der §§ 299a/b StGB von Hohmann. Die Kommentierung 
von Krick lasse in 778 Randnummern keine Wünsche offen 
und suche in der Kommentarliteratur ihresgleichen. Positiv 
hervorzuheben sei der Abschnitt zur Einziehung von Taterträ-
gen, der Antworten zu zahlreichen Problemstellungen bereit-
halte. Die Kommentierung von Hohmann bleibe im Umfang 
hinter der von Krick zurück. Dennoch finde der Leser auch 
hier Ausführungen zu allen wichtigen Fragestellungen. Wün-
schenswert für künftige Kommentierungen sei indes eine 
umfassendere Auswertung der mittlerweile zahlreichen Lite-
ratur zu beiden Tatbeständen. 

 

4205 Dann, Matthias 

Korruptions- und Wettbewerbsstraf-
recht 

wistra 2024, 64–66 

Verf. fasst wichtige Aufsätze aus dem Korruptions- und Wett-
bewerbsstrafrecht zusammen. Hierzu zählen die Beiträge von 
Jasper (→ FoKoS-PR 2023 Nr. 8206), Roeder/Schlutz/Kemper 
(→ FoKoS-PR 2024 Nr. 4209) und Stöcklein/Wendt (→ FoKoS-
PR 2024 Nr. 8219). 

 

4206 Giesen, Richard 

Neue Regeln zur Betriebsratsvergü-
tung 

NJW 2024, 2281–2286 

Als Reaktion auf die BGH-Entscheidung zu Verstößen gegen 
das Begünstigungsverbot des § 78 S. 2 BetrVG durch über-
höhte Betriebsratsvergütungen bei VW (→ FoKoS-PR 2024 
Nr. 4101) habe der Gesetzgeber im Juli 2024 neue Vorschrif-
ten in diesem Bereich geschaffen. Verf. stellt die neu einge-
führten § 37 IV 3–5 und § 78 S. 3 BetrVG vor. Diese würden 
bestehende Regeln in unterschiedlicher Weise modifizieren 
und ergänzen. Verf. stellt zunächst die bisherigen Regelun-
gen des § 37 IV und § 78 S. 2 BetrVG sowie deren Auslegung 
durch BAG und BGH vor. Anschließend erläutert er die Neu-
regelungen und bescheinigt ihnen die Schaffung größerer 
Rechtssicherheit. Gleichzeitig würden sie ein Risiko für kollu-
sive Besser- oder Schlechterstellungsstrategien bei der Be-
triebsratsvergütung bergen. Auch bei § 78 S. 3 BetrVG sieht 
Verf. erhebliches Missbrauchspotenzial. Verf. prognostiziert, 
dass sich deshalb Gerichte weiterhin mit Risiken kollusiven 
Vorgehens bei Betriebsratsvergütungen auseinandersetzen 
müssten. 
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4207 Jansen, Scarlett 

Der Richtlinienentwurf zur Bekämp-
fung der Korruption und seine Konse-
quenzen für § 299 StGB 

wistra 2024, 1–5 

Verf. analysiert den RL-Entwurf der EU-Kommission zur Kor-
ruptionsbekämpfung (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 1203) mit Blick 
auf Umsetzungsbedarf bei § 299 StGB. Dabei gehe bereits die 
Einführung der Geschäftsherrenvariante auf die Umsetzung 
europäischer Vorgaben im Rahmenbeschluss 2003/568/JI zu-
rück. Anschließend vergleicht Verf. die aktuelle Fassung des 
§ 299 StGB mit den Vorgaben des Art. 8 RL-Entwurf (Beste-
chung/Bestechlichkeit im privaten Sektor). Keinen Ände-
rungsbedarf sieht Verf. bzgl. des Merkmals „im geschäftli-
chen Verkehr“, weil die im RL-Entwurf enthaltene Formulie-
rung inhaltlich nicht weiterreiche. Das Erfordernis des For-
derns/Anbietens eines Vorteils unmittelbar oder über einen 
Mittelsmann lasse sich ebenfalls mit den bislang zu § 299 
StGB vertretenen Auslegungen bewältigen. Gleiches gelte für 
den vom RL-Entwurf erfassten Kreis tauglicher Vorteilsneh-
mer. Die in Art. 8 RL-Entwurf enthaltene Beschränkung auf 
die Zuwendung ungerechtfertigter Vorteile löse keinen Um-
setzungsbedarf aus. Umsetzungsfragen werfe der RL-Entwurf 
dagegen bzgl. der Frage auf, ob die Beschränkung der er-
kauften Bezugshandlung (Bevorzugung beim Bezug von Wa-
ren und Dienstleistungen) aufrechterhalten werden könne. 
Hier habe Deutschland bereits zum Rahmenbeschluss eine 
Protokollerklärung abgegeben, deren rechtliche Auswirkun-
gen ungeklärt seien. Verf. rät vor diesem Hintergrund dazu, 
bereits im Gesetzgebungsverfahren auf eine Einschränkung 
der RL hinzuwirken, da die Berücksichtigungsfähigkeit weite-
rer Protokollerklärungen nicht absehbar sei. Verf. plädiert zu-
letzt dafür, weiterhin einen Wettbewerbsbezug der verletz-
ten Pflicht zu fordern. Insgesamt führe der RL-Entwurf in Be-
zug auf § 299 StGB mithin den eingeschlagenen Weg fort und 
bringe keinen Umsetzungsbedarf mit sich. Er rücke allerdings 
einige bekannte Problemkreise wieder stärker in den Fokus. 

 

4208 Kasiske, Peter 

Gesellschaftsrechtliche Legalitäts-
pflichten und Untreue 

ZIP 2024, 2561–2567 

Verf. beleuchtet anlässlich des BGH-Urteils zur Untreuestraf-
barkeit durch überhöhte Betriebsratsvergütungen (→ FoKoS-
PR 2024 Nr. 4101), unter welchen Voraussetzungen Verstöße 
gegen die Legalitätspflicht Anknüpfungspunkte für eine Un-
treuestrafbarkeit sein können. Verf. warnt vor einer extensi-
ven Untreuestrafbarkeit, wenn jede Verletzung einer Legali-
tätspflicht die Verletzung einer Vermögensbetreuungspflicht 
begründe. Anschl. widmet sich Verf. der Problematik am Bsp. 
von Verstößen gegen § 78 S. 2 BetrVG. Bezüge zu Korrupti-
onssachverhalten stellt Verf. im Rahmen der Frage her, ob 
durch Bestechung erlangte Aufträge eine schadensausschlie-
ßende Kompensation darstellen könnten. Hier sei die ein-
gangs erwähnte Entscheidung des BGH kritikwürdig, weil sie 
– entgegen bisheriger Rspr.-Linie – eine Kompensation ver-
neine und so zu einer Verschleifung der Merkmale der 
Pflichtwidrigkeit und des Vermögensschadens führe. 
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4209 Klösel, Daniel/ 
Klötzer-Assion, Antje/  
Mahnhold, Thilo 

Wirtschaftsstrafrecht an der Schnitt-
stelle zur HR Compliance (Teil 2) 

WiJ 2024, 20–24 

Verf. widmen sich Betriebsratsvergütungen aus Compliance-
Perspektive. Hier habe das Urt. des BGH (→ FoKoS-PR 2024 
Nr. 4101) für Unruhe gesorgt und bei Unternehmen zu Kür-
zungen geführt, die teils von den Arbeitsgerichten revidiert 
worden seien. Der Gesetzgeber habe hierauf mit den neuen 
§ 37 IV S. 3–5 und § 78 S. 3 BetrVG reagiert. Verf. stellen die 
rechtlichen Grenzen für Betriebsratsvergütungen durch 
§ 266 StGB und das Begünstigungsverbot des § 78 S. 2 Be-
trVG sowie das Benachteiligungsverbot des § 37 IV BetrVG 
dar. Anschließend skizzieren sie die bisherige Rspr. des BAG 
zur Thematik und das genannte BGH-Urt. Weiterhin erläu-
tern Verf. die gesetzlichen Neuregelungen. Für die Vergü-
tungs-Compliance in der Praxis ergebe sich Handlungsbedarf 
für die Zukunft und die Vergangenheit. Für die Zukunft müss-
ten überhöhte Vergütungen über § 78 BetrVG, tarifliche Um-
gruppierungen und Betriebsvereinbarungen iSd § 37 IV StGB 
korrigiert werden. Rückforderungen von überhöhten Vergü-
tungen für die Vergangenheit ließen sich über §§ 812 ff. BGB 
bewerkstelligen. 

 

4210 Klose, Bernhard 

Aktuelle Entwicklungen im materiel-
len Wirtschaftsstrafrecht und Wirt-
schaftsstrafprozessrecht 

NZWiSt 2024, 1–7 

Verf. berichtet u.a. über Beiträge und Rspr. im Korruptions-
strafrecht. Er nennt Aufsätze von El-Ghazi/Wegner/Zimmer-
mann (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 7213), Stöcklein/Wendt (→ Fo-
KoS-PR 2024 Nr. 8219) und Brückel/Cramer (→ FoKoS-PR 
2024 Nr. 5202). Als zentrale Entscheidungen ordnet er die 
BGH Beschl. v. 6.7.2022 – 2 Str 50/21 (→ FoKoS-PR 2023 
NR. 4104), v. 14.12.2022 – StB 42/22 (→ FoKoS-PR 2023 
Nr. 2103) und v. 26.1.2022 – 1 StR 460/21 (→ FoKoS-PR 2023 
Nr. 4101) ein. 

 

4211 Lauterwein, Constantin/ 
Steinert, Florian 

Straflosigkeit „entschleierter Zuwen-
dungen“ im Rahmen von § 299 StGB? 
– insoweit Anmerkung zu BGH, Be-
schluss vom 26. Januar 2022 – 1 StR 
460/21  

[→ FoKoS-PR 2023 Nr. 4101] 

CCZ 2024, 82–84 

Verf. geben Sachverhalt und Gründe der BGH-Entscheidung 
knapp wieder. Eine erste Kernaussage des Beschl. liege darin, 
dass § 46a Nr. 1 StGB auf § 299 StGB aF nicht anwendbar sei. 
Zum anderen habe der BGH seine Ausführung in der Ent-
scheidung v. 28.7.2021 (→ FoKoS-PR 2022 Nr. 4103) klarzu-
stellen versucht. Dort gehe es dem BGH nach nicht um die 
Möglichkeit eines tatbestandsausschließenden Einverständ-
nisses aller Anteilseigner, sondern um die Abgrenzung des 
Täterkreises der Angestellten/Beauftragten von den nicht 
von § 299 II StGB erfassten Geschäftsinhabern. Die Verf. skiz-
zieren die im Anschluss an den Beschl. v. 28.7.2021 aufge-
kommene Debatte in der Lit. über die generelle Straflosigkeit 
sog. entschleierter Zuwendungen. Wenngleich die insoweit 
bejahende Position durchaus belastbar sei, habe ihr der BGH 
in der Entscheidung v. 26.1.2022 eine Absage erteilt, weil 
eine Einwilligung in die Verletzung des Allgemeinrechtsguts 
der Wettbewerbsgleichheit ausscheide. Durch Zustimmung 
anderer Anteilseigner zur Vorteilsgewährung an einen von 
ihnen handele die Gesamtheit der Anteilseigner indes als 
strafloser Geschäftsherr. Offen bleibe, inwiefern bei der Zu-
stimmung gesellschaftsinterne Vorschriften eingehalten wer-
den müssen. Parallelen zur Rechtslage bei § 266 StGB lehnen 
die Verf. ab. Nicht beantwortet habe der BGH zuletzt die 
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praktisch sehr relevante Frage, ob Vorteilsgewährungen an 
Personen, die nicht wirtschaftlich am Unternehmen beteiligt 
sind, bei Zustimmung der Anteilseigner straflos sein können. 
Verf. plädieren im Ergebnis für die Straflosigkeit mangels Un-
lauterkeit der Bevorzugung. Ob sich die Entscheidung des 
BGH als Abkehr von der Korkengeldentscheidung des RG ein-
ordnen lasse, sei nicht eindeutig. 

 

4212 Reiserer, Kerstin/ 
Baade, Madelaine 

Betriebsratsvergütungen und Compli-
ance 

CB 2024, 93–97 

Verf. beleuchten die Auswirkungen der Entscheidung des 
BGH v. 10.1.2023 – 6 StR 133/22 (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 4101) 
zur Untreuestrafbarkeit bei überhöhten Betriebsratsvergü-
tungen. Hierfür stellen sie zunächst die Grundsätze der Be-
triebsratsvergütung dar und erläutern bestehende Strafbar-
keitsrisiken nach § 119 I Nr. 3 BetrVG und § 266 StGB. An-
schließend geben Verf. einen Überblick über die arbeitsge-
richtliche Rspr. zum Themenkomplex und halten fest, dass 
die präventiven Kürzungen der Betriebsratsvergütungen sei-
tens vieler Unternehmen als Reaktion auf das Urt. des BGH 
aus arbeitsrechtlicher Sicht nicht notwendig gewesen seien. 
Dies führe zu massiven Praxisproblemen, weil eine Strafbar-
keit für arbeitsrechtlich erlaubtes oder sogar gebotenes Ver-
halten drohe. Auch der vorgelegte Entwurf zur Änderung des 
BetrVG schaffe nicht die notwendige Rechtssicherheit. Verf. 
empfehlen Arbeitgebern deshalb u.a. eine frühzeitige und re-
gelmäßige Dokumentation der gezahlten Betriebsratsvergü-
tungen und regelmäßige Überprüfungen. Die Klärung beste-
hender Streitfragen durch unabhängige Schiedsrichter könne 
zudem ein vorsätzliches Handeln ausschließen und so Straf-
barkeitsrisiken vermeiden. 

 

4213 Rönnau, Thomas 

Kapitel: Wirtschaftskorruption 

In: Achenbach/Ransiek/Rönnau 
(Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstraf-
recht. 6. Aufl. 2024, S. 406–568. 

 

Es handelt sich um die aktualisierte Fassung eines kommen-
tarartigen Handbuchbeitrags zu § 299 StGB. Die Darstellung 
ist umfassend, wissenschaftlich tiefgründig und wertet auch 
das neueste Schrifttum annähernd erschöpfend aus. Hin-
sichtlich der Rechtsfolgen wird auch das Einziehungsrecht 
dargestellt. Skizzenhaft werden zudem ausländische Korrup-
tionstatbestände (FCPA und UK Bribery Act), die Erfassung 
von Korruption im Sport, Compliance-Aspekte und kriminal-
politischer Reformbedarf thematisiert.  

Erwähnenswerte Ergänzungen gegenüber der Voraufl. be-
treffen die Auslegung des Drittvorteilsbegriffs bei Konzern-
sachverhalten (Rn. 44), die neuere BGH-Rspr. zu entschleier-
ten Schmiergeldern (Rn. 53) sowie eine Würdigung des (ge-
scheiterten) VerSanG-E (Rn. 143). 

 

4214 Rosenau, Henning/ 
Lorenz, Henning 

Kommentierung § 299 StGB 

In: Satzger/Schluckebier/Werner 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, 6. Aufl. 
2024, 2459–2466 

In der Neuaufl. ist Lorenz als Bearbeiter hinzugekommen. Ne-
ben Aktualisierungen enthält die Kommentierung gegenüber 
der Voraufl. ergänzende Erläuterungen. So heben Verf. die 
BGH-Rspr. hervor (→ FoKoS-PR 2022 Nr. 4103), nach der die 
Bestechung des Geschäftsinhabers straflos sei (Rn. 8) und die 
dahingehend zu verstehen sei, dass die Strafbarkeit auch für 
Angestellte bei Einverständnis der Geschäftsinhaber entfalle 
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(Rn. 21, 25, 31). Detailliert führen Verf. zum Merkmal der 
„Bevorzugung in unlauterer Weise“ aus und arbeiten hier die 
vom BGH entwickelten Maßstäbe ein (→ FoKoS-PR 2023 
Nr. 4104). Ergänzungen in der Kommentierung erfolgen zu-
dem zu Einziehung (Rn. 49), Täter-Opfer-Ausgleich (Rn. 50) 
und zu Unrechtsvereinbarungen mit „open end“-Charakter. 

 

4215 Sahan, Oliver 

Kommentierung § 299 StGB 

In: Graf/Jäger/Wittig (Hrsg.), Wirt-
schafts- und Steuerstrafrecht, Bd. 1, 
3. Aufl. 2024, 1088–1106 

 

Die Veränderungen gegenüber der Voraufl. beschränken sich 
im Wesentlichen auf Aktualisierungen. Vereinzelt erfolgt eine 
kleinteiligere Unterteilung der Kommentierung in mehrerer 
Randnummer. 

4216 von Steinau-Steinrück, Robert/ 
Kurth, Paula 

Novelle zur Betriebsratsvergütung auf 
dem Prüfstand 

NJW-Spezial 2024, 498 f. 

Der Beitrag beleuchtet die im Juli 2024 in Kraft getretenen 
neuen Vorschriften im BetrVG zu Betriebsratsvergütungen. 
Anstoß für das Gesetzesvorhaben sei die Entscheidung des 
BGH zur Untreuestrafbarkeit bei überhöhten Betriebsrats-
vergütungen (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 4101). In der Folge hät-
ten viele Unternehmen Betriebsratsvergütungen aus Sorge 
vor Sanktionen gekürzt, wogegen Betriebsräte klageweise 
vorgegangen seien. Verf. stellen den gesetzlichen status quo 
dar und skizzieren die diesbezüglich wichtigsten Streitfragen. 
Anschließend erörtern sie die Neuregelungen des § 37 IV und 
§ 78 S. 3 BetrVG Zwar trage die Neuregelung zur Rechtssi-
cherheit bei, gleichzeitig berge sie neue Missbrauchsrisiken. 

 

4217 Taschke, Jürgen 

Der Unternehmensanwalt 

StV 2024, 770–773 

Verf. setzt sich mit der Rolle des strafrechtlichen Unterneh-
mensanwalts auseinander. Einleitend skizziert er, wie Unter-
nehmen immer mehr ins Blickfeld der Strafverfolgungsbehör-
den geraten seien. Während es in der Zeit des Wirtschafts-
wunders in Deutschland kaum Strafverfolgung in diesem Be-
reich gegeben habe und Bestechungen im Wirtschaftsver-
kehr nicht nur geduldet, sondern steuerlich abzugsfähig ge-
wesen seien, habe ab den 1990er-Jahren die Verfolgungsbe-
reitschaft zugenommen. Auch die zunehmende Bedeutung 
von Compliance-Bemühungen in Unternehmen hätten die 
Rolle des Unternehmensanwalts beeinflusst. So hätte das 
Siemens-Korruptionsverfahren die Notwendigkeit von Com-
pliance im Bereich der Korruption aufgezeigt. Schnell hätte 
das Thema Compliance aber auch andere Rechtsbereiche er-
fasst. Seinen Beitrag über den Wandel der Rolle des Unter-
nehmensanwalts schließt Verf. mit einem Ausblick zum künf-
tigen Anforderungsprofil an Unternehmensanwälte ab. 
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III. Monografien · Sammelbände · Kommentare 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

4301 Loy, Daniel 

Transnationale Sanktionierung von 
Unternehmen in Bestechungsfällen 

1. Aufl. 2024, Duncker & Humblot, Ber-
lin, 825 S., ISBN 978-3-428-19087-4, 
149,90 € 

Verlagsbeschreibung: 

Das Unternehmensstrafrecht ist aufgrund von Geltungsbe-
reichsexpansion und modernen Wirtschaftsstrukturen ver-
stärkt mit der Bewältigung von Auslandssachverhalten kon-
frontiert. Wie weit genau reichen aber die einzelnen Sankti-
onsinstrumente im Hinblick auf diese Auslandsbezüge? Die-
ser Kernfrage geht die Arbeit für Bestechungsfälle im Wege 
eines deutsch-englischen Rechtsvergleichs nach und be-
zieht auch Konzernsachverhalte ein. Hinsichtlich des deut-
schen Rechts führt dabei etwa eine intensive Analyse der 
bislang ungeklärten transnationalen Reichweite der Ver-
bandsgeldbuße zur Entwicklung eines ‚Drei-Ebenen-Mo-
dells‘ und gibt Anlass zur Revision mancher verkürzender 
und das Potential des geltenden Rechts unterschätzender 
Auffassungen. Für das englische Recht offenbart sich dage-
gen insbes., dass dessen weniger beachtete Vorschriften 
des Vermögensabschöpfungsrechts eigene Geltungsbe-
reichsvorschriften aufweisen und die Straftatbestände des 
‚Bribery Act 2010‘ an transnationaler Reichweite noch zu 
übertreffen vermögen. 

 

4301a Rezension 

Weyand ZInsO 2024, 1258 

Verf. bescheinigt Loy eine überzeugende Konzeptionierung 
und eine akribische Umsetzung der rechtsvergleichenden 
Untersuchung. Die Arbeit sei herausragend, wissenschaft-
lich höchst verdienstvoll und habe den Umfang einer Habi-
litationsschrift. Sie biete intensive Einblicke in die Möglich-
keiten, unternehmensbezogene transnationale Korrupti-
ons-vorfälle nach englischem und deutschem Recht zu sank-
tionieren. Das praktische Problem „nützlicher“ Schmier-
geldzahlungen im unternehmerischen Bereich könne die Ar-
beit naturgemäß aber nicht lösen. 
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E. Korruption im Gesundheitswesen 

 

Hier finden sich Publikationen zur Frage der Korrumpierung von Entscheidungsträgern im Gesundheitswe-

sen. Relevant sind insbes. Beiträge zu den §§ 299a, 299b StGB, ferner zu den einschlägigen medizin- und 

sozialrechtlichen Normen. 

 

 

I. Rechtsprechung 

Nr. Daten · Fundstelle Inhalt · Leitsätze 
   

5101 

 

BGH Urt. 21.3.2024 – 3 StR 163/23 

ECLI:DE:BGH:2024:210324U3STR163.23.0 

Gewerbs- und bandenmäßiger Betrug 
sowie Bestechlichkeit im Gesund-
heitswesen wegen Verordnung flach-
gestrickter Kompressionsstrümpfe 

BeckRS 2024, 8887 

GesR 2024, 377 

HRRS 2024 Nr. 708 

medstra 2025, 34 (Anm. Wostry) 

RDG 2024, 326 

wistra 2024, 382 

Red. Leitsätze (1. RDG; 2. BeckRS): 

1. Im Sinne des § 299a Nr. 3 StGB angenommene Vorteile 
umfassen den dem Täter aufgrund der Unrechtsvereinba-
rung zugewandten Gesamtbetrag unabhängig von voraus-
gegangenen anderweitigen Zahlungen an den Zuwenden-
den. 

2. Ein Arzt, der sich im Zusammenhang mit seiner Berufs-
ausübung eine Beteiligung am Jahresumsatz von ihm ver-
ordneter Waren als Gegenleistung dafür versprechen lässt 
und annimmt, dass er bei der Zuführung von Patienten ein 
Sanitätshaus in unlauterer Weise bevorzugt, macht sich 
nach § 299a Nr. 3 StGB strafbar. 

5101a 

 

ZGMR 2024, 159 (Anm. Dorn) Verf. gibt Sachverhalt Gründe der Entscheidung in Auszügen 
wieder. Die tatmehrheitliche Verurteilung wegen Betrugs 
und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen sei richtig, weil 
§ 299a StGB das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integri-
tät heilberuflicher Entscheidungen schütze, während der 
Betrugstatbestand den Schutz des Vermögens bezwecke. 
Beide Delikte hätten folglich eine unterschiedliche Schutz-
richtung, die eine tatmehrheitliche Verurteilung rechtferti-
gen. 

 

5102 OLG Braunschweig Beschl. 28.8.2024 – 
1 VAs 1-3/23 

ECLI:DE:OLGBS:2024:0828.1VAS1.3.23.00 

Erteilung von Auskünften über Beste-
chungsvorwürfe aus der Ermittlungs-
akte an eine Krankenkasse 

BeckRS 2024, 22510 

Amtl. Leitsatz: 

Krankenkassen als Körperschaften öffentlichen Rechts ha-
ben einen Anspruch auf Erteilung von Auskünften aus Er-
mittlungsakten gemäß § 474 II Nr. 1 StPO zur Prüfung der 
Rechtmäßigkeit und Plausibilität der Abrechnungen in der 
vertragsärztlichen Versorgung. 
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GesR 2024, 723 

medstra 2025, 253 

NJW-Spezial 2024, 633 (Anm. Beukel-
mann/Heim) 

StraFo 2024, 425 

StRR 2024 Nr. 11, 2 

ZWH 2024, 403 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Verfahrens war ein Auskunftsersuchen ei-
ner Krankenkasse in die Ermittlungsakten eines nach § 153a 
StPO eingestellten Strafverfahrens wegen §§ 299a/b StGB 
gegen drei Ärzte im Zusammenhang mit der Beauftragung 
labordiagnostischer Leitungen. 

5103 OLG Karlsruhe Urt. 13.3.2024 – 
6 U 418/22 

ECLI:DE:OLGKARL:2024:0313.6U418.22.00 

Bereitstellen einer digitalen Markt-
platzinfrastruktur für Arzneimittel 

A/R 2024, 67 (Anm. Douglas) 

FD-MedizinR 2024, 006152 

GesR 2024, 558 (Anm. Wiesener) 

GRUR-Prax 2024, 398 (Anm. Weller) 

GRUR-RR 2024, 394 

MD 2024, 562 

MedR 2025, 169 (Anm. Prütting) 

PharmaR 2024, 317 

Amtl. Leitsätze: 

1. § 11 Ia ApoG steht dem Bereitstellen einer digitalen 
Marktplatzinfrastruktur durch einen Dritten, über die teil-
nehmende Apotheken gegen eine monatliche Grundgebühr 
(auch) rezeptpflichtige Arzneimittel verkaufen können, 
nicht generell entgegen, auch wenn (elektronische) Ver-
schreibungen vom Kunden unter Nutzung dieser digitalen 
Infrastruktur an die von ihm gewählte Apotheke übermittelt 
werden können. 

2. Nach § 8 S. 2 ApoG ist die Vereinbarung einer von den 
teilnehmenden Apotheken an den Dritten zu zahlenden Ge-
bühr von 10 % des Nettoverkaufspreises für über eine sol-
che digitale Marktplatzinfrastruktur verkaufte nicht ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel untersagt. Die während 
der Vertragsdauer eingeräumte schuldrechtliche Nutzungs-
befugnis einer digitalen Marktplatzinfrastruktur ist ein 
„sonst überlassener Vermögenswert“ nach § 8 S. 2 ApoG. 

 

Hinw. d. Red.: 

Es handelt sich um das Berufungsurt. gegen das Urt. des LG 
Karlsruhe v. 8.12.2022 – 13 O 17/22 (→ FoKoS-PR 2024 
Nr. 9101). Der BGH hat mit Urt. v. 20.2.2025 – I ZR 46/24 
über die Revision entschieden und einen Verstoß gegen 
§ 11 Ia ApoG und § 8 S. 2 ApoG mit der vom Berufungsge-
richt gegebenen Begründung verneint.  

 

5104 LAG Schleswig-Holstein Urt. 5.3.2024 – 
2 Sa 125 öD/23 

ECLI:DE:LARBGSH:2024:0305.2SA125OED23.00 

Hohe Chefarztvergütung – Unrechts-
vereinbarung nach § 299a StGB? 

BeckRS 2024, 41859 

FD-StrafR 2025, 941859 

GesR 2025, 436 (Anm. Rütz/Lersch/ 
Elsner) 

medstra 2025, 191 (Anm. Schneider) 

Amtl. Leitsatz: 

Allein die Vereinbarung einer aus Sicht der Arbeitgeberseite 
überhöhten Vergütung kann das Vorliegen einer nach 
§ 299a StGB erforderlichen Unrechtsvereinbarung nicht be-
gründen. Die bloße Möglichkeit eines unrechtmäßigen Zu-
weiserverhaltens reicht für eine Unrechtsvereinbarung 
nicht aus. Für ein unrechtmäßiges Zuweiserverhalten be-
darf es substantiiertem Vortrags, woraus sich das unrecht-
mäßige Zuweiserverhalten ergeben soll, wie etwa das aus-
drückliche Auffordern von Patienten sich in eine bestimmte 
Klinik zu begeben, entsprechende Empfehlungen gegen-
über Patienten auszusprechen oder nach Vereinbarung mit 
der Geschäftsführung gezielt Patienten an die Klinik zu 
überweisen. 
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5105 LG Frankfurt a.M. Urt. 27.2.2024 –  
2-08 O 540/23 

ECLI:DE:LGFFM:2024:0227.2.08O540.23.0A 

Lauterkeitsrechtliche Unterlassungs-
ansprüche gegen den Betreiber eines 
Internetportals zur Verschreibung 
von medizinischem Cannabis durch 
Ärzte 

GuP 2025, 34 (Anm. Ufer) 

WRP 2024, 634 

 

Orientierungssatz (juris): 

1. Die Berufsordnungen der Landesärztekammern sind 
Marktverhaltensregeln iSv § 3a UWG. 

2. Ein Verstoß gegen das in den Berufsordnungen der Lan-
desärztekammern verankerte Weisungsverbot liegt vor, 
wenn ein Internetportal so gestaltet ist, dass bei Besuchern 
der Website der Eindruck erweckt wird, dass zum Zweck der 
Verschreibung von medizinischem Cannabis der Kontakt mit 
den an die Plattform gebundenen Ärzten hergestellt wird 
und dass ihnen Ärzte vermittelt werden, die das ge-
wünschte Rezept auch ausstellen. 

3. Eine Patientenvermittlung gegen Entgelt (Vermittlungs-
provision) ist berufsrechtswidrig. 

4. Eine Werbung mit der möglichen Verschreibung von me-
dizinischem Cannabis aufgrund eines digitalen Termins und 
damit im Wege der Fernbehandlung verstößt gegen § 9 
HWG und ist unzulässig. 

 

Hinw. d. Red.: 

Dem LG zufolge verstößt die verfahrensgegenständliche 
Vereinbarung zwischen Plattform und Ärzten gegen das Zu-
weisungsverbot gegen Entgelt gem. § 31 I MBO-Ä. 

 

5106 LG Stuttgart Urt. 22.11.2024 – 
14 O 67/20 

ECLI:DE:LGSTUTT:2024:1122.14O67.20.00 

Verträge über Patientenvermittlung 
gegen Provision sind sittenwidrig 

BeckRS 2024, 32797 

GesR 2025, 17 

GuP 2025, 117 (Anm. Ströttchen) 

medstra 2025, 327 (Anm. Dann) 

Amtl. Leitsätze: 

1. Eine Vermittlung von Patienten an Krankenhäuser gegen 
eine vom Krankenhaus zu zahlende Provision ist in Ländern, 
deren Landeskrankenhausgesetze kein ausdrückliches Ver-
bot der Patientenvermittlung enthalten, sittenwidrig. Die 
aus den Vermittlungsverboten für niedergelassene Ärzte 
oder sonstigen Angehörigen von Heilberufen folgende Wer-
tung, dass eine Zuweisungsentscheidung ausschließlich am 
Wohl des Patienten und nicht am Gewinninteresse durch 
Vermittlungsprovisionen ausgerichtet sein soll, ist auf Klini-
ken übertragbar. Das sog. „Klinikprivileg“ rechtfertigt eine 
Patientenvermittlung nicht. 

2. Darauf, ob die Zuweisungsentscheidung, welcher Patient 
wo behandelt wird, unmittelbar durch den Vermittler ge-
troffen wird oder nur mittelbar, etwa indem der Vermittler 
Kontakte knüpft zwischen Kliniken und ausländischen Stel-
len, die ihre Zuweisungsentscheidung danach ausrichten, 
für welche Klinik der Vermittler tätig ist, kommt es für die 
Bewertung als sittenwidrig nicht an. 

3. Wird die Patientenvermittlung mit anderen Dienstleis-
tungen für die Patienten, zB Dolmetschen oder Unterstüt-
zung bei Visaangelegenheiten, gekoppelt, ist der Vertrag 
insges. nichtig, nicht nur der die Patientenvermittlung be-
treffende Teil. Ansonsten bestünde ein zu missbilligender 
Anreiz, die Patientenvermittlung über sonstige Tätigkeiten 
quer zu subventionieren. Auch eine bereicherungsrechtli-
che Wertersatzpflicht scheidet dann aus. 
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Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Verfahrens waren Kooperationsverträge 
zwischen einer Dienstleisterin für die Betreuung ausländi-
scher Patienten in Deutschland und der Betreiberin eines 
Plankrankenhauses in kommunaler Trägerschaft. Das Ge-
richt erörtert, ob die Kooperationsvereinbarungen gegen 
§§ 299a/b StGB verstoßen. Im konkreten Fall bestünden 
keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine hinreichend 
qualifizierte Unrechtsvereinbarung. Die von der Klägerin 
eingeräumte „Klima- und Kontaktpflege“ sei von den Straf-
vorschriften nicht erfasst. 

 

 

II. Aufsätze · Besprechungen · Kommentierungen 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

5201 Braun, Sebastian 

OLG Frankfurt: Arzt darf Erbe eines 
Patienten sein 

FD-MedizinR 2024, 805751 

Verf. gibt Sachverhalt und Gründe der Entscheidung des 
OLG Frankfurt a.M. (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 5101) zusammen-
gefasst wieder. Verf. begrüßt die schutzzweckorientierte 
Auslegung des OLG und hält die Entscheidung im Ergebnis 
für richtig, da ein Verstoß des Arztes gegen § 32 BO-Ä nicht 
die Unwirksamkeit eines Testaments Dritter herbeiführen 
könne. Begrüßenswert sei, dass ein Verstoß gegen § 32 BO-
Ä nicht pauschal bejaht werde, weil in der Praxis häufig 
übersehen werde, dass allein die Annahme eines Vorteils 
hierfür nicht genüge. Es müsse vielmehr der Eindruck ent-
stehen, dass die Unabhängigkeit der ärztlichen Entschei-
dungsfindung beeinflusst sei. 

 

5202 Broch, Uwe 

Compliance, Ethik und Transparenz – 
Wichtige Säulen der Zusammenarbeit 
mit HCP und HCO 

MPR 2024, 223 f. 

 

Verf. hält fest, dass bei der Kooperation von Healthcare Pro-
fessionals (HCP) bzw. Healthcare Organisations (HCO) mit 
Pharma- und Medizinprodukteunternehmen die Wahrung 
der Unabhängigkeit der Kooperationspartner und der Neut-
ralität ärztlicher Verordnungsentscheidungen große Bedeu-
tung zukomme. Compliance, Ethik und Transparenz seien 
hier unverzichtbar. Als Instrument hätten Branchenkodizes 
von Verbänden wie der Freiwilligen Selbstkontrolle für die 
Arzneimittelindustrie (FSA) eine wichtige Funktion, um kor-
ruptives Verhalten zu vermeiden. Entsprechende Bemühun-
gen habe der Gesetzgeber bei Schaffung der §§ 299a/b StGB 
anerkennend erwähnt. Im Anschluss skizziert Verf. Rolle und 
Aktivitäten der FSA in den vergangenen Jahren. Auch in der 
Zukunft würden neue Compliance-Herausforderungen an-
stehen, bei denen die FSA durch Leitlinien Hilfe geben 
könne. 
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5203 Buchholz, Momme 

Rezension zu: 

Kooperation oder Korruption?  

Grenzen der Zusammenarbeit im Ge-
sundheitswesen im Lichte der 
§§ 299a, b StGB 

von Anna Isabel Berger, 2023 

[→ FoKoS-Pr 2024 Nr. 5301] 

KriPoZ 2024, 397–400 

Verf. erläutert die Entstehungsgeschichte der §§ 299a/b 
StGB, deren Analyse Gegenstand des rezensierten Werks ist. 
Verf. lobt Detailtiefe, Klarheit und übersichtliche Struktur 
des Werkes. Positiv hervorzuheben sei, dass die Arbeit das 
Ziel verfolge, praktische Hinweise für die Normadressaten 
zu formulieren und so nicht nur ein Lösungsvorschlag für ju-
ristische Fragen angeboten, sondern ein Leitfaden für die 
derzeit noch unklare Rechtslage entwickelt werde. Herz-
stück der Arbeit bilde die Auseinandersetzung mit verschie-
denen Kooperationsformen im Gesundheitswesen. Dabei 
gelinge es dem Werk in prägnanter Weise, für das Span-
nungsfeld zwischen Kooperation und Korruption im Ge-
sundheitswesen plausibel begründete Rechtsauffassungen 
für verschiedene Auslegungsprobleme der §§ 299a/b StGB 
anzubieten. Die Lektüre sei deshalb empfehlenswert. 

 

5204 Dann, Matthias/ 
Sauer, Laura 

Anm. zu LG Nürnberg-Fürth Beschl. 
v. 3.5.2023 – 12 KLs 114 Js 10235/20 

[→ FoKoS-PR 2024 Nr. 5102] 

medstra 2024, 196–199 

Verf. erläutern eingangs die Entscheidungssituation, die zur 
Prüfung des Begriffs des Heilberufsangehörigen im Rahmen 
der Zuständigkeitsnorm des § 55d GZVJu führe. Verf. schil-
dern anschließend die Rechtsauffassung des Gerichts zur 
Auslegung des Begriffs und die in der Lit. hierzu vertretenen 
Auffassungen. Die Sympathie des LG für eine funktional-fak-
tische Betrachtung überzeuge nicht. So spreche der Wort-
laut von § 299a StGB gegen eine faktische Betrachtungs-
weise. Auch der Schutzzweck der Norm streite gegen die 
Einbeziehung von Schein-Heilberufsangehörigen. Verf. neh-
men weiterhin an, dass § 299a StGB das Vertrauen eines ex 
post aufgeklärten Beobachters in die Integrität heilberufli-
cher Entscheidungen schütze. Ein solches Vertrauen könne 
ein Schein-Heilberufsträger nicht erschüttern. Zuletzt spre-
che die Ausgestaltung als Sonderdelikt gegen die funktional-
faktische Betrachtungsweise des Gerichts. Verf. plädieren 
stattdessen dafür, für die Strafbarkeit nach § 299a StGB eine 
(ggf. erschlichene) formale Zugehörigkeit zum Kreis der Heil-
berufsträger zu fordern. Verf. sind zuletzt der Auffassung, 
dass die Entscheidung einen Themenbereich von erhebli-
cher praktischer Relevanz betreffe, weil Gerichte regelmä-
ßig mit dem Handeln von Hochstaplern und Schein-Heilbe-
ruflern befasst seien. Das LG Nürnberg-Fürth habe dabei 
aufgrund seiner Spezialzuständigkeit eine Vorreiterrolle bei 
der Auslegung der §§ 299a/b StGB eingenommen. 

 

5205 Dorn, Alexander 

Public-Private-Partnership im Bereich 
der Strafverfolgung? 

In: AG Medizinrecht im DAV/IMR 
(Hrsg.), Tagungsband 14. Düsseldor-
fer Medizinstrafrechtstag, 2024, 
123–135 

Verf. beschäftigt sich mit dem Fall des wegen Bestechlich-
keit verurteilten Frankfurter OStA Alexander B. (→ FoKoS-PR 
2024 Nr. 3204, 8110) und hält Public-Private-Partnerships in 
der Strafverfolgung für unzulässig. Er widmet sich der Frage, 
wie das von B. etablierte korrupte und betrügerische Sys-
tem zur Verfolgung von Vermögensdelikten und Korruption 
im Gesundheitswesen in der hessischen Justiz über einen 
langen Zeitraum bestehen konnte. Dabei setzt er sich mit 
der Entscheidung des BVerfG v. 31.8.2007 zur Zulässigkeit 
des Einsatzes von Sachverständigen für ärztliche Abrech-
nungen auseinander. Die Maßstäbe dieser Entscheidung 

https://kripoz.de/wp-content/uploads/2024/09/buchholz-buchbesprechung-berger-kooperation-oder-korruption.pdf
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habe das System von B. missachtet. In der Folge hätten Be-
schuldigte kein faires und rechtsstaatliches Strafverfahren 
erhalten. Verf. erörtert weiterhin die Erkennbarkeit des Sys-
tems für Außenstehende. Für das Funktionieren des Sys-
tems von B. identifiziert Verf. mehrere Ursachen. So sei sein 
Vorgehen rechtspolitisch erwünscht gewesen und habe 
viele Profiteure in verschiedenen Bereichen gehabt. 

 

5206 Gaede, Karsten 

Sanktionen des Sozialrechts – Zünd-
stoff im Medizinwirtschaftsstraf-
recht?  

Die nächste Karriere des Abrech-
nungsbetrugs 

MedR 2024, 703–712 

Verf. geht auf den aktuellen Stand des Medizinwirtschafts-
strafrechts ein und hebt hier die Schaffung der §§ 299a/b 
StGB hervor. Die Normen seien nach dem Willen des Gesetz-
gebers dazu bestimmt, Strafbarkeitslücken zu schließen, wo 
eine Betrugs- oder Untreuestrafbarkeit nur teilweise in Be-
tracht komme. Verf. sieht in den §§ 299a/b StGB eine hin-
reichend bestimmte und angemessene Ausweitung der 
Strafbarkeit, hebt aber die begrenzende Natur einiger Tat-
bestandsmerkmale hervor. Das betreffe zB das Erfordernis 
einer konkreten Unrechtsvereinbarung, die enumerative 
Aufzählung erkaufter Bezugshandlungen, die Notwendig-
keit der Unlauterkeit der Bevorzugung und den Ausschluss 
erwünschter und gesetzlich vorgesehener Kooperationsfor-
men. Forensisch betrachtet bilde indes noch immer der Ab-
rechnungsbetrug den Mittelpunkt des Medizinwirtschafts-
strafrechts. Dies sei durch eine strikt normative Interpreta-
tion des Betrugstatbestands durch die Gerichte bedingt. 
Eine weitere „Karrierestufe“ erklimme der Abrechnungsbe-
trug nun dadurch, dass Verstöße gegen sozial- und medizin-
rechtliche Vorteilsannahme- und Vorteilszuwendungsver-
bote als vergütungsrelevant und damit potenziell betrugs-
geeignet eingeordnet würden. Dadurch vermeide die Praxis 
Beweisschwierigkeiten bei der Unrechtsvereinbarung der 
§§ 299a/b StGB, was Verf. kritisch sieht. Er plädiert stattdes-
sen für eine problemsensiblere Handhabung des Sozial-
sanktionsrechts, dem er sich im Anschluss mit Fokus auf 
§ 128 SGB V zuwendet. Verf. schlägt in diesem Rahmen vor, 
§ 128 II SGB V in Anlehnung an die Dogmatik zu §§ 331, 333 
StGB einschränkend anzuwenden. Insges. müsse die Ausle-
gung des Betrugstatbestands die Grenzen des Korruptions-
strafrechts achten. 

 

5207 Gierok, Markus  

Rezension zu: 

Kooperation oder Korruption? 

Grenzen der Zusammenarbeit im Ge-
sundheitswesen im Lichte der 
§§ 299a, b StGB 

von Anna Isabel Berger, 2023 

[→ FoKoS-Pr 2024 Nr. 5301] 

GesR 2024, 68 

Das Werk beschäftige sich laut Verf. mit einem facettenrei-
chen und hochkomplexen Thema, das in der Praxis weiter-
hin für große Verunsicherung sorge. Die Lektüre der Arbeit 
sei jedem zu empfehlen, der sich einen detaillierten Über-
blick über die zahlreichen strafrechtlichen Stolpersteine in 
Bezug auf Kooperationen im Gesundheitswesen verschaffen 
wolle. Durch die Lektüre könne man sich damit vertraut ma-
chen, wie sich der Anschein korruptiver Zusammenarbeit im 
Gesundheitswesen vermeiden lasse. Die Arbeit biete des-
halb nicht nur Strafrechtlern, sondern auch Zivilrechtlern ei-
nen Mehrwert, wenn es darum gehe, vertragliche Grund-
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lagen für Kooperationen zu entwerfen und bei der Vertrags-
gestaltung strafrechtliche Risiken zu vermeiden. 

 

5208 Hoppe, Jan-David/ 
Pollandt, Andreas/  
Schumacher, Jule 

Strafrechtliche Risiken bei Patienten-
Support-Programmen und sonstigen 
Kooperationsformen 

A&R 2024, 290–303 

Aus Anlass dreier Beschlüsse des LG Nürnberg-Fürth (→ Fo-
KoS-PR 2023 Nr. 5102, 5103) zu sog. Patientensupportpro-
grammen untersuchen Verf. die Strafbarkeit derartiger und 
anderer Kooperationsformen. Dabei heben sie Vorteile der 
Kooperationen hervor und kritisieren deren negative Kon-
notation durch das LG. Anschließend skizzieren Verf. Sach-
verhalt und Gründe der letzten Entscheidung v. 19.12.2022, 
die einen Tatverdacht wegen Betrugs gegen einen Apothe-
ker u.a. wegen Verstoßes gegen das Zuweisungsverbot des 
§ 11 I 1 ApoG bejaht. Anschließend setzen sich Verf. mit der 
in der Lit. an der Entscheidung geäußerten Kritik auseinan-
der und erläutern den vom Gericht zugrunde gelegten Ab-
gabebegriff sowie den behaupteten Verstoß gegen das Zu-
weisungsverbot. Das Gericht lasse hier notwendige Diffe-
renzierungen vermissen. Die Einordnung von § 11 I 1 ApoG 
als vergütungsrelevante Vorschrift trage nicht. Ob im kon-
kreten Fall gegen die Norm verstoßen worden sei, sei über-
dies zweifelhaft. Jedenfalls bei manipulationsfreien indivi-
duellen Auswahlentscheidungen des Patienten könne nicht 
von einer Zuweisung gesprochen werden. Nicht überzeu-
gend sei auch die Argumentation für einen Verstoß gegen 
§ 7 I AVV a.F. und der Rückgriff auf den formalen Schadens-
begriff des Sozialrechts. Für die Praxis folge aus den Ent-
scheidungen, dass Kooperationen zunächst auf Vereinbar-
keit mit dem gesundheitsrechtlichen Primärrecht zu über-
prüfen seien, die ihrerseits für die strafrechtliche Beurtei-
lung (§§ 299a/b, 331 ff. StGB) maßgeblich seien. Die Ent-
scheidung untersage aber nicht jegliche Art von Patienten-
supportprogramm, sondern lasse Raum für Kooperationen. 

 

5209 Jansen, Scarlett 

Der Wettbewerbsschutz im Gesund-
heitswesen – Eine Bestandsaufnahme 

medstra 2024, 207–215 

Verf. geht der Frage nach, ob der Schutz des Gesundheits-
wesens durch §§ 299a/b StGB angemessen ist. Das durch 
diese Delikte geschützte Rechtsgut sei der Wettbewerb. 
Wenngleich bislang nur wenig Verurteilungen vorlägen, 
liege eine präventive Wirkung nahe. Aus Sicht des Wettbe-
werbsschutzes ergebe sich kaum Änderungsbedarf an den 
Normen, weil die meisten Tatbestandsmerkmale einer 
rechtsgutsorientierten Auslegung zugänglich seien. Die 
Nichterfassung von Monopolstellungen, des Wettbewerbs 
zwischen Patienten und der Verordnung nicht indizierter 
Mittel stellen aus Sicht der Verf. keine schließungsbedürfti-
gen Lücken dar. Vielmehr sei die Erfassung nur bestimmter 
Korruptionsformen sachgerecht. Es überzeuge, nachträgli-
che Belohnungen und die „Klimapflege“ im Gesundheitswe-
sen nicht strafrechtlich zu sanktionieren. Auch die tatbe-
standliche Beschränkung auf bestimmte heilberufliche Ver-
haltensweisen stehe einem wirksamen Wettbewerbsschutz 
grundsätzlich nicht entgegen. Kritikwürdig sei hingegen der 
faktische Ausschluss von Apothekern aus dem Täterkreis 
der §§ 299a/b StGB. Die strafrechtliche Erfassung von 
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Tierärzten de lege lata sei wiederum zu begrüßen. Aus Sicht 
des Wettbewerbsschutzes sei zudem die Einbeziehung von 
Schein-Heilberuflern durch eine faktische Betrachtungs-
weise sinnvoll. 

 

5210 Kraatz, Erik 

Aus der Rechtsprechung zum Arzt-
strafrecht 2023 – 2. Teil 

NStZ-RR 2024, 193–196 

Verf. berichtet über aktuelle Entscheidungen aus dem Arzt-
strafrecht. Bzgl. der Korruptionsdelikte im Gesundheitswe-
sen berichtet Verf. über den Beschl. des LG Nürnberg Fürth 
von 3.5.2023 (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 5102). In der Entschei-
dung neigt das Gericht einer funktional-faktischen Betrach-
tungsweise bei der Auslegung des Merkmals „Angehöriger 
eines Heilberufs“ zu. Verf. stellt hierzu zwei abweichende Li-
teraturauffassungen dar. Im Ergebnis sei das Verständnis 
des LG angesichts des von §§ 299a/b StGB geschützten Ver-
trauens der Patienten in die Integrität heilberuflicher Ent-
scheidungen verständlich. 

 

5211 Krätzschel, Holger 

Keine Nichtigkeit eines Testaments 
zugunsten des behandelnden Arztes 

Anm. zu OLG Frankfurt a.M.  
Beschl. v. 21.12.2023 – 21 W 91/23 

[→ FoKoS-PR 2024 Nr. 5101] 

NJW 2024, 1049 

Verf. erläutert den Regelungszweck und die gesetzlichen 
Grundlagen von Zuwendungsverboten im ärztlichen und 
pflegerischen Bereich. Der Gesetzgeber greife hier in die 
Testierfreiheit des Erblassers ein, um die finanzielle Ausnut-
zung hilfsbedürftiger Menschen und die Beeinflussung ärzt-
licher/pflegerischer Entscheidungen zu vermeiden. Das OLG 
habe zutr. erkannt, dass die im konkreten Fall einschlägige 
berufsordnungsrechtliche Regelung des § 32 BO-Ä ein Ge-
setz iSd § 134 BGB darstelle. Gleichzeitig habe es überzeu-
gend dargelegt, dass der Verstoß nicht zur Nichtigkeit des 
Testaments führen dürfe, weil ansonsten die Testierfreiheit 
des Erblassers unverhältnismäßig eingeschränkt werde. Es 
sei jedoch nicht Aufgabe der berufsständigen Landesärzte-
kammern, die Reichweite der grundgesetzlich geschützten 
Testierfreiheit zu bestimmen. Der Entscheidung des OLG sei 
deshalb uneingeschränkt zuzustimmen. Letztlich sei gegen 
eine testamentarische Begünstigung von Ärzten nichts ein-
zuwenden, solange der Erblasser nicht genötigt oder ge-
täuscht werde. 

 

5212 Krüger, Jessica/ 
Weinberger, Fee Isabella 

Entwicklungen im Medizinstrafrecht 
seit 2015: Eine quantitative Analyse 

medstra 2024, 282–290 

Verf. werten medizinstrafrechtliche Beitragsliteratur von 
2015–2023 unter verschiedenen Gesichtspunkten quantita-
tiv aus. Dabei stellen sie u.a. einen Rückgang medizinwirt-
schaftsstrafrechtlicher Beiträge fest. Während zwischen 
2015 und 2018 der Anteil dieser Beiträge an allen publizier-
ten medizinstrafrechtlichen Beiträgen ca. ein Viertel betra-
gen habe, sinke er 2019 auf 18,9 % und bewege sich seit 
2020 auf einem konstanten Niveau von 7–11 %. Als Ursache 
nennen Verf. das nachlassende publizistische Interesse an 
den §§ 299a/b StGB. Eine Auswertung spezifisch korrupti-
onsbezogener Beiträge zeige ebenfalls einen deutlichen 
Rückgang, was auf die geringe praktische Relevanz der Nor-
men neben dem Abrechnungsbetrug zurückzuführen sei. 
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5213 Leppich, Mark 

Spezialstrafkammern für Abrech-
nungsbetrug in Bayern – erste Erfah-
rungen 

medstra 2024, 71–78 

Verf. berichtet über Grundlagen und Problemfelder der in 
Bayern seit dem 1.10.2022 bestehenden Zuständigkeitskon-
zentration für Vermögens- und Korruptionsstrafsachen im 
Gesundheitswesen beim LG Nürnberg-Fürth. Rechtliche 
Grundlage der gerichtlichen Zuständigkeit sei § 55d GZVJu, 
der an §§ 299a/b StGB angelehnt sei. Damit solle ein Gleich-
lauf zwischen materiellem Strafrecht und Zuständigkeits-
norm geschaffen werden. Die zuständigkeitsbegründenden 
Delikte seien enumerativ in § 55d III GZVJu aufgezählt und 
erfassen u.a. die §§ 299a/b und §§ 331 ff. StGB. In einer sei-
ner ersten Entscheidungen habe das LG Nürnberg-Fürth 
seine Zuständigkeit zudem für Schein-Heilberufsangehörige 
angenommen. Verf. hält diese Ausdehnung für gerechtfer-
tigt, fordert aber zumindest den Rechtsschein einer Zugehö-
rigkeit zum Heilberuf. Verf. widmet sich anschließend wei-
terer Fragen zur Reichweite der Zuständigkeitsnorm und der 
gerichtsinternen Geschäftsverteilung. Insbes. die dort vor-
gesehene Beschwerdezuständigkeit wertet Verf. als wert-
volles „Lern- und Versuchsfeld“ zum Aufbau von medizin-
wirtschaftsstrafrechtlicher Expertise bei den Verfahrensbe-
teiligten und veranschaulicht dies an zwei Entscheidungen. 
Verf. wertet die Zuständigkeitskonzentration beim LG Nürn-
berg-Fürth insges. positiv und spricht sich dafür aus, sie auf 
amtsgerichtlicher Ebene fortzusetzen. 

 

5214 Lindemann, Michael 

Healthcare Compliance – Korruption 
und Kooperation 

MedR 2024, 713–721 

Laut Verf. sei die Grenzziehung zwischen erwünschter Ko-
operation und unerwünschter Korruption im Gesundheits-
wesen mit Einführung der §§ 299a/b StGB in den strafrecht-
lichen Fokus gerückt. Verf. unternimmt deshalb den Ver-
such, die Rezeption der Normen in der Rechtswirklichkeit 
durch sog. Healthcare Compliance aus rechtsdogmatischer 
und empirisch-sozialwissenschaftlicher Perspektive zu ana-
lysieren. Hierzu skizziert der Beitrag die forensische Bedeu-
tung der §§ 299a/b StGB und der Zentralisierung der Straf-
verfolgung in diesem Bereich. Anschließend erläutert Verf. 
die Ergebnisse einer 2019/20 durchgeführten Studie, in der 
in Experteninterviews Heilberufsangehörige und Akteure 
des Compliance-Managements zu ihren Erfahrungen und 
Problemen im Bereich der Healthcare Compliance befragt 
worden seien. Anschließend widmet sich Verf. den dogma-
tischen Strukturen der §§ 299a/b StGB und kritisiert deren 
unscharfe und weitgefasste Tatbestandsmerkmale. Insbes. 
die Feststellung einer Unrechtsvereinbarung anhand von In-
dizien bereite in der Healthcare Compliance Schwierigkei-
ten, weil geplante und erwünschte Kooperationen sorgfältig 
überprüft werden müssten, um einen entsprechenden An-
schein zu vermeiden. Zum Abschluss wendet sich Verf. der 
Messbarkeit von Erfolgen in der Healthcare Compliance zu. 
Hier stünden bislang nur wenige Leitfäden zur Verfügung, 
weshalb Verf. für die Entwicklung belastbarer Mess- und 
Evaluationsmethoden plädiert. 
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5215 Nunner, Michael/ 
Warntjen, Maximilian 

Verteidigungsstrategien in Verfahren 
wegen Betrug und Korruption im Ge-
sundheitswesen – die größten Fehler 
im medizinstrafrechtlichen Mandat 

In: AG Medizinrecht im DAV/IMR 
(Hrsg.), Tagungsband 14. Düsseldor-
fer Medizinstrafrechtstag, 2024, 
137–146 

Verf. erläutern in Dialogform häufige Fehler im Verhältnis 
zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung im medizin-
strafrechtlichen Mandat, wenngleich Nunner erklärt, dass 
ihm bislang kaum haftungsrechtlich relevante Fehler unter-
gekommen seien. Der Verf. Warntjen plädiert gleichwohl für 
Selbstreflexion und ehrliche Fehlerkultur im Hinblick auf die 
eigene Kompetenz zur Verteidigung in komplexen medizin-
strafrechtlichen Mandaten. Letztere sei unerlässlich für die 
Entwicklung einer geeigneten Verteidigungsstrategie. Zu-
gleich sei eine gewisse Filterfunktion im Hinblick auf den Är-
ger des Mandanten und eine sachliche Herangehensweise 
empfehlenswert. Das schließe die Ausschöpfung sprachli-
cher Mittel einschließlich Polemik im Einzelfall nicht aus. Bei 
der Gestaltung der Verteidigungsschriftsätze sei auf eine ad-
ressatengerechte Darstellung abhängig von der Spezialisie-
rung des sachbearbeitenden StA Rücksicht zu nehmen. Ten-
denziell seien kurze prägnante Ausführungen vorzugswür-
dig. Beide Verf. sprechen sich für den Aufbau eines profes-
sionellen Vertrauensverhältnisses zwischen StA und Vertei-
digung aus. Unterschiedlich bewerten die Verf. die Vorteile 
einer aktiven Ermittlungstätigkeit der Verteidigung. Als be-
sonders risikobehaftet ordnet Warntjen die Einlassung des 
Mandanten im Verfahren ein, weil dieser häufig über Erfah-
rung im fachlichen Gespräch verfügt, nicht jedoch mit der 
Vernehmungssituation vor Gericht vertraut sei. 

 

5216 Reinhardt, Klaus 

Zehn Jahrgänge medstra 

medstra 2024, 1 f. 

Verf. nimmt den Beginn des zehnten Jahrgangs der Zeit-
schrift medstra zum Anlass für einen Rück- und Ausblick. An-
lass für Etablierung dieses medizinstrafrechtlichen Diskussi-
onsforums seien u.a. die infolge der Entscheidung des Gro-
ßen Senats für Strafsachen zu Tage getretenen Lücken in der 
Strafbarkeit von Korruption im Gesundheitswesen gewesen. 
Der im ersten Jahrgang der Zeitschrift von Fischer geäußer-
ten Forderung einer Pönalisierung sei der Gesetzgeber zwar 
nachgekommen. Die Hoffnung einer häufigeren Ahndung 
von Korruptionstaten habe sich zehn Jahre später indes 
nicht bestätigt, weil Staatsanwaltschaften entsprechende 
Sachverhalte nach wie vor primär unter dem Gesichtspunkt 
des Abrechnungsbetrugs betrachten würden. 

 

5217 Rosenau, Henning/ 
Lorenz, Henning 

Kommentierung §§ 299a–301 StGB 

In: Satzger/Schluckebier/Werner 
(Hrsg.), Strafgesetzbuch, 6. Aufl. 
2024, 2467–2480 

In der Neuaufl. ist Lorenz als Bearbeiter hinzugekommen. 
Neben Aktualisierungen enthält die Kommentierung gegen-
über der Voraufl. ergänzende Ausführungen. So wurde die 
Diskussion über eine formale bzw. materielle Betrachtung 
beim Begriff des Heilberufsangehörigen aufgenommen, wo-
bei sich Verf. für eine formale Betrachtung aussprechen 
(§ 299a Rn. 5). Zu tatbestandsmäßigen Vorteilen zählen 
Verf. zudem die (vergütete) Teilnahme an Medical Advisory 
Boards und die Möglichkeit des Immobilienerwerbs unter 
Marktpreis (§ 299a Rn. 13) Der Entscheidung des LG Nürn-
berg-Fürth zustimmend (→ FoKoS-PR 2023 Nr. 5101) sehen 
Verf. den Wettbewerb unter Patienten nicht von den 
§§ 299/b StGB erfasst (§ 299a Rn. 15). Sie ordnen zudem 
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u.U. Werbemaßnahmen als Zuführung iSd Normen ein und 
sprechen sich dafür aus, dass ein Patientenverhältnis ent-
weder mit dem Zuführenden oder mit dem Zuführungsad-
ressaten bestehen müsse (§ 299a Rn. 29). 

 

5218 Sahan, Oliver 

Kommentierung §§ 299–300 StGB 

In: Graf/Jäger/Wittig (Hrsg.), Wirt-
schafts- und Steuerstrafrecht, Bd. 1, 
3. Aufl. 2024, 1108–1115 

Der Kommentierung des § 299a StGB wurde in der Neuaufl. 
zur besseren Orientierung eine Übersicht vorangestellt. Er-
gänzend finden sich in der Neuaufl. Ausführungen zur Pra-
xisrelevanz von § 299a (Rn. 2a), zum geschützten Rechtsgut 
(Rn. 3a, b), zur Streitfrage der tatbestandlichen Erfassung 
von Tierärzten (Rn. 7a, b), zu den Anforderungen an das 
Merkmal der Zuführung von Patienten (Rn. 15c), zu mögli-
chen Rechtsfolgen (Rn. 29b) und zu den Konkurrenzen 
(Rn. 30–32). 

 

5219 Scheller, Iris 

Der Abrechnungsbetrug des Hilfsmit-
telerbringers bei Verstößen gegen 
das Depot-, Zuwendungs- und Beteili-
gungsverbot 

GesR 2024, 205–218 

 

Verf. erläutert die Stellung der Hilfsmittelmittelerbringer im 
System der gesetzlichen Krankenversicherung und die für 
sie geltenden rechtlichen Grundlagen. Da sich Lit. und Rspr. 
bislang selten mit dem Abrechnungsbetrug durch Hilfsmit-
telerbringer auseinandergesetzt hätten, erörtert Verf. den 
Einfluss des in § 128 SGB V enthaltenen Depot-, Zuwen-
dungs- und Beteiligungsverbots auf deren Betrugsstrafbar-
keit. Ausführlich widmet sich Verf. dann dem Konkurrenz-
verhältnis zwischen Abrechnungsbetrug und §§ 299a/b 
StGB. Eine Auseinandersetzung mit einer möglichen Be-
trugsstrafbarkeit der Hilfsmittelerbringer sei hier schon des-
halb notwendig, weil Verstöße gegen das Depotverbot nicht 
notwendigerweise zu einer Strafbarkeit nach den korrupti-
onsstrafrechtlichen Vorschriften führen würden. Auch die 
geschützten Rechtsgüter seien verschieden. Zudem setze 
§ 299b StGB zeitlich vor oder nach der Täuschungshandlung 
des § 263 StGB an. Verf. befürwortet letztlich das Vorliegen 
von Tatmehrheit beim Zusammentreffen beider Delikte und 
schließt die Bewertung des Abrechnungsbetrugs als mitbe-
strafte Vor- oder Nachtat der §§ 299a/b StGB aus. 

 

5220 Wagner, Corinna  

Strafrechtliche Risiken im Kranken-
hausalltag und deren Vorbeugung 
durch Implementierung eines Compli-
ance-Management-Systems 

ZMGR 2024, 182–186 

 

Verf. arbeitet medizinstrafrechtliche Risiken im Kranken-
hausalltag heraus und stellt generelle Maßnahmen zur Im-
plementierung von Compliance-Systemen und konkrete 
Compliance-Maßnahmen zur Vermeidung bestimmter 
Straftaten vor. Verf. zählt u.a. die Korruptionsdelikte 
§§ 299a/b StGB zu den insoweit zentralen Straftatbestän-
den. Letztere hätten theoretisch einen großen Anwen-
dungsbereich. Ihre Bedeutung in der Strafverfolgungspraxis 
sei aber nach wie vor gering. Im Krankenhaus komme eine 
Verwirklichung vor allem durch Zuwendungen von Pharma-
herstellern für Vortragstätigkeiten oder mittels Sponsorings 
in Betracht. Ebenfalls relevant seien die §§ 299a/b StGB bei 
der Beteiligung von Heilberufsträgern an Laboren, Sanitäts-
häusern und Apotheken. Zur Vermeidung von Korruptions-
risiken sei eine Überprüfung bestehender Kooperationsver-
träge auf mögliche Ungleichgewichte beim vereinbarten 
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Leistungsaustausch notwendig. Erweise sich eine Koopera-
tion als problematisch, müsse sie beendet oder neu verhan-
delt werden. Bei der Vereinbarung von Vergütungen sei da-
rauf zu achten, dass übliche Vergütungen nicht spürbar 
überschritten würden bzw. sachliche Gründe für die Über-
schreitung vorlägen. Auch eine transparente und gut doku-
mentierte Vorgehensweise bei Kooperationsvereinbarun-
gen könne Korruption entgegenwirken. Zuletzt müsse bei 
Ärzten, die gleichzeitig im Krankenhaus und in einer ambu-
lanten Praxis praktizieren, eine klare Trennung bzgl. Räum-
lichkeiten, Personaleinsatz und Abrechnungen vorgenom-
men werden. 

 

5221 Wegner, Kilian 

Kapitel: Korruption im Gesundheits-
wesen 

In: Achenbach/Ransiek/Rönnau 
(Hrsg.), Handbuch Wirtschaftsstraf-
recht. 6. Aufl. 2024, S. 569–648. 

 

Die gründlich aktualisierte kommentarartige Darstellung 
der Straftatbestände §§ 299a, 299b StGB, die nunmehr von 
Wegner allein verantwortet wird (in der Voraufl. war 
Rönnau Co-Autor), wertet das umfangreiche Schrifttum na-
hezu erschöpfend aus. Der Beitrag ist wissenschaftlich fun-
diert, thematisiert aber auch zahlreiche praktische (Detail-
)Probleme der Normanwendung.  

Erwähnenswerte Erweiterungen gegenüber der Voraufl. 
sind Ausführungen zum Drittvorteil bei Werbe- und Kunden-
bindungseffekten (Rn. 54), zum Zuführungsbegriff (Rn. 96 f.) 
und zum Kreis der Zuführungsempfänger (Rn. 99). 

 

 

III. Monografien · Sammelbände · Kommentare 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

5301 Becker, Maren Kristina 

Die Akzessorietät der Beste-
chungstatbestände im Gesundheits-
weisen 

Der Einfluss außerstrafrechtlicher Re-
gelungen auf die §§ 299a, b StGB 

1. Aufl. 2024, Mohr Siebeck, Tübingen, 
305 S., ISBN 978-3-16-163544-1, 
84,00 € 

Verlagsbeschreibung: 

Die Straftatbestände der §§ 299a/b StGB knüpfen an ein 
hochkomplexes, dicht reguliertes Gesundheitssystem an. Es 
herrscht insoweit eine „negative“ oder „asymmetrische“ Ak-
zessorietät zu den einschlägigen gesundheitsrechtlichen, 
sowie den berufs- und sozialrechtlichen Regelungen. Becker 
analysiert dieses Akzessorietätsverhältnis und untersucht, 
wie insbes. die berufs- und sozialrechtlichen Vorschriften 
die Straftatbestände prägen. Auch die Frage nach dem 
Rechtsgüterschutz wird behandelt. Im Zentrum der sich an-
schließenden verfassungsrechtlichen Diskussion steht die 
Vereinbarkeit mit dem Bestimmtheitsgebot und dem We-
sentlichkeitsgrundsatz. Die Autorin beleuchtet zudem An-
sätze der Rechtswissenschaft, die auf eine restriktive Nor-
minterpretation abzielen. Die herausgearbeiteten Defizite 
der §§ 299a/b StGB bilden sodann den Ausgangspunkt für 
einen Reformvorschlag. 

 



E. Korruption im Gesundheitswesen 

 

     -PR 2025      

 

 69 

5301a Rezension 

Lindemann GesR 2025, 609 f. 

Verf. bescheinigt der Arbeit eine akribische und struktu-
rierte Vorgehensweise. Die Arbeit argumentiere stets sorg-
fältig und mit gutem Blick für bestehende Präzisierungspo-
tenziale. Der am Schluss der Arbeit unterbreitete Regelungs-
vorschlag sei stringent aus den Ergebnissen der Arbeit her-
geleitet. Positiv hervorzuheben sei der Vorschlag der Kodifi-
kation einer Legal Judgement Rule, wonach eine Unlauter-
keit der Bevorzugung im Wettbewerb zu verneinen sei, 
wenn die geprüfte Vereinbarung auf einer vertretbaren Aus-
legung von Vorschriften des Gesundheitsrechts basiere, die 
ein Wettbewerbsverhalten gestatte. Wenngleich Verf. dem 
rezensierten Werk nicht in allen Facetten zustimmt, berei-
chere die Arbeit die Diskussion über die Auslegung der 
§§ 299a/b StGB und verdiene Respekt für die Entwicklung 
eines schlüssigen Auslegungskonzepts. 

 

5302 Kremer, Pia Theresa 

Kooperation und Korruption im Ge-
sundheitswesen 

Eine strafrechtsdogmatische und em-
pirische Untersuchung der Zusam-
menarbeit von Medizineinrichtungen 
und Patientenbetreuungsunterneh-
men bei der Betreuung von Medizin-
touristen 

1. Aufl. 2024, Nomos, Baden-Baden, 
318 S., ISBN 978-3-7560-1072-1, 
104,00 € 

Verlagsbeschreibung: 

Mit jährlich etwa 250.000 Patienten hat sich der deutsche 
Inbound-Medizintourismus in den vergangenen Jahrzehn-
ten von einem Nischenphänomen zu einem lukrativen Ge-
schäftsfeld für deutsche Kliniken entwickelt. Um ausländi-
schen Patienten Zugang zum deutschen Gesundheitsmarkt 
zu ermöglichen, arbeiten viele Kliniken mit sog. „Patienten-
vermittlern“ zusammen, die die Patienten bei der Auswahl 
der Klinik und der Planung des Aufenthaltes unterstützen. 
Ob und inwiefern solche Kooperationen strafrechtliche Re-
levanz entfalten und wie die Zusammenarbeit praktisch aus-
gestaltet ist, ist Gegenstand des vorliegenden Werks. Durch 
die Kombination von Rechtsdogmatik und Empirie trägt das 
Werk zur Weiterentwicklung der Compliance im Healthcare 
Sektor bei. 
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F. Sport-Korruption 

 

Diese Rubrik enthält Publikationen, welche die Korruption von Entscheidungsträgern im Sportwesen zum 

Inhalt haben. Dabei geht es primär um die §§ 265c–265e StGB. 

 

 

I. Rechtsprechung 
   

– Kein Eintrag – 

 

 

II. Aufsätze · Besprechungen · Kommentierungen 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

6201 Bittmann, Folker/ 
Großmann, Sven/  
Rübenstahl, Markus 

Kommentierung § 265d StGB 

In: v. Heintschel-Heinegg/Kudlich 
(Hrsg.), Beck`scher Online-Kommen-
tar zum StGB, 63. Edition, 1.11.2024 

Die Kommentierung zum Tatbestandsmerkmal der Un-
rechtsvereinbarung und den Abweichungen der Norm ge-
genüber § 265c StGB (Rn. 25–58) wurde in der Neuaufl. um-
strukturiert. Als inhaltliche Veränderung gegenüber dem 
Vorjahr (59. Ed.) ist hervorzuheben, dass die Verf. Regional-
Wettbewerbe nunmehr unabhängig von ihrer Anerkennung 
durch Bundes- oder internationale Verbände aus dem Tatbe-
stand ausnehmen wollen. Zuvor hatten sich Verf. in dieser 
Frage noch differenzierend positioniert. 

 

6202 Gierok, Markus/ 
Tsambikakis, Michael  

Entkriminalisierung des Glücksspiels 
– geht bald alles?  

HRRS 2024, 42–47 

 

Die Verf. nehmen das Eckpunktepapier des BMJ vom Novem-
ber 2023 zum Anlass, die Auswirkungen auf anhängige Ver-
fahren und die Möglichkeiten einer Sanktionierung von un-
erlaubtem Glücksspiel zu untersuchen. Als einschlägig ord-
nen Verf. nach der geplanten Streichung der §§ 284 ff. StGB 
die Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe gem. 
§ 265d StGB ein. Dieser werde in der Praxis indes nur geringe 
Bedeutung haben. Zum einen habe die Vergangenheit ge-
zeigt, dass Manipulationsversuche nicht von den Sportwet-
tenveranstaltern, sondern idR von den wettenden Kunden 
ausgehen. Zum anderen hätten Wettanbieter nur geringes 
Interesse an einer Manipulation, weil sie ihren Gewinn durch 
geschickte Quoten realisieren könnten. Verf. erörtern an-
schließend weitere potenziell einschlägige Straftatbestände 
sowie die prozessualen Folgen der geplanten Streichung. 

 

https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/archiv/24-02/index.php?sz=6
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/Eckpunkte/1123_Eckpunkte_Modernisierung_Strafrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/Eckpunkte/1123_Eckpunkte_Modernisierung_Strafrecht.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Hinw. d. Red.: 

Das Vorhaben des BMJ zur Streichung der §§ 284 ff. StGB 
wurde (bislang) nicht umgesetzt. 

 

6203 Hofmann, Benni 

Spielmanipulation im deutschen Fuß-
ball: Die Ruhe vor dem Sturm? 

SpuRt 2024, 30–32 

Verf. betrachtet laufende Ermittlungen und eingestellte Er-
mittlungsverfahren bzgl. des Vorwurfs der Spielmanipulation 
in Deutschland. Als Bsp. wählt er zwei Fällen in Deutschland, 
die Spiele der Fußball-Regionalliga betreffen. Diese bewege 
sich rechtlich im Graubereich, weil die §§ 265c ff. StGB nur 
den Berufssport erfassen. So habe in einem der beiden Fälle 
die StA das Verfahren eingestellt, weil der Verein, dessen 
Spieler bestochen werden sollte, dem Amateursport zuzu-
rechnen sei. Der zuständige Fußball-Verband habe dagegen 
eine Sperre für den (bestechenden) Trainer des gegneri-
schen Teams verhängt. Angesichts der unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen in den Regionalligen stelle sich für Er-
mittlungsbehörden die Frage, wie die §§ 265c ff. StGB effi-
zient angewendet werden sollen, ohne beteiligte Vereine 
ungleich zu behandeln. Gegen die Erfassung der Regionalli-
gen spreche die Gesetzesbegründung. Es gebe aber auch ge-
genteilige Stimmen in der Lit. und den Strafverfolgungsbe-
hörden. Verf. berichtet über weitere Bestechungsversuche 
eines chinesischen Unternehmens in einer deutschen Regio-
nalliga und zeigt auf, dass dort das Manipulationsrisiko auf-
grund „geringerer Kosten“ für Bestechende attraktiv sei. 
Verf. zeigt sich verwundert über die geringe Zahl von Ermitt-
lungsverfahren in Deutschland in diesem Bereich. Während 
in Österreich zahlreiche Ermittlungsverfahren und -erfolge 
zu verzeichnen seien, sei die Verfolgung hierzulande nicht 
stark ausgeprägt. 

 

6204 Krack, Ralf 

Kommentierung § 265d StGB 

In: Cirener et al. (Hrsg.), Leipziger 
Kommentar zum StGB, 13. Aufl. 
2024, Bd. 14, 672–688 

 

Es handelt sich um eine Neukommentierung im Umfang ei-
nes Großkommentars der 2017 eingeführten Strafnorm. 
Verf. erläutert umfangreich Deliktsstruktur (Rn. 1 f.), Schutz-
richtung (Rn. 3) und Kritik (Rn. 4 f.) an der Norm. Als ge-
schützte Rechtsgüter der Norm sieht Verf. das Vermögen als 
Individualinteresse und die Integrität des Sports als Kollek-
tivrechtsgut. Verf. bewertet die Norm als Akt symbolischer 
und unter Legitimationsgesichtspunkten zweifelhafter Ge-
setzgebung. An die einleitenden Ausführungen schließt sich 
eine Auseinandersetzung mit den einzelnen Tatbestands-
merkmalen an, wobei Verf. Parallelen und Unterschiede zum 
Tatbestand des § 265c StGB aufzeigt (Rn. 6–36). Die Kom-
mentierung runden Ausführungen zur subjektiven Seite 
(Rn. 37), zur Beteiligung (Rn. 38), zur Versuchsstrafbarkeit 
(Rn. 39), zum Strafanwendungsrecht (Rn. 40), zu den Kon-
kurrenzen (Rn. 41 f.) und prozessualen Fragen (Rn. 43 f.) ab. 

 

6205 Pabst, Vincent 

Aufsicht über den Fußball 

SpuRt 2024, 174–179 

Verf. berichtet über ein im Februar 2023 vorgestelltes Stra-
tegiepapier der britischen Regierung zur Reformierung des 
englischen Klubfußballs. Kern sei die Gründung einer Auf-
sichtsbehörde, die Klubs und Verbände künftig überwachen 
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 solle, um die finanzielle Nachhaltigkeit der Klubs zu verbes-
sern und Faninteressen zu stärken. Teil des geplanten Maß-
nahmenpakets sei u.a. die Einführung einer Prüfung von Ge-
schäftsführern und Eigentümer der Fußballklubs, um die Ein-
stellung vorbestrafter oder unqualifizierter Personen sowie 
intransparente Einstellungsverfahren zu vermeiden. Zudem 
sollen politisch exponierte Personen als Bewerber für diese 
Positionen abgelehnt werden können, weil durch die politi-
schen Verbindungen das Risiko der Bestechung, Korruption 
und externen Einflussnahme bestehe. 

 

6206 Wellerdick, Moritz 

Compliance im Amateursportverein 

SpuRt 2024, 468–473 

 

Verf. ist der Ansicht, dass im Amateursport Kenntnis der be-
stehenden Haftungsrisiken und Compliance-Pflichten erfor-
derlich sei. Dabei seien viele für den Profisport entwickelte 
Grundsätze nicht ohne Weiteres übertragbar. Verf. zeigt ver-
schiedene Compliance-Risiken auf, die er in drei Risikokate-
gorien (Groß, Mittel, Klein) unterteilt. Als mittleres Risiko 
ordnet er die Manipulation des sportlichen Wettkampfs ein. 
Zwar erfasse § 265d StGB den Amateursport nicht und das 
Risiko des (Sportwett-)Betrugs sei angesichts eingeschränk-
ter Wettmöglichkeiten gering, so dass aus dem staatlichen 
Recht kaum Ahndungsrisiken folgen würden. Indes würde 
das jeweilige Verbandsrecht z.T. drastische Sanktionen für 
Wettkampfmanipulationen vorsehen. Verf. gibt dann einen 
Überblick über spezifische und grundlegende Compliance-
Maßnahmen, die Amateursportvereine ergreifen sollten. 
Hierzu zählt er u.a. die Erstellung eines Compliance-Kodex, 
regelmäßige Kontrollen, die Einrichtung eines Hinweisgeber-
systems und die Sanktionierung von Compliance-Verstößen. 

 

6207 Wittersheim, Franziska/ 
Nock, Franziska 

Compliance und Sportsponsoring – 
Hospitality-Einladungen im Sportjahr 
2024 

SpuRt 2024, 293–298 

 

Der Beitrag greift die Grundsätze von Compliance und 
Sportsponsoring auf und will die Trennlinien zwischen straf-
barer Korruption und erlaubtem Verhalten veranschauli-
chen. Sein Augenmerk liegt auf dem Phänomen der Hospita-
lity-Einladungen. Bei der strafrechtlichen Beurteilung dieser 
Einladungen habe sich trotz ihrer praktischen Relevanz noch 
keine klare Rspr. und Rechtslage entwickelt. Abhängig von 
der Person des Eingeladenen könnten die §§ 331 ff. und 
§ 299 StGB einschlägig sein. Zur Strafbarkeit nach den 
§§ 331 ff. StGB halten Verf. fest, dass die Hospitality-Einla-
dung als Vorteil iSd Normen zu qualifizieren sei. Nur wenn 
die Einladung ausschließlich Repräsentationszwecken diene, 
könne sie im Einzelfall als sozialadäquate Zuwendung von 
den Tatbeständen ausgenommen sein. Weiterhin müsse bei 
Hospitality-Einladungen das Vorliegen einer Unrechtsverein-
barung anhand der von der Rspr. entwickelten Kriterien be-
wertet werden. Eine mögliche Strafbarkeit nach § 299 StGB 
komme seltener in Betracht, weil hier der Bereich sozialadä-
quater Zuwendungen weiter zu ziehen und eine allgemeine 
Klimapflege tatbestandlich nicht erfasst sei. Zuwendungen 
an Geschäftsinhaber seien zudem straflos. I.E. lasse sich die 
Strafbarkeit bei Hospitality-Einladungen nicht pauschal be-
stimmen. Abschließend stellen Verf. Leitlinien für die Com-
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pliance vor und geben Empfehlungen zur Einladungspraxis, 
die ein strafrechtlich unbedenkliches Vorgehen sicherstellen 
sollen. 

 

 

III. Monografien · Sammelbände · Kommentare 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

6301 Wolf, Luca 

Die Strafbarkeit der wettbezogenen 
Manipulation sportlicher Wettbe-
werbe nach § 265c StGB 

Eine Untersuchung der Praxistauglich-
keit des Straftatbestands des Sport-
wettbetrugs am Beispiel des Fußball-
sports 

1. Aufl. 2024, Nomos, Baden-Baden, 
386 S., ISBN 978-3-7560-2278-6, 
124,00 € 

Verlagsbeschreibung: 

Die Arbeit setzt aktuelle Manipulationspraktiken mit dem 
Straftatbestand des Sportwettbetrugs in Bezug. Hierfür stellt 
der Autor neben den Tätern und konkret manipulierten 
Spielpaarungen auch die Funktionsweise der wettbezoge-
nen Manipulation sportlicher Wettbewerbe dar. Dabei geht 
er auf die neusten Strategien der Match-Fixer sowohl bei der 
Bestechung von Wettkampfbeteiligten als auch bei der 
Wettplatzierung ein. Auf Basis dieser empirischen Untersu-
chung werden die Tatbestandsmerkmale des § 265c StGB 
akribisch analysiert. Dazu wird der Tatbestand auf zahlreiche 
Fallbeispiele aus der Manipulationspraxis angewendet, um 
schließlich überprüfen zu können, ob der Umfang der Straf-
barkeit den Vorstellungen des Gesetzgebers entspricht. 
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G.  Ausländisches, europäisches und internationales Korruptions-Straf-
recht 

 

In dieser Rubrik finden sich überwiegend deutschsprachige Publikationen zum ausländischen, europäischen 

und internationalen Korruptionsstrafrecht. 

 

 

I. Rechtsprechung 

Nr. Daten · Fundstelle Inhalt · Leitsätze 
   

7101 EuGH (Neunte Kammer)  
Beschl. 9.1.2024 – C 131/23 

ECLI:EU:C:2024:42 

Nichtanwendung verjährungsunter-
brechender Vorschriften bei Korrupti-
onsdelikten 

BeckRS 2024, 382 

Orientierungssatz (juris): 

1. Die Entscheidung 2006/928/EG der Kommission 
v. 13.12.2006 zur Einrichtung eines Verfahrens für die Zu-
sammenarbeit und die Überprüfung der Fortschritte Rumä-
niens bei der Erfüllung bestimmter Vorgaben in den Berei-
chen Justizreform und Korruptionsbekämpfung ist dahin 
auszulegen, dass die Gerichte eines Mitgliedstaats nicht ver-
pflichtet sind, Urteile des Verfassungsgerichts dieses Mit-
gliedstaats unangewendet zu lassen, mit denen die natio-
nale Rechtsvorschrift, die die Gründe für die Unterbrechung 
der Verjährungsfrist in Strafsachen regelt, wegen eines Ver-
stoßes gegen die Anforderungen an die Vorhersehbarkeit 
und Bestimmtheit des Strafrechts, die sich aus dem Grund-
satz der Gesetzmäßigkeit im Zusammenhang mit Straftaten 
und Strafen ergeben, für ungültig erklärt wurde, auch wenn 
diese Urteile zur Folge haben, dass eine beträchtliche Zahl 
von Strafverfahren einschließlich solcher, in denen es um 
Korruptionsdelikte geht, wegen Verjährung der strafrechtli-
chen Verantwortlichkeit eingestellt wird. Dagegen ist diese 
Entscheidung dahin auszulegen, dass die Gerichte dieses 
Mitgliedstaats verpflichtet sind, einen den Grundsatz der 
rückwirkenden Anwendung des günstigeren Strafgesetzes 
(lex mitior) betreffenden nationalen Schutzstandard unan-
gewendet zu lassen, der es gestattet, die Unterbrechung der 
Verjährungsfrist für die strafrechtliche Verantwortlichkeit in 
solchen Rechtssachen durch Verfahrenshandlungen, die vor 
einer solchen Feststellung der Ungültigkeit vorgenommen 
wurden, auch im Rahmen von Rechtsbehelfen gegen rechts-
kräftige Urteile in Frage zu stellen. 

 

Hinw. d. Red.: 

Dem Verfahren lagen Rechtsbehelfe zweier Angeklagter zu-
grunde, die auf die Aufhebung ihrer rechtskräftigen Verur-
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teilung wegen unerlaubter Einflussnahme, Bestechlichkeit 
und Amtsmissbrauch durch rumänische Gerichte gerichtet 
waren. Sie machten geltend, dass ihrer Verurteilung Verjäh-
rung entgegenstehe, weil die nationale Vorschrift, die zur 
Verjährungsunterbrechung führe, vom rumänischen Verfas-
sungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden sei. Für 
die Zeit zwischen der Erklärung der Verfassungswidrigkeit 
und der Jahre später geschaffenen Neuregelung habe keine 
Verjährungsunterbrechungsnorm existiert. Nach dem lex 
mitior-Grundsatz sei mithin Verjährung eingetreten. 

 

7102 EuGH (Erste Kammer) Urt. 25.1.2024 – 
C-58/22 

ECLI:EU:C:2024:70 

Reichweite des Art. 50 GRC 

BeckRS 2024, 534 

StV 2024, 670 

 

Red. Leitsatz (BeckRs): 

Der in Art. 50 GRC verankerte Grundsatz ne bis in idem ist 
dahin auszulegen, dass eine Person nicht infolge eines Ein-
stellungsbeschlusses einer Staatsanwaltschaft, der ohne 
Prüfung der Rechtsstellung dieser Person als strafrechtlich 
für die die verfolgte Straftat begründenden Taten verant-
wortliche Person ergangen ist, als iSd Art. 50 GRC rechtskräf-
tig freigesprochen angesehen werden kann. 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Vorabentscheidungsersuchens war ein 
Strafverfahren gegen die Vorsitzende einer Genossenschaft 
wegen Erpressung, Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit. 
Die von den Taten betroffenen Angestellten stellten Strafan-
zeige bei einer Polizeiinspektion und der nationalen Antikor-
ruptionsbehörde. Nach Einstellung des staatsanwaltschaftli-
chen Verfahrens nahm eine andere Staatsanwaltschaft das 
Verfahren wieder auf, was letztlich zur Verurteilung der An-
geklagten führte. Im Rahmen des weiteren Gerichtsverfah-
rens stellte sich die Frage der Vereinbarkeit der erneuten 
Strafverfolgung mit dem Grundsatz ne bis in idem. 

 

7103 EuGH (Erste Kammer) Urt. 8.5.2024 – 
C-53/23 

ECLI:EU:C:2024:388 

Rechtsstaatlichkeit: Unionsrechtskon-
former Ausschluss der Klagebefugnis 
von Verbänden 

BeckEuRS 2024, 766884 

BeckRS 2024, 9435 

DÖV 2024, 612 

EuZW 2024, 728 

NLMR 2024, 263 

 

Red. Leitsatz (BeckRS): 

Art. 2 und Art. 19 I EUV iVm Art. 12 und 47 GRC sind dahin 
auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung nicht entge-
genstehen, die es, indem sie die Zulässigkeit einer Nichtig-
keitsklage gegen die Ernennung von Staatsanwälten, die für 
die Strafverfolgung von Richtern und Staatsanwälten zustän-
dig sind, vom Vorliegen eines berechtigten privaten Interes-
ses abhängig macht, in der Praxis ausschließt, dass eine sol-
che Klage von Berufsverbänden von Richtern bzw. Staats-an-
wälten erhoben werden kann, um den Grundsatz der rich-
terlichen Unabhängigkeit zu verteidigen. 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Verfahrens war die Klage eines rumäni-
schen Berufsverbandes von Richtern und Staatsanwälten ge-
gen eine Verfügung zur Ernennung von Staatsanwälten, die 
mit der Ermittlung von Korruptionssachsen betraut sein soll-
ten. Der Berufsverband machte neben unionsrechtlichen 
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Verstößen geltend, dass die Untersuchung von Korruptions-
vorwürfen spezialisierte Staatsanwälte erfordere und kriti-
sierte, dass das Ernennungsverfahren die Unabhängigkeit 
der betreffenden Staatsanwälte nicht garantiere. Das be-
fasste rumänische Gericht und der EuGH waren mit der 
Frage der Klagebefugnis des Berufsverbands konfrontiert. 

 

7104 OGH [Wien] Beschl. 14.5.2024 – 
14 Os 133/23z 

ECLI:AT:OGH0002:2024:0140OS00133.23Z.-0514.000 

Keine Vorteilsgewährung durch Spen-
den an einen gemeinnützigen Verein 

ris.bka.gv.at 

 

Red. Leitsatz (ecolex): 

Die Subsumtion nach § 305 I oder § 306 I öStGB setzt in den 
Tatvarianten des Annehmens und Sich-versprechen-Las-
sens, jene nach § 307 I oder § 307b I öStGB in allen Tatvari-
anten (auch) einen auf die Ungebührlichkeit des Vorteils ge-
richteten Vorsatz des Täters voraus. 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Verfahrens waren Korruptionsvorwürfe ge-
gen ein Mitglied eines Gemeinderats. Dieser soll nach Auf-
fassung der StA Vorteile für einen gemeinnützigen Verein 
gefordert, angenommen oder sich versprechen haben las-
sen, um im Gegenzug an Bauangelegenheiten der Stadt mit-
zuwirken, die für die Spender vorteilhaft gewesen seien. Das 
LG Wien hatte die Angeklagten freigesprochen, weil es sich 
nicht davon überzeugen konnte, dass die Spenden an den 
Verein im Zusammenhang mit der Amtstätigkeit des Ge-
meinderats standen. Vielmehr hätten die Spender aus Über-
zeugung für die Projekte des gemeinnützigen Vereins ge-
spendet und den Gemeinderat nicht zur pflichtwidrigen Vor-
nahme von Amtsgeschäften veranlassen wollen.  

 

7105 OGH [Wien] Beschl. 19.6.2024 – 
14 Os 20/24h 

ECLI:AT:OGH0002:2024:0140OS00020.24H.-0619.000 

Missbrauch der Amtsgewalt durch 
Pauschalvereinbarung über Orts- 
taxen 

ris.bka.gv.at 

 

Red. Leitsatz: 

Ob ein Vorteil nach den Vorstellungen des Amtsträgers mit 
einem bestimmten oder bestimmbaren Amtsgeschäft in tat-
bestandsmäßiger Weise verknüpft ist, ist eine vom Schöffen-
gericht anhand einzelfallbezogener Auslegung von Äußerun-
gen und Handlungen des Amtsträgers zu beantwortende 
Tatfrage. 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Verfahrens waren Vorwürfe des Miss-
brauchs der Amtsgewalt und der Bestechlichkeit gegen den 
Bürgermeister einer Gemeinde. Dieser soll mit einer GmbH 
vereinbart haben, dass diese unabhängig von den tatsächli-
chen Gästezahlen pauschal die Ortstaxe für 13.000 Über-
nachtungen im Jahr zahlen sollte. Das LG Salzburg verurteilte 
den Bürgermeister wegen Missbrauchs der Amtsgewalt, 
nicht jedoch wegen Bestechlichkeit. Der OGH wies die Nich-
tigkeitsbeschwerden des Angeklagten und der StA zurück, so 
dass nun das OLG Linz über die Berufungen zu entscheiden 
hat. 

 

https://ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=a68994ce-ecc3-429f-b449-fad05c3aa236&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=OGH&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=14+Os+133%2f23z&VonDatum=&BisDatum=21.11.2025&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20240514_OGH0002_0140OS00133_23Z0000_000
https://ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=f4ebc1d3-cda7-4cb2-923e-d578f76e88a2&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=OGH&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=14+Os+20%2f24h&VonDatum=&BisDatum=21.11.2025&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20240619_OGH0002_0140OS00020_24H0000_000
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7106 OGH [Wien] Urt. 8.10.2024 – 
14 Os 26/24s 

ECLI:AT:OGH0002:2024:0140OS00026.24S.-1008.000 

Missbrauch der Amtsgewalt, Verlet-
zung des Amtsgeheimnisses, Bestech-
lichkeit, Vorteilsannahme 

ris.bka.gv.at 

 

Red. Leitsätze: 

1. § 304 I 1 öStGB pönalisiert die Verknüpfung der pflicht-
widrigen Vornahme oder Unterlassung eines Amtsgeschäfts 
mit dem Fordern, Annehmen oder Sich-Versprechen-Lassen 
eines Vorteils. Ohne die spezifische Verknüpfung der ge-
nannten Elemente des Tatbildes scheidet Strafbarkeit ent-
weder überhaupt aus oder es kommt bloß (wenn nicht ein 
konkretes Amtsgeschäft, sondern nur die Tätigkeit als Amts-
träger Gegenstand der Verknüpfung ist) eine solche nach 
§ 306 öStGB in Betracht. 

2. Amtsgeschäfte sind alle Verrichtungen, die bei Erfüllung 
der dem Amtsträger zukommenden Aufgaben von Relevanz 
sind. Eine Handlung, zu der ein Amtsträger nicht einmal der 
Art nach befugt ist, die von ihm vermöge seines Amtes nicht 
vorgenommen und solcherart auch nicht dem Rechtsträger 
zugerechnet werden kann, fällt nicht unter den Begriff 
„Amtsgeschäft“.  

3. Bloßes privates Handeln, sei es auch aus Anlass einer aus 
der beruflichen Stellung resultierenden Gelegenheit, wie 
etwa private Hilfestellungen, die ein Amtsträger gänzlich au-
ßerhalb seines Aufgabenbereichs (wenn auch unter Ausnut-
zung seiner Amtsstellung oder ihm vom Rechtsträger zur 
Verfügung gestellter Ressourcen) gewährt, scheidet ebenso 
aus dem Begriff „Amtsgeschäft“ aus. 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Verfahrens waren Vorwürfe gegen einen 
Polizisten, der im Gegenzug für Geldzahlungen u.a. Informa-
tionsabfragen vorgenommen, Informationen weitergege-
ben und bei verschiedenen staatlichen Stellen zu Gunsten 
der Vorteilsgeber interveniert hatte. Der OGH sah darin 
keine Bestechlichkeit oder Vorteilsannahme, weil die Ur-
teilsfeststellungen nicht mit der erforderlichen Sicherheit er-
kennen ließen, dass der Polizist den Vorteil nicht bloß mit 
privatem Handeln oder solchem außerhalb seines abstrak-
ten Zuständigkeitsbereichs verknüpfte. Es fehle aus Sicht des 
OGH an den erforderlichen Tatsachenfeststellungen, dass 
sich der Polizist in seiner Tätigkeit als Amtsträger beeinflus-
sen lassen wollte. 

 

7107 OGH [Wien] Beschl. 5.11.2024 – 
14 Os 58/24x 

ECLI:AT:OGH0002:2024:0140OS00058.24X.-1105.000 

Vorteilszuwendung und Vorteilsan-
nahme bei Beauftragung von Leistun-
gen durch ein städtisches Unterneh-
men 

ris.bka.gv.at 

BeckRS 2024, 32617 

 

Red. Leitsätze: 

1. Der Tatbestand des § 307a I öStGB verlangt keine Zuord-
nung des gewährten Vorteils zu einem bestimmten Amtsge-
schäft. Es genügt, dass dieses (nicht bloß nach Kompetenz-
kategorien, sondern) zumindest soweit bestimmbar ist, dass 
den Beteiligten klar ist, welche Art von Amtsausübung in ei-
nem konkreten Fall (oder diesem gleichgelagerten Konstel-
lationen) als Gegenleistung erwartet wird. 

2. Ungebührlichkeit des Vorteils liegt nach der Tatbestands-
einschränkung des § 305 IV Ziff. 3 öStGB bei orts- oder lan-
desüblichen Aufmerksamkeiten geringen Wertes nicht vor.  

https://ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?ResultFunctionToken=d764fb66-ecbb-4d18-952e-ea699634587e&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=Justiz&Fachgebiet=&Gericht=OGH&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&Spruch=&Rechtsgebiet=Undefined&AenderungenSeit=Undefined&JustizEntscheidungsart=&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=14+Os+26%2f24s&VonDatum=&BisDatum=21.11.2025&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Dokumentnummer=JJT_20241008_OGH0002_0140OS00026_24S0000_000
https://ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20241105_OGH0002_0140OS00058_24X0000_000/JJT_20241105_OGH0002_0140OS00058_24X0000_000.pdf
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3. Zwar schließt die Beschaffenheit des Vorteils (geldwerter 
Gutschein) den Charakter als „Aufmerksamkeit“ nicht per se 
aus, wohl aber die Art der Kausalbeziehung und insbes. die 
konkreten Umstände der Gewährung im Rahmen eines im 
Detail geplanten und professionell administrierten An-
reizsystems, das darauf ausgerichtet war, den Umsatz der 
Vorteilsgeber dadurch zu maximieren, dass (jedenfalls im 
hier relevanten Zeitraum) der Wert des Vorteils prozentuell 
von der Auftragssumme (die durch das im Zusammenhang 
stehende Amtsgeschäft generiert wurde) abhing. 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Verfahrens waren Vorteilszuwendungen ei-
ner Unternehmensgruppe an Mitarbeiter eines städtischen 
Unternehmens im Gegenzug für Reparaturaufträge an von 
der Stadt verwalteten Wohnhäusern. 

 

7108 Schweizer Bundesgericht Urt. 5.4.2024 
– 1C 184/2024 

Internationale Rechtshilfe in Strafsa-
chen an Deutschland 

bger.ch 

Die StA München führte gegen den Beschuldigten ein Ermitt-
lungsverfahren wegen Geldwäsche und Bestechung auslän-
discher Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr. 
Per Rechtshilfeersuchen beantragte die StA die Übermitt-
lung verschiedener Kontounterlagen aus der Schweiz. Die 
schweizerischen Behörden entsprachen den Rechtshilfeer-
suchen, äußerten jedoch den Verdacht, dass die Ermittlun-
gen auf gestohlene Bankdaten („Suisse Secrets“) zurückge-
hen. Gegen die Stattgabe des Rechtshilfeersuchens erhob 
der Beschuldigte Beschwerde. Er verteidige sich u.a. damit, 
dass er sich in der Vorinstanz nicht gegen den Tatvorwurf der 
Korruption habe äußern können. Das Bundesgericht betont, 
dass die ersuchte Behörde im Rechtshilfeverfahren nicht an 
die rechtliche Qualifikation des Ersuchenden gebunden sei. 
Zudem baue das Rechtshilfeersuchen auf einem bereits 2008 
durchgeführten Strafverfahren wegen systematischer Kor-
ruption auf. Damit bestehe ein klarer Konnex zu Korruptions-
delikten und der Beschuldigte habe damit rechnen müssen, 
dass der Sachverhalt unter diesem rechtlichen Gesichts-
punkt gewürdigt werde. Die Beschwerde blieb erfolglos. 

 

7109 Schweizer Bundesgericht  
Urt. 25.4.2024 – 1C 209/2024 

Internationale Rechtshilfe in Strafsa-
chen an die Vereinigten Staaten von 
Amerika 

bger.ch 

 

Gegenstand des Verfahrens waren Rechtshilfeersuchen 
amerikanischer Ermittlungsbehörden, die gegen eine grö-
ßere Tätergruppe wegen Verstößen gegen den Foreign Cor-
rupt Practices Act (FCPA) ermittelte, bei denen u.a. venezo-
lanische Regierungsbeamte bestochen worden sein sollen. 
Das Bundesgericht ist den Beschwerden der Bank, die zur 
Herausgabe von Dokumenten verpflichtet worden war, nicht 
beigetreten. 

 

 

 

https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_184%2F2024&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-04-2024-1C_184-2024&number_of_ranks=131
https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_209%2F2024&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-04-2024-1C_209-2024&number_of_ranks=105
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II. Aufsätze · Besprechungen · Kommentierungen 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

7201 Bauer-Raschhofer, Raphaela 

Objektive Bedingung der Strafbarkeit 
bei der Kandidatenbestechung 

ZWF 2024, 194–199 

 

Abstract d. Verf.: 

Das Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2023 (KorrStr-
ÄG 2023) brachte wesentliche Erweiterungen bei den [öster-
reichischen] Tatbeständen der Bestechlichkeit (§ 304 StGB) 
und Bestechung (§ 307 StGB) mit sich. Seit der Novelle um-
fassen diese Delikte nicht nur Amtsträger als Vorteilsneh-
mer, sondern auch jene, die eine Amtsträgereigenschaft zu-
künftig anstreben und als sog. „Kandidaten für ein Amt“ be-
zeichnet werden. Neben dieser zeitlichen Vorverlagerung 
der Strafbarkeit rückte im Gesetzgebungsprozess insbes. die 
in diesen Tatbeständen vorgesehene objektive Bedingung 
der Strafbarkeit in den Fokus. Die Strafbarkeit soll nur dann 
greifen, wenn der Kandidat die Stellung als Amtsträger tat-
sächlich erlangt. Diese Strafbarkeitseinschränkung gilt je-
doch nur für einen Teil der Tathandlungen. Aufgrund der 
komplexen Ausgestaltung ist eine nähere Analyse dieser ob-
jektiven Bedingung der Strafbarkeit angezeigt. Dieser Bei-
trag widmet sich der Frage, ob objektive Bedingungen der 
Strafbarkeit mit dem Zweck von Korruptionsdelikten über-
haupt vereinbar sind und welche Konsequenzen sich durch 
deren Einführung bei der Kandidatenbestechung ergeben. 

 

7202 Bezjak, Garonne 

Rechtspolitisches aus Europa 

Recht und Politik 2024, 363–366 

 

Verf. berichtet über den Beitritt Polens zur Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA), der u.a. Willen zur Bekämpfung 
von Korruption demonstriere. Verf. thematisiert weiterhin 
die Positionierung des Rats für Justiz und Inneres im Juni 
2024 zum RL-Entwurf der EU-Kommission zur Korruptions-
bekämpfung. 

 

7203 Brewi, Claudia/ 
Grandits, Patricia 

Verschärfung des Korruptionsstraf-
rechts 

ecolex 2024, 290–293 

 

Verf. stellen Neuerungen durch das am 1.9.2023 in Öster-
reich in Kraft getretene Korruptionsstrafrechtsänderungsge-
setz vor. Anlass für die Verschärfung seien die Ibiza-Affäre 
und nachteilige Einstufungen Österreichs im CPI von TI und 
in einem Bericht von GRECO gewesen. Wichtigste Neuerung 
sei die Erstreckung der Strafbarkeit der aktiven und passiven 
Bestechung auf zukünftige Amtsträger („Kandidatenkorrup-
tion“). Verf. erläutern hierzu § 74 I Z 4d öStGB und merken 
an, dass es der Rspr. obliege, das Merkmal der nicht gänzlich 
unwahrscheinlichen Erlangung des Amts näher auszufüllen. 
Die Fassung der §§ 304, 307 öStGB schränke die Strafbarkeit 
zudem auf Fälle ein, in denen der Kandidat das Amt tatsäch-
lich erlange. Diese Einschränkung und ihre Nichtgeltung für 
die Tathandlungen des Annehmens und Gewährens kritisie-
ren Verf. ebenso wie die Beschränkung auf pflichtwidriges 
Verhalten des Amtsträgers. Als längst überfällig bezeichnen 
Verf. die neue Strafbarkeit des Mandatskaufs in § 265a 
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öStGB. Kritisch sehen Verf. die Einschränkung, dass der Be-
werber das Mandat tatsächlich einnehmen müsse. Skeptisch 
stehen Verf. zudem der Beschränkung des möglichen Täter-
kreises auf „Verantwortliche“ gegenüber, weil dadurch Per-
sonen in politischen Machtpositionen nicht immer erfasst 
würden. Verf. nehmen zuletzt an, dass die geplante EU-RL 
zur Korruptionsbekämpfung weiteren Umsetzungsbedarf im 
österreichischen Korruptionsstrafrecht verursachen werde. 

 

7204 Brodowski, Dominik 

Strafrechtsrelevante Entwicklungen 
in der Europäischen Union 

StV 2024, 696–706 

 

Verf. berichtet über diverse strafrechtliche Themen auf EU-
Ebene. Im Bereich des Korruptionsstrafrechts informiert er 
darüber, dass der Rat sich im Juni 2024 auf eine allgemeine 
Ausrichtung zum Vorschlag der EU-Kommission für einen RL 
zur Korruptionsbekämpfung (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 1203) ge-
einigt habe. Diese sehe die Streichung einiger Regelungen 
zur Korruptionsprävention, die Ergänzung des Tatbestands 
der Veruntreuung um die Merkmale eines Vermögensscha-
dens und einer Bereicherungsabsicht, die nur optionale Er-
weiterung der Veruntreuung auf den Wirtschaftsbereich und 
der Strafbarkeit des Amtsmissbrauchs sowie die Beschrän-
kung der unerlaubten Einflussnahme auf konkrete Dienst-
handlungen vor. Auf Rechtsfolgenseite spreche sich der Rat 
für abgeschwächte Verjährungsfristen, Sanktionsrahmen 
und gegen umsatzbezogene Bußgeldobergrenzen aus. 

 

7205 Burkardt, Rainer/ 
Zapletal, Ondřej 

Novellierung des Strafgesetzes in 
China 2024 

CB 2024, 284–287 

 

Verf. berichten über die am 1.3.2024 in Kraft getretene 
Überarbeitung des Strafgesetzes in China, das Neuerungen 
bei den Korruptionsdelikten im Privatsektor mit sich bringe. 
Gemeinsam mit dem am 1.7.2024 in Kraft getretenen Gesell-
schaftsgesetz ergäben sich Auswirkungen für ausländisch-in-
vestierte Unternehmen. Verf. berichten über verschiedene 
Anti-Korruptionskampagnen der chinesischen Regierung in 
der öffentlichen Verwaltung und im Privatsektor. Anschlie-
ßend skizzieren Verf. die Änderungen durch das neue Straf-
gesetz. Hierzu zähle die Ausweitung dreier Korruptionstat-
bestände auf Direktoren, Aufsichtsräte und leitende Ange-
stellte aller Unternehmen, die strafrechtliche Erfassung des 
Missbrauchs der Stellung in privaten Unternehmen zur Er-
langung illegaler Vorteile und die Strafbarkeit der Umwand-
lung von Unternehmensvermögen in Geschäftsanteile bzw. 
der Verkauf von Unternehmensvermögen zu einem niedri-
gen Preis (§ 169 II chStGB). Als Sanktion sei bei besonders 
hohen Schäden eine Freiheitsstrafe von bis zu sieben Jahren 
möglich. Die neuen Korruptionstatbestände seien akzesso-
risch ausgestaltet und setzten einen Verstoß gegen geltende 
Gesetze und Verwaltungsverordnungen voraus. Dies führe 
dazu, dass mit dem Gesellschaftsgesetz eingeführte Ände-
rungen nun potenziell strafbewehrt seien. Zudem sehe die 
Strafgesetznovelle härtere Strafen für zahlreiche Beste-
chungsdelikte vor und halte einen Katalog von strafschärfen-
den Faktoren bereit. 
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7206 Busch, Markus 

Ratsposition zur Korruptionsbekämp-
fungsrichtlinie 

wistra 7/2024, R8–R11 

Verf. informiert über die am 14.6.2024 angenommene Aus-
richtung des Rats der Justiz- und Innenminister zum RL-Ent-
wurf der EU-Kommission zur Korruptionsbekämpfung 
(→ FoKoS-PR 2024 Nr. 1203) und den weiteren Gang des Ge-
setzgebungsverfahrens. Der Rat habe sich für zahlreiche Än-
derungen ausgesprochen. Bei der Bestechung/Bestechlich-
keit von Amtsträgern sehe der Rat eine Beschränkung auf 
ungerechtfertigte Vorteile und eine Reduzierung des Straf-
maßes vor. Modifikationen sollen bei der Amtsträgerdefini-
tion und der Erfassung von Schiedsrichtern und Schöffen er-
folgen. Bzgl. der Korruption von Mandatsträgern sehe die 
Ratsposition statt einer Gleichstellung mit Amtsträgern le-
diglich eine Angleichung vor. Für den Tatbestand der Verun-
treuung schlage der Rat die ergänzenden Tatbestandsvo-
raussetzungen eines Vermögensschadens und des Anstre-
bens eines Vorteils vor. Eine Strafbarkeit der Veruntreuung 
im privaten Sektor soll für die Mitgliedsstaaten zudem nur 
optional sein. Beim Tatbestand der unerlaubten Einfluss-
nahme fordere der Rat, dass unerlaubter oder rechtswidri-
ger Einfluss auf den Entscheidungsträger ausgeübt werden 
müsse. Die Strafbarkeit des Amtsmissbrauchs sei nach der 
Ratsposition nur noch optional im öffentlichen Sektor vor-
gesehen. Für den Straftatbestand der Bereicherung durch 
Korruptionsdelikte habe der Rat klargestellt, dass er nur bei 
der Korruptionstat eines anderen Amtsträgers eingreife und 
Fälle der Selbstgeldwäsche nicht erfasse. Verf. berichtet zu-
letzt über die Ratsposition zur Sanktionierung juristischer 
Personen, zu den Strafzumessungskriterien und zur Korrup-
tionsprävention. 

 

7207 Busch, Markus 

Referentenentwurf zur Erhöhung der 
Transparenz von Weisungen gegen-
über der Staatsanwaltschaft 

wistra 8/2024, R8–R11 

 

Verf. berichtet über den am 30.4.2024 vorgestellten Refe-
rentenentwurf des BMJ zur Erhöhung der Transparenz von 
Weisungen gegenüber der StA. Die darin vorgesehen Ergän-
zung des § 146 GVG sehe keine Abschaffung des Weisungs-
rechts, wohl aber eine ausdrückliche Normierung der Gren-
zen des Weisungsrechts vor. Zudem enthalte die Norm 
Transparenzregelungen für erteilte Weisungen. Verf. be-
leuchtet frühere Reformüberlegungen in diesem Bereich 
und stellt dar, dass GRECO und die OECD-Working Group on 
Bribery in der Vergangenheit bereits auf eine Abschaffung 
des Weisungsrechts und Sicherungsmechanismen im Hin-
blick auf Transparenz und Fairness gedrängt hätten. Auch 
der noch im Gesetzgebungsprozess befindliche RL-Entwurf 
zur Korruptionsbekämpfung fordere aktuell eine funktio-
nelle Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften. 

 

  

https://www.wistra-online.com/92568.htm
https://www.wistra-online.com/93268.htm
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7208 Dürr, Andreas/ 
Schieffer, Anita 

Die Reform des englischen Unterneh-
mensstrafrechts durch den Economic 
Crime and Corporate Transparency 
Act 2023 

CCZ 2024, 31–37 

 

Verf. erläutern den am 26.12.2023 in Kraft getretenen Eco-
nomic Crime and Corporate Transparency Act und die damit 
verbundene Ausweitung der strafrechtlichen Verantwor-
tung jur. Personen im englischen Recht. Der Beitrag befasst 
sich zunächst mit den neu eingeführte Zurechnungsvor-
schriften für Straftaten in Organisationen in Sec. 196–198 
und deren Reform des Identifizierungsprinzips. Aus korrup-
tionsstrafrechtlicher Sicht bedeutsam sei, dass die neuen 
Zurechnungsnormen Teile des Bribery Acts 2010 erfassen 
und damit eine Sanktionierung des Unternehmens für Kor-
ruptionstaten verschiedener Mitarbeiter (im Ausland) er-
möglichen. Eine Verurteilung von Unternehmen wegen di-
rekter Bestechung werde so erleichtert, wodurch ein Kon-
kurrenzverhältnis zum bereits bisher denkbaren Vorwurf 
der Versäumnis, Bestechung zu verhindern, entstehe. Nach 
aktueller Rechtslage sei davon auszugehen, dass eine kumu-
lative Anklage wegen beider Delikte möglich ist. 

 

7209 Eberhardt, Jan 

Länderreport Großbritannien 

RIW 2024, 273–277 

 

Verf. berichtet von rechtspolitischen Entwicklungen im Ver-
einigten Königreich. Unter anderen nennt er den Economic 
Crime and Corporate Transparency Act 2023, der ein System 
zur Bekämpfung von Betrug und Korruption einführen soll. 
Das Gesetz sehe u.a. eine Identitätsprüfung für bestehende 
und neu eingetragene Personen in Führungspositionen im 
Unternehmen vor. 

 

7210 Esser, Robert 

Tagungsbericht: WisteV-wistra-Neu-
jahrstragung 2024 

WiJ 2024, 47–53 

 

Verf. berichtet von der WisteV-wistra-Neujahrstagung in 
Frankurt. Gegenstand der Tagung seien u.a. Vorträge von 
Busch und Fleckenstein gewesen, die sich mit dem RL-Ent-
wurf der EU-Kommission zur Korruptionsbekämpfung 
(→ FoKoS-PR 2024 Nr. 1203) befassten. Der Vortrag von 
Busch habe sich schwerpunktmäßig verbleibenden Freiräu-
men des nationalen Strafgesetzgebers durch die steigende 
Regelungsdichte europarechtlicher Strafvorschriften gewid-
met. Fleckenstein habe die konkreten Inhalte des RL-Ent-
wurfs thematisiert. Kritisch sei ihm zufolge der Trend zu ge-
staffelten Mindesthöchststrafen für natürliche Personen. 
Zudem habe sein Vortrag einen Überblick über Sanktions-
formen gegen juristische Personen vermittelt, wobei Fle-
ckenstein statt umsatzbezogener Mindesthöchstgrenzen 
bei Geldsanktionen die Einführung bereichsspezifischer 
Bußgeldleitlinien für vorzugswürdig erachte. 

 

7211 Estradé, Jordi Miró 

The Offense of Illicit Enrichment in 
Spain 

ZStW 136 (2024), 241–254 

 

Verf. greift die Diskussion über eine Strafbarkeit der uner-
laubten Bereicherung und deren Vereinbarkeit mit der Un-
schuldsvermutung und Selbstbelastungsfreiheit auf. Inter-
nationale Regelwerke würden hierbei Gemeinsamkeiten in 
Bezug auf vier Tatbestandsmerkmale aufweisen („public 
official“ als Täter; nicht erklärbarer signifikanter Vermö-
genszuwachs; keine Rechtfertigung des Vermögenszuwach-
ses; Vorsatz). Gleichwohl hätten aufgrund verbreiteter ver-
fassungsrechtlicher Vorbehalte nur einzelne Länder ent-
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sprechende nationale Vorschriften geschaffen. In einigen 
Ländern seien entsprechende Tatbestände zudem von den 
Gerichten für verfassungswidrig erklärt worden. Angesichts 
des RL-Entwurfs der EU-Kommission stelle sich nun erneut 
die Frage einer Pönalisierung. Verf. stellt zu diesem Zweck 
den 2022 in Spanien geschaffenen Tatbestand der unerlaub-
ten Bereicherung vor, der als „form of disobedience“ ausge-
staltet sei. Er setze voraus, dass der Täter einen offiziellen 
Status habe und einen nicht mit seinem Einkommen zu er-
klärenden Vermögenszuwachs von über 250.000 € inner-
halb der Amtszeit und der anschließenden fünf Jahre zu ver-
zeichnen habe. Zudem müsse die Person sich durch Schwei-
gen oder falsche Angaben geweigert haben, die Quellen des 
Vermögenszuwachses zu erklären. Um Konflikte mit der Un-
schuldsvermutung zu vermeiden, habe der spanische Ge-
setzgeber die Verletzung von Erklärungspflichten und nicht 
den illegitimen Vermögenszuwachs als solchen pönalisiert. 
Diese Gesetzgebungstechnik füge sich in einen jüngeren 
Trend im spanischen Strafrecht ein, zunehmend Verstöße 
gegen Verfahrensvorschriften zu pönalisieren. Problema-
tisch sei, dass die vom Straftatbestand vorausgesetzten Er-
klärungspflichten nur in Teilbereichen des vom Straftatbe-
stand anvisierten Anwendungsbereich existieren. Im An-
schluss erläutert Verf. den Grundsatz nemo tenetur und 
seine Auslegung durch europäische und spanische Gerichte. 
Im Hinblick auf den spanischen Tatbestand der unerlaubten 
Bereicherung seien Zweifel angebracht, ob dieser den 
Grundsatz wahre. Die rechtstechnische Ausgestaltung lasse 
aber zumindest die Argumentation einer Vereinbarkeit zu. 
Insgesamt sieht Verf. die Pönalisierung von Verstößen ge-
gen bloße Mitteilungspflichten kritisch. 

 

7212 EUROJUST 

Annual Report 2023 

Veröffentlichungsdatum: 26.9.2024 

eurojust.europa.eu 

 

Haupterkenntnisse im Bereich Korruption (Übers. d. Red.): 

Im Jahr 2023 hat EUROJUST in 354 Korruptionsverfahren un-
terstützt, wobei hierzu 111 Verfahren zählen, die im Laufe 
des Jahres neu an EUROJUST herangetragen wurden. Letz-
teres stelle einen Anstieg um fast 30 % im Vergleich zu 2022 
dar. EUROJUST habe seine Unterstützung für sechs Joint In-
vestigation Teams (JIT) aufrechterhalten und zwei neue JITs 
ins Leben gerufen. Insges. hätten 13 fallspezifische Koordi-
nationsmeetings stattgefunden. Im Juli 2023 habe EU-
ROJUST seine Arbeit im Bereich der Korruption in einer Ex-
pertenanhörung des European Economic and Social Com-
mittee zu den Regelungsvorschlägen der EU-Kommission 
zur Korruptionsbekämpfung (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 1203) 
vorgestellt. Teile des Legislativpakets der EU-Kommission 
werden im Jahresbericht von EUROJUST ebenfalls kurz dar-
gestellt. 

 

  

https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/eurojust-annual-report-2023-en.pdf
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7213 Europäische Kommission 

Business´ attitude towards corruption 
in the EU 

Flash Eurobarometer 543 

Veröffentlichungsdatum: Juli 2024 

europa.eu/eurobarometer 

Zusammenfassung d. Verf. (Übers. d. Red.): 

51 % der in der EU ansässigen Unternehmen sind der Mei-
nung, dass Personen oder Unternehmen, die sich an korrup-
ten Praktiken beteiligen, von den Behörden ermittelt oder 
angezeigt werden. Von diesen Unternehmen sind mehr als 
drei Viertel der Ansicht, dass zu enge Verbindungen zwi-
schen Wirtschaft und Politik zu Korruption führe (79 %) und 
dass Begünstigung und Korruption den Wettbewerb in der 
Wirtschaft untergrabe (74 %). 64 % der in der EU ansässigen 
Unternehmen halten Korruption in ihren Mitgliedstaaten 
für weit verbreitet. 

 

7214 Europäische Kommission 

Citizens` attitudes towards corruption 
in the EU in 2024 

Special Eurobarometer 548 

Veröffentlichungsdatum: Juli 2024 

europa.eu/eurobarometer 

 

Zusammenfassung d. Verf. (Übers. d. Red.): 

Die Europäer stehen den Bemühungen der nationalen Re-
gierungen zur Bekämpfung der Korruption weiterhin skep-
tisch gegenüber: 65 % der Bürger sind der Meinung, dass 
Fälle von Korruption auf hoher Ebene nicht ausreichend ver-
folgt werden, und nur 30 % halten die Bemühungen der Re-
gierungen zur Bekämpfung der Korruption für wirksam. 
68 % der Bürger halten Korruption in ihren Mitgliedstaaten 
für weit verbreitet. Die meisten Europäer halten Korruption 
für inakzeptabel. Sie sind der Meinung, dass es nicht akzep-
tabel ist, Geld zu geben, Geschenke zu machen oder Gefäl-
ligkeiten zu verteilen, um etwas von der öffentlichen Ver-
waltung zu erhalten. Die Europäer stehen den Bemühungen 
zur Bekämpfung der Korruption nach wie vor skeptisch ge-
genüber und halten Korruption in ihrem Land nach wie vor 
für weit verbreitet. 

 

7215 Europäische Kommission 

Rule of Law  

Special Eurobarometer 553 

Veröffentlichungsdatum: Juli 2024 

europa.eu/eurobarometer 

Haupterkenntnisse im Bereich Korruption (Übers. d. Red.): 

76 % der Europäer sind der Auffassung, dass Politiker und 
Amtsträger oft nicht transparent genug bzgl. ihrer Kontakte 
zu Lobbyisten, ihrer Nebentätigkeiten und ihrer Vermögens-
verhältnisse sind. Eine ähnlich große Zahl (71 %) nimmt an, 
dass diese Personengruppen in vielen Fällen ethische Stan-
dards nicht einhalten und in Situationen trotz bestehender 
Interessenkonflikte entscheide. Knapp die Hälfte der Be-
fragten (43 %) gibt an, dass Korruption von Politikern und 
Amtsträgern ausreichend ermittelt und ggf. bestraft werde. 
Ausgeglichen gestaltet sich das Bild bei der Frage, ob Behör-
den ihre Entscheidungen unabhängig und ohne Vorzugsbe-
handlung Einzelner (zB wegen Vorteilszuwendungen) tref-
fen. Dieser Aussage stimmen jeweils 47% zu bzw. nicht zu. 
Knapp zwei Drittel der Befragten sehen Fortschritte bzw. 
Kontinuität bei der Korruptionsbekämpfung, während 32 % 
eine Verschlechterung der Verhältnisse in ihrem Staat aus-
machen. 

 

  

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3180
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3217
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3224
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7216 Europäische Staatsanwaltschaft 

EUStA Jahresbericht 2023 

Veröffentlichungsdatum: 1.3.2024 

eppo.europa.eu 

Die EUStA hat am 1.6.2021 ihre Arbeit aufgenommen. Zu ih-
ren Aufgaben gehört u.a. die Verfolgung von Korruptionsde-
likten. Im Jahresbericht 2023 berichtet die EUStA über ihre 
operative Tätigkeit, ihre Aufgaben und Ressourcen sowie 
die Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Netzwer-
ken. Im Jahr 2023 seien insges. 4.187 Straftatmeldungen be-
arbeitet worden. Von den 1.371 eröffneten Ermittlungsver-
fahren seien zum Jahresende 1.927 laufende Ermittlungs-
verfahren anhängig. Insgesamt beträfen 3 % der Ermittlun-
gen der EUStA aktive oder passive Beamtenbestechung. Die 
zentrale Dienststelle in Luxemburg habe 131 Ermittlungs-
verfahren im Hinblick auf Korruption geführt. In Deutsch-
land sei kein Ermittlungsverfahren zu diesem Deliktstyp ein-
geleitet worden. 

 

Hinw. d. Red.: 

Die Kompetenz der EUStA im Bereich der Korruption um-
fasst nur Bestechung und Bestechlichkeit öffentlicher Be-
diensteter zum Nachteil der finanziellen Interessen der 
Union, vgl. VO 2017/1939/EU iVm RL 2017/1371/EU. Der 
EUStA Jahresbericht 2024 wurde am 3.3.2025 veröffent-
licht. 

 

7217 Friedrich, Theresa/ 
Gierok, Markus 

Anti-Korruptions-Compliance – Alles 

neu macht die EU-Kommission? 

CB 2024, 51–55 

 

Verf. erläutert Hintergründe, Inhalt und Auswirkungen des 
RL-Entwurfs der EU-Kommission zur Korruptionsbekämp-
fung vom Mai 2023 (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 1203). Der Ent-
wurf schaffe neue und erweitere bestehende Korruptions-
tatbestände und verschärfe das Sanktionsrisiko im geschäft-
lichen Verkehr unverhältnismäßig. Kritikwürdig sei der im 
RL-Entwurf vorgesehene, dem nationalen Recht fremde 
Gleichlauf der Strafbarkeit in der Privatwirtschaft und im öf-
fentlichen Dienst. Anschließend setzen Verf. sich mit den 
vorgesehenen Straftatbeständen und ihren Tatbestands-
merkmalen auseinander und skizzieren Friktionen und An-
passungsbedarf im nationalen Recht. Sie beleuchten die 
vorgesehenen Rechtsfolgen für natürliche und juristische 
Personen. Für Unternehmen ergebe sich bspw. die Notwen-
digkeit umfangreicher Antikorruptions-Compliance-Maß-
nahmen, um umsatzbezogene Sanktionen zu vermeiden 
oder Sanktionsmilderungen zu erhalten. 

 

7218 Friedrich, Theresa/ 
Gierok, Markus  

Mit wenig Maß, aber wichtigem Ziel – 
Der neue Vorschlag für eine EU-Kor-
ruptionsbekämpfungsrichtlinie 

NZWiSt 2024, 165–174 

Verf. analysieren den RL-Entwurf der EU-Kommission zur 
Korruptionsbekämpfung (→ FoKoS-PR 2024 Nr. 1203) und 
legen den Fokus auf dessen Kompatibilität mit dem deut-
schen Korruptionsstrafrecht. Die Forderung des RL-Ent-
wurfs nach unabhängigen spezialisierten Stellen zur Korrup-
tionsbekämpfung werfe aus Sicht der Verf. die Frage nach 
der Unabhängigkeit deutscher StA erneut auf. In Bezug auf 
die Bestechung im öffentlichen Sektor erfasse das deutsche 
Recht zwar die Vorteilsgewährung für die Dienstausübung, 
der RL-Entwurf fordere aber einen bislang nicht vorgesehe-
nen Gleichlauf der Amts- und Mandatsträgerbestechung. 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2024-06/EPPO_Annual_Report_2023_PDF_DE.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2025-07/EPPO%20Annual%20Report%202024%20PDF_DE_3.pdf
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Bei der Bestechung im privaten Sektor erfülle das deutsche 
Recht die Vorgaben der RL weitestgehend. Verfassungs-
rechtliche Zweifel melden Verf. beim Tatbestand der Verun-
treuung an, der durch den Verzicht auf einen Vermögens-
nachteil zu dogmatischen Brüchen und einer bedenklichen 
Vorverlagerung der Strafbarkeit führe. Kein Äquivalent 
halte das deutsche Recht für die Tatbestände der unerlaub-
ten Einflussnahme und des Amtsmissbrauchs bereit. In Be-
zug auf beide Tatbestände seien Zweifel an ihrer Verhältnis-
mäßigkeit und Bestimmtheit angebracht. Art. 12 RL-Entwurf 
(Behinderung der Justiz) verursache keinen Umsetzungsbe-
darf, während der Tatbestand der Bereicherung durch Kor-
ruptionsdelikte durch geringfügige Änderungen an § 261 
StGB umsetzbar sei. Insgesamt sei der RL-Entwurf äußert 
problematisch, weil er exzessive Kriminalisierungstenden-
zen zeige und zu deren Begründung nur Floskeln zur Schäd-
lichkeit von Korruption bemühe. 

 

7219 Geiger, Andreas 

Lobbying ausländischer Staaten  
in der EU 

EuZW 2024, 289 f. 

 

Verf. beschäftigt sich mit dem im Dezember 2023 vorge-
stellten RL-Entwurf der EU-Kommission zur Regulierung von 
Lobbyismus im Namen von Drittstaaten in der EU. Anlass für 
den Vorschlag sind u.a. „Katargate“ und die „Aserbaid-
schan-Affäre“. Verf. begrüßt den Vorschlag zur Regulierung 
ausländischer Einflussnahme auf die europäische Politik 
und Gesetzgebung. Er skizziert im Beitrag den bereits zuvor 
bestehenden regulatorischen Rahmen durch das EU-Lobby-
register, die parallele Überarbeitung des Foreign Agent Re-
gistration Act (FARA) in den USA sowie Inhalte des RL-Ent-
wurfs. 

 

7220 Glaser, Severin 

Bestechung durch Unterlassung? 

ZWF 2024, 50–54 

 

Abstract d. Verf.: 

Dieser Beitrag geht der Frage nach, ob die Korruptionsde-
likte nach §§ 304 bis 309 StGB durch Unterlassung began-
gen werden können. 

 

7221 GRECO 

24th General Activity Report (2023) 

Anti-corruption trends, challenges and 
good practices in Europe & the United 
States of America 

Veröffentlichungsdatum: März 2024 

rm.coe.int 

Die Staatengruppe GRECO berichtet über ihre Arbeit und 
die zentralen Erkenntnisse aus der Fünften Evaluierungs-
runde hinsichtlich der Korruptionsprävention und der Integ-
rität der Zentralregierungen und der Strafverfolgungsbe-
hörden. Der Jahresbericht 2023 zeige, dass viele Staaten bei 
der Umsetzung von Maßnahmen zur Korruptionspräven-
tion, besonders bei Parlamentariern, nur langsam voran-
kommen. Die Organisation fordere stärkere Integritätsre-
geln und mehr Transparenz für hohe Regierungsämter, Mi-
nister und politische Berater. Auch im Justizwesen bestün-
den Defizite bei der Unabhängigkeit und Rechenschafts-
pflicht von Richtern und Staatsanwälten. Bei Strafverfol-
gungsbehörden mahnt GRECO konsequentere Sanktionen, 
besseren Whistleblower-Schutz und klare Regeln gegen In-
teressenkonflikte an. Insgesamt seien 2023 rund 60 % der 
Empfehlungen von GRECO teilweise oder vollständig umge-
setzt worden. 2025 startet GRECO eine neue Evaluierungs-

https://rm.coe.int/general-activity-report-2023-greco-060424-gbr-web/1680afd7f2
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runde zur Korruptionsprävention auf lokaler und regionaler 
Ebene. 

 

7222 Hertig, Wolfram 

Ukraine 

WiRO 2024, 168–171 

 

Verf. berichtet über die Zusammenarbeit der IRZ mit ukrai-
nischen Partnern. Ein Augenmerk liege dabei auf der Ver-
besserung der Korruptionsbekämpfung und der richterli-
chen Integrität. Verf. berichtet von verschiedenen Arbeits-
besuchen und Gesprächen zu diesem Thema. Zudem hebt 
er den Fokus der EU auf Fortschritt der Ukraine bei der Kor-
ruptionsbekämpfung im Rahmen des EU-Beitrittsprozesses 
hervor. Hier seien der Ukraine mit der Besetzung eines 
lange vakanten Leitungspostens im Nationalen Antikorrup-
tionsbüro und der Antikorruptionsstaatsanwaltschaft we-
sentliche Fortschritte gelungen. Die IRZ habe mit Vertretern 
verschiedener ukrainischer Antikorruptionsbehörden zu-
dem Schulungen, Fortbildungen sowie Besuche bei der 
Fachstaatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung Neu-
ruppin, dem Rechtsausschuss des Bundestags und dem BMJ 
durchgeführt. 

 

7223 Himmelreich, Antje 

Russische Föderation 

WiRO 2024, 87–90 

 

Verf. berichtet über aktuelle Rechtsentwicklungen in Russ-
land. Hier sei u.a. das Gesetz über die Korruptionsbekämp-
fung geändert worden. Hiernach bestehe keine disziplinar-
rechtliche Verantwortlichkeit für Verstöße gegen korrupti-
onsbekämpfende Vorschriften, wenn die Umstände, die 
zum Verstoß geführt hätten, unabhängig von der Person 
seien. Als Bsp. für derartige Umstände würden Naturkata-
strophen, Streiks, Militäreinsätze und Terrorakte genannt. 
Entfallen die Umstände, die eine Einhaltung der Antikorrup-
tionsvorschriften verhindert hätten, müsse die Einhaltung 
einen Monat nach Beendigung der Umstände sichergestellt 
sein. 

 

7224 Himmelreich, Antje 

Ukraine 

WiRO 2024, 147–149 

Verf. berichtet über aktuelle Rechtsentwicklungen in der 
Ukraine. U.a. seien 2023 Vorschriften zur Vermögensdekla-
ration von Personen, die öffentliche Positionen aufgrund 
des Kriegszustandes wahrnehmen, angepasst worden. So 
sei die Pflicht zur Vermögensdeklaration und der öffentliche 
Zugang zum Register wiederhergestellt worden. Gleichzeitig 
bestünden nach wie vor Sonderregelungen und Dispense. 

 

7225 Hübner-Schmid, Katharina/ 
Schnurre, Christian 

Lehren aus Afghanistan – Neue Kor-
ruptionsstudie des BICC 

Scheinwerfer Heft 104 – Dezember 
2024, 28 ff. 

 

Verf. befassen sich mit einem Gutachten des Bonn Interna-
tional Center for Conflict Studies (BICC) im Auftrag der En-
quete-Kommission des Deutschen Bundestags zu den Leh-
ren aus dem Engagement Deutschlands in Afghanistan. Die 
Studie definiere zentrale Begriffe der Korruption, des Klien-
telismus und der Patronage. Zu den Ergebnissen der Studie 
zähle, dass „petty corruption“ in Afghanistan schon immer 
präsent gewesen sei, während „grand corruption“ erst mit 
der internationalen Intervention Einzug erhalten habe. Ein 
großes Problem sei u.a. der Einsatz von Mitteln gewesen, 
denen keine Kosten-Nutzen-Rechnung zugrunde gelegen 

https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/2024/_104_TransparencyInternationalDE_Mag_Web.pdf
https://www.transparency.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/2024/_104_TransparencyInternationalDE_Mag_Web.pdf
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habe. Im Falle Afghanistans seien zudem klientelistische 
Spielregeln des Landes übernommen wurden, wodurch im 
Ergebnis zwar Korruption in den Durchführungsorganisatio-
nen eingedämmt, aber korrupte Eliten auf übergeordneter 
Ebene unterstützt worden seien. Als Folgerung schlage die 
Studie vor, außenpolitisch früh zu entscheiden, ob das En-
gagement auf eine Stabilisierung oder Transformation des 
betreffenden Staates ziele. Zudem sei es zur Korruptionsbe-
kämpfung in der Entwicklungspolitik wichtig, eine unabhän-
gige Aufsichtsbehörde zur Prüfung geförderter Vorhaben zu 
schaffen. 

 

7226 Huyeng, Tim/Kurt, Sinan 

Clash of Prosecutors 

Die Europäische Staatsanwaltschaft als 

Garant für den kroatischen Rechtsstaat 

VerfBlog v. 13.12.2024 

 

Verf. berichten über Konflikte zwischen EUStA und kroati-
scher StA über die Zuständigkeit zur Verfolgung von Korrup-
tion. Der bislang beispielslose Konflikt sei in einem Schrei-
ben der EUStA an die EU-Kommission gegipfelt, in dem sie 
Kroatien systematische Rechtsstaatsdefizite vorwerfe. An-
lass des Konflikts seien Korruptionsvorwürfe gegen den Ge-
sundheitsminister des Landes im Zusammenhang mit der 
Beschaffung medizinischer Geräte gewesen, zu denen beide 
Staatsanwaltschaften Ermittlungen aufgenommen hätten. 
Die kroatische StA sei der EUStA dann überraschend durch 
eine Durchsuchung und die Festnahme des Ministers zuvor-
gekommen, ohne dass der vorgesehene Austausch stattge-
funden habe. Merkwürdig sei im weiteren Verlauf gewesen, 
dass die kroatische StA deutlich geringfügigere Vorwürfe er-
hebe. Beide Behörden seien unterschiedlicher Auffassung 
über eine etwaige Zuständigkeit der EUStA. Die Zuweisung 
des Verfahrens an die kroatische StA durch den GenStA 
habe dann zum Schreiben der EUStA an die Kommission ge-
führt. Der Beitrag setzt sich mit den Zuständigkeitsregeln 
der EUStA-VO, der Entscheidungskompetenz des nationalen 
GenStA bei Zuständigkeitskonflikten und dem Vorwurf der 
Europarechtswidrigkeit dieser Letztentscheidungskompe-
tenz auseinander. Verf. thematisieren zuletzt auch die 
Wahrnehmung der EUStA und die Kritik an der kroatischen 
StA in der kroatischen Öffentlichkeit. 

 

7227 Kawaguchi, Hirokazu 

Korruption und Strafrecht: Ein 
deutsch-japanischer Vergleich 

Meiji Law Journal 31 (2024), 1–6 

 

Verf. berichtet von einem deutsch-japanischen Symposium 
zu Korruption im März 2023 in Tokio mit Vorträgen von Eng-
länder, Zimmermann und Kuhlen. Der Vortrag von Englän-
der habe die Bedeutung der Korruptionsbekämpfung zur Si-
cherung der Demokratie hervorgehoben. In den Mittel-
punkt habe er Transparenz, Rechenschaftspflichten und in-
ternationale Zusammenarbeit gerückt. Daran anknüpfend 
berichtet Verf. von jüngsten Korruptionsskandalen in Japan. 
Das Symposium habe sich dann mit strafrechtsdogmati-
schen Fragen befasst. Wie in Deutschland werde in Japan 
das Phänomen der missbräuchlichen politischen Einfluss-
nahme diskutiert. Der japanische Oberste Gerichtshof habe 
hier eine radikale Lösung entwickelt und fasse unter die er-
forderliche amtliche Tätigkeit auch Handlungen, die mit ei-
ner solchen nur in einem engen Zusammenhang stehen. Die 

https://verfassungsblog.de/clash-of-prosecutors/
https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/2000476/files/lawjournal_31_1.pdf
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Gegenauffassung halte diese Auslegung für unvereinbar mit 
dem Gesetzlichkeitsprinzip. Der Verf. äußert hierbei Zustim-
mung zu Zimmermanns Position, wonach das abgeordne-
tenrechtliche Verbot des Einflusshandels durch eine ent-
sprechende Strafnorm flankiert werden sollte. Abschlie-
ßend stellt Verf. aus Anlass des von Kuhlen entwickelten 
Modells zur Bedrückungskorruption die Lösung des japani-
schen Obersten Gerichtshofs für dieses Problem dar. Habe 
der Beamte die Absicht, sein Amt in diesen Fällen auszu-
üben, sei auch der Tatbestand der Bestechung erfüllt. Im 
Übrigen komme nur eine Verurteilung wegen Erpressung in 
Betracht. Verf. stimmt hier der Gegenauffassung zu, die 
eine Bestrafung des (erpressten) Bestochenen ablehnt, weil 
es sich um einen Fall notwendiger Teilnahme handele. Be-
grüßenswert sei deshalb ein eigener Tatbestand für die Be-
drückungskorruption. 

 

7228 Markwalder, Nora/ 

Frank, Friedrich 

Länderbericht Schweiz: Aktuelles aus 

Gesetzgebung und Rechtsprechung im 

Wirtschaftsstrafrecht 

WiJ 2024, 28–32 

Verf. berichten über aktuelle Entwicklungen im schweizeri-
schen Wirtschaftsstrafrecht. Sie stellen das Urt. des Bundes-
gerichts vom 31.10.2022 (→ FoKoS-PR 2023 Nr. 7103) dar, 
das sich mit der Korruptionsstrafbarkeit des Genfer Stadt-
rats Maudet durch die Annahme einer Einladung zum For-
mel 1-Grand Prix nach Abu Dhabi durch die dortigen Behör-
den befasst. Das Bundesgericht habe den Freispruch in der 
Vorinstanz aufgehoben und die tatbestandlichen Voraus-
setzungen der schweizerischen Korruptionsstraftatbe-
stände präzisiert. Die Entscheidung liege laut Verf. auf Linie 
der bisherigen Rspr. und sei deshalb weniger aus rechtli-
cher, dafür aus politischer Sicht brisant. 

 

7229 Mayer-Koukol, Pilar/ 

Noidoilt, Isabella 

Der Vorteilsbegriff im Korruptions-
strafrecht 

ecolex 2024, 293–296 

Verf. beschäftigen sich mit dem Vorteilsbegriff der österrei-
chischen Korruptionsstraftatbestände, der häufig aus-
schlaggebend für eine Verurteilung sei. Hierfür skizzieren 
Verf. die aktuelle Auslegung des Vorteilsbegriffs in Lit. und 
OGH-Rspr. Der Abschluss eines Vertrags falle danach nur 
unter den Vorteilsbegriff, wenn weitere Verdachtsmo-
mente hinzutreten, die die Rechtswidrigkeit der Vorteilszu-
wendung konkretisieren (bspw. bei Schein- und Um-ge-
hungsgeschäften). Innerhalb der Grenzen zivilrechtlicher 
Gültigkeit müsse eine strafrechtliche Überprüfung der Adä-
quanz bei entgeltlichen Verträgen ausscheiden. Entschei-
dend für die Tatbestandsmäßigkeit sei nach dem OGH, ob 
der Amtsträger die Zuwendung für sich oder seine Dienst-
stelle fordert, annimmt oder sich versprechen lässt. Als wei-
teres Erfordernis für die Strafbarkeit erläutern Verf. die not-
wendige Konnexität zwischen Vorteilszuwendung und 
Amtsgeschäft bzw. amtlicher Tätigkeit. Erfolge die Vorteils-
zuwendung aus anderen Motiven, scheide eine Strafbarkeit 
aus. Die Konnexität bewerte der OGH anhand mehrerer Kri-
terien, die Verf. detailliert darlegen. Zuletzt nennen sie eine 
Reihe jüngerer öffentlichkeitswirksamer Entscheidungen, 
bei denen eine Konnexität verneint worden sei. Zuletzt 
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erläutern Verf. die Maßstäbe zur Feststellung der Unge-
bührlichkeit des Vorteils. 

 

7230 Pekar, Rudolf/ 
Rebisant, Lisa 

Die strafrechtliche Relevanz vergabe-
rechtlicher Interessenkonflikte 

ecolex 2024, 299–302 

 

Verf. analysieren die (österreichische) Norm § 26 BVergG, 
die öffentliche Auftraggeber verpflichtet, Maßnahmen zur 
Verhinderung von Interessenkonflikten bei Vergabeverfah-
ren zu treffen. Um der Korruptionsanfälligkeit von Vergabe-
verfahren zu begegnen, habe sich in den letzten Jahren eine 
„Vergabe-Compliance“ entwickelt, zu deren Kernnormen 
die genannte Vorschrift zähle. Verf. legen dar, wann ein In-
teressenkonflikt iSd § 26 BVergG vorliegt und welche verga-
berechtlichen Handlungspflichten für den Auftraggeber aus 
dem Vorliegen eines Interessenkonflikts folgen. Anschlie-
ßend untersuchen Verf. welche strafrechtlichen Risiken bei 
der Durchführung eines Vergabeverfahrens trotz eines Inte-
ressenkonflikts drohen. Hier kämen vor allem die Korrupti-
onsdelikte der §§ 304 bis 307b öStGB in Betracht, da die 
Mitarbeiter des öffentlichen Auftraggebers in aller Regel 
Amtsträger seien. Entscheidend sei oft, ob diese Personen 
Vorteile erhalten haben. Vorteile, denen eine marktübliche 
Gegenleistung gegenüberstehe, seien von den Tatbestän-
den nicht erfasst. Ein Interessenkonflikt führe aber nicht 
zwangsläufig zu einem Vorteil für den Amtsträger. Hier 
könne es im Einzelfall bereits an einer Tathandlung iSd 
§§ 304 ff. öStGB fehlen. Während die Verwirklichung eines 
Korruptionsdelikts demnach immer zum Interessenkonflikt 
iSd § 26 BVergG führe, gelte dies umgekehrt nicht immer. 

 

7231 Pintarić, Tomislav 

Kroatien 

WiRO 2024, 211 f. 

Verf. berichtet über aktuelle Rechtsentwicklungen in Kroa-
tien. U.a. sei der kroatische Gesundheitsminister wegen des 
Vorwurfs der Bestechlichkeit festgenommen worden. Das 
von der kroatischen StA und der EUStA geführte Ermitt-
lungsverfahren umfasse den Vorwurf der Bestechung, des 
Amtsmissbrauchs und der Geldwäsche. Die EUStA wirft dem 
Gesundheitsminister zudem vor, eine kriminelle Vereini-
gung geführt zu haben. Im Zuge des Verfahrens sei es zu 
Kompetenzkonflikten zwischen der kroatischen StA und der 
EUStA gekommen. Die Entscheidung des GenStA Kroatiens, 
die Ermittlungen der kroatischen StA zu übertragen, habe 
die EUStA akzeptiert, sich in der Folge aber an die EU-Kom-
mission gewandt und Rechtsstaatlichkeitsdefizite Kroatiens 
bemängelt (s. auch → FoKoS-PR 2025 Nr. 7226). 

 

7232 Pintarić, Tomislav/ 
Raimović, Alena 

Nordmazedonien 

WiRO 2024, 212 f. 

 

Verf. berichten über aktuelle Rechtsentwicklungen in Nord-
mazedonien. Dort sei 2023 die Strafprozessordnung refor-
miert worden, um die Korruptionsbekämpfung zu intensi-
vieren, die Überwachung von Korruptionsfällen zu verbes-
sern und die Unabhängigkeit der Ermittlungsbehörden zu si-
chern. Die Regelungen sollen die Rolle auf Korruptionsde-
likte spezialisierter Staatsanwälte stärken und eine geziel-
tere Verfolgung von Korruption im öffentlichen Sektor er-
möglichen. Zudem seien Rechte des Beschuldigten in 
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Korruptionsprozessen präzisiert und der Schutz von Whist-
leblowern verbessert worden. Auf materieller Ebene stelle 
ein neues Gesetz zur Bekämpfung der Korruption einen be-
deutenden Schritt dar, das u.a. Mechanismen zur Überwa-
chung von Politikern zB durch Vermögensauskünfte ent-
halte. Zudem sollen durch Transparenzregeln Interessen-
konflikte aufgedeckt werden. Verf. berichten aber auch 
über Defizite bei der staatlichen Antikorruptionsstelle. Be-
sorgniserregend sei zudem, dass durch eine Änderung des 
Strafgesetzbuchs Höchststrafen für bestimmte Korruptions-
delikte ausgesetzt oder herabgesetzt wurden, was u.a. Aus-
wirkungen in öffentlichkeitswirksamen Einzelverfahren 
habe. 

 

7233 Reindl-Krauskopf, Susanne 

Das österreichische Korruptionsstraf-

recht – eine unendliche Geschichte? 

In: Hochmayr/Hinterhofer (Hrsg.), 
Festschrift für Kurt Schmoller, 2024, 
417–436 

 

Verf. skizziert die Entwicklung des österreichischen Korrup-
tionsstrafrechts seit 2008 und kritisiert insbes. das 2019 ein-
geführte Merkmal eines Schädigungsvorsatzes in machen 
Tatbeständen. Anschließend widmet sich Verf. der Ausdeh-
nung einzelner Korruptionstatbestände auf Kandidaten mit 
dem KorrStrÄG 2023 und dem Unwertgehalt des Forderns 
eines Vorteils im Gegenzug für das Amtsgeschäft. Im Zusam-
menhang mit der Kandidatenbestechung erörtert Verf., in 
welchem Umfang die Korruptionstatbestände prospektive 
Amtsträger und Funktionsträger erfassen, Möglichkeiten 
und Probleme bei der Bestimmung des Beginns und der Be-
endigung der Kandidatenstellung sowie die Voraussetzung 
einer nicht gänzlich unwahrscheinlichen Erlangung der Po-
sition. Insgesamt fällt ihr Fazit zur Gesetzesformulierung kri-
tisch aus, weil zB das letztgenannte Wahrscheinlichkeitskri-
terium keine Einschränkung enthalte. Bzgl. des Forderns ei-
nes Vorteils für Amtsgeschäfte enthalte das öStGB ein um-
fängliches Verbot, das unmissverständlich und sachlich ge-
rechtfertigt sei. Hier habe das KorrStrÄG 2023 für Unklarhei-
ten gesorgt, weil es für die Tatvariante des Forderns/Sich-
Versprechen-Lassens als objektive Strafbarkeitsbedingung 
die Erlangung des Amts durch den Kandidaten verlange, 
während es bei der Annahme eines Vorteils nicht darauf an-
komme. Die Einführung der obj. Bedingung der Strafbarkeit 
überzeuge weder dem Grunde nach noch im Hinblick auf die 
Differenzierung zwischen verschiedenen Tatmodalitäten. 
Verf. legt deshalb gesetzliche Nachjustierungen nahe. Zum 
Abschluss wagt Verf. die Prognose, dass das österreichische 
Korruptionsstrafrecht auch in Zukunft u.a. wegen europäi-
scher Vorgaben weiteren Änderungen unterworfen sein 
werde. 

 

7234 Sachenko, Serhii 

Recht sprechen, wenn der Luftalarm 
heult 

Wie die Justiz in der Ukraine arbeitet 

LTO v. 8.8.2024 

Verf. berichtet von der Arbeit der ukrainischen Justiz wäh-
rend des russischen Angriffskriegs. Als ein Problem stellt er 
den Personalmangel dar, der u.a. auf die negative Einstel-
lung der ukrainischen Gesellschaft gegenüber Richtern zu-
rückzuführen seien. Demnach würden Korruptionsskandale 
das Ansehen der Justiz beschädigen. Zudem berge der 

https://www.lto.de/recht/justiz/j/ukraine-justiz-krieg-wie-arbeiten-richter
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 Auswahlprozess und die geringe Vergütung von Richtern 
große Korruptionsrisiken. 

 

7235 Schmeink, Angela 

Usbekistan 

WiRO 2024, 105 f. 

 

Verf. berichtet über die Zusammenarbeit der IRZ mit Usbe-
kistan. Ein Partner sei die dortige Generalstaatsanwalt-
schaft, die eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung und Prä-
vention von Korruption im Land einnehme. Prävention und 
Bekämpfung von Korruption seien in Usbekistan von Bedeu-
tung, wie ein Gesetz zur stärkeren Beteiligung der Öffent-
lichkeit bei der Erstellung von Gutachten zur Korruptionsbe-
kämpfung und das in der Strategie 2023 formulierte Ziel ei-
ner Verbesserung im CPI von TI von 50 Plätzen belege. Die 
IRZ habe in einem Workshop mit Partnern vor Ort über die 
Verantwortung juristischer Personen bei Korruptionsdelik-
ten und Korruptionsrisiken in Bezug auf Abgeordnete ge-
sprochen. Es bleiben nach Ansicht der Verf. indes Heraus-
forderungen bei der Eindämmung von Korruption in der öf-
fentlichen Verwaltung. 

 

7236 Sommerfeld, Jan 

Länderreport Slowakische Republik 

RIW 2024, 277–280 

 

Verf. berichtet von rechtspolitischen Entwicklungen in der 
Slowakei. Hier sei die von der Regierung Ficos im Eilverfah-
ren beschlossene Auflösung der Sonderstaatsanwaltschaft 
für Korruption, Organisierte Kriminalität und Straftaten von 
Verfassungsorgangen besorgniserregend. Gemeinsam mit 
der Entschärfung von Korruptionstatbeständen im slowaki-
schen Strafgesetzbuch und der Senkung von Strafrahmen in 
diesem Bereich solle diese Maßnahme aus Sicht der Regie-
rung das im internationalen Vergleich unangemessen 
strenge slowakische Korruptionsstrafrecht abschwächen 
und schwere Menschenrechtsverletzungen durch die Son-
derstaatsanwaltschaft verhindern. Es sei jedoch zu vermu-
ten, dass die Maßnahmen vor allem Personen aus dem Um-
feld Ficos vor Strafverfolgung bewahren sollen. Während 
die slowakische Präsidentin scharfe Kritik geübt und zumin-
dest die materiellen Strafrechtsänderungen auf Eis gelegt 
habe, sei die Sonderstaatsanwaltschaft trotz landesweiter 
Proteste und internationaler Kritik geschlossen worden. 

 

7237 Sommerfeld, Jan 

Ende der Sonderstaatsanwaltschaft – 
Rückschlag für die Slowakei 

DRiZ 2024, 135 f. 

 

Verf. bewertet die Einrichtung einer Sonderstaatsanwalt-
schaft und eines Sondergerichts zur Korruptionsbekämp-
fung in der Slowakei 2003 als wichtige Maßnahme gegen die 
bis heute bestehenden engen Verflechtungen zwischen Po-
litik, Verwaltung, Justiz und organisierter Kriminalität. Nach 
einigen Anlaufschwierigkeiten habe der slowakische Regie-
rungschef nun angekündigt, die Sonderstaatsanwaltschaft 
im verkürzten Gesetzgebungsverfahren aufzulösen und dies 
damit begründet, dass sie in der Vergangenheit Menschen-
rechtsverletzungen begangen habe. Tatsächlich sei die Son-
derstaatsanwaltschaft Fico schon länger ein Dorn im Auge, 
weil sie gegen ihm nahestehende Personen ermittle. Die 
Auflösung der Sonderstaatsanwaltschaft habe international 
Aufsehen erregt. In der Slowakei selbst hätten sich die 
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Proteste dagegen vor allem gegen die Novelle des Strafge-
setzbuches gerichtet, die zahlreiche Korruptionsdelikte, 
Strafrahmen und Verjährungsfristen entschärfen sollte. 
Auch hier bestehe der Verdacht, dass die Novelle der Straf-
freiheit von Vertrauten Ficos diene. Auf Antrag der slowaki-
schen Präsidentin und der Opposition habe das Verfas-
sungsgericht das Gesetzgebungsverfahren ausgesetzt und 
Schäden für den Rechtsstaat abgewendet. Die Auflösung 
der Sonderstaatsanwaltschaft sei indes erfolgreich gewe-
sen. 

 

7238 Stuefer, Alexia 

Korruption: Streiflichter aus Ge-
schichte und Gegenwart 

ecolex 2024, 296–299 

 

Verf. widmet sich dem Phänomen der Korruption und des-
sen Begrifflichkeiten aus gegenwärtiger und historischer 
Perspektive und beleuchtet die Entwicklung der Korrupti-
onsstrafgesetzgebung kritisch. Verf. stellt dar, dass der Be-
griff der Korruption erst 2012 Einzug ins öStGB gefunden 
habe. Zuvor sei die Strafwürdigkeit der Vorteilsannahme 
und -gewährung lange Zeit verneint worden. Entsprechen-
des Verhalten sei 2008 kurz unter Strafe gestellt und 2009 
wieder entkriminalisiert worden. Erst seit 2012 sei das „An-
füttern“ von Beamten wieder strafbewehrt. Dieses Hin und 
Her sei ein Zeichen dafür, dass bei der Korruptionsbekämp-
fung gesetzgeberischer Aktionismus anstatt wohlüberlegter 
Reformen an der Tagesordnung seien. Verf. vertritt die Auf-
fassung, dass das Strafrecht in den letzten Jahrzehnten flä-
chendeckender zum Einsatz komme und keineswegs frag-
mentarischen Charakter habe. Die Verfassung lasse dem 
Gesetzgeber hier einen großen Handlungsspielraum. Die zu-
nehmende strafrechtliche Ahndung von Korruption habe zu 
neuer Delinquenz geführt, auf der anderen Seite aber auch 
Problembewusstsein geschaffen und zur wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit dem Thema beigetragen. Letztlich 
zieht Verf. in Zweifel, dass an Korruption Beteiligte mittels 
einer rationalen Ansprache durch Gesetze erreichbar seien 
und folglich das Strafrecht seiner Ordnungsfunktion in die-
sem Bereich nicht zwangsläufig gerecht werden könne. 

 

7239 Wiegandt, Manfred 

Rechtspolitisches aus den USA 

Recht und Politik 2024, 373–383 

 

Verf. berichtet über im Juni 2024 veröffentlichte Entschei-
dungen des US Supreme Court. Hierzu zähle auch eine weg-
weisende Entscheidung zur Abschwächung der bundesge-
setzlichen Bestechungsvorschriften. Gegenstand der Ent-
scheidung sei die Verurteilung eines Bürgermeisters wegen 
Bestechung und Vorteilsnahme nach Bundesgesetzen ge-
wesen. Der Supreme Court sei in der Entscheidung über den 
Gesetzgeber hinweggegangen und habe entschieden, dass 
die Vorschrift nur Bestechung und nicht die Vorteilsan-
nahme unter Strafe stelle, was das Minderheitsvotum der 
liberalen Richter stark kritisiere. Kritikwürdig sei die Ent-
scheidung insbes. auch, weil an ihr konservative Supreme 
Court-Richter mitgewirkt hätten, die selbst zahlreiche Geld- 
und Sachzuwendungen erhalten hätten und dafür nicht zur 
Verantwortung gezogen worden seien, weil für den 
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Supreme Court – anders als für andere Gerichte – keine 
Standesregeln existierten. 

 

7240 Wiendieck, Sebastian/ 
Stark, Peter 

Länderreport VR China 

RIW 2024, 728–731 

 

Verf. berichten von rechtspolitischen Entwicklungen in der 
Volksrepublik China. Hier seien zum 1.3.2024 Ergänzungen 
des Strafgesetzes in Kraft getretenen, die eine Ausweitung 
verschiedener Straftatbestände der Bestechung und Be-
stechlichkeit vorsähen. Die betreffenden Tatbestände seien 
nunmehr nicht nur auf das Personal staatlicher Unterneh-
men, sondern auch auf das Personal privater Unternehmen 
anwendbar. Die Ergänzung des Strafgesetzes erweitere zu-
dem die Möglichkeiten zur Verhängung (zusätzlicher) Geld-
strafen und erhöhe den Strafrahmen für einzelne Korrupti-
ons- und Bestechungsdelikte. 

 

7241 Wilske, Stephan/ 
Markert, Lars/  
Ebert, Björn 

Entwicklungen in der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit im Jahr 2023 
und Ausblick auf 2024 

SchiedsVZ 2024, 121–146 

 

Verf. geben einen Überblick über aktuelle Themen in der 
Schiedsgerichtsbarkeit. Hierzu zähle der Umgang mit Kor-
ruption. Verf. berichten über Sachverhalt und Entschei-
dungsgründe eines Urt. des Commercial Courts in London, 
in dem ein Schiedsspruch zwischen Nigeria und einer Bau-
firma wegen Verletzung des ordre public aufgehoben wor-
den sei. Die Baufirma habe nigerianische Beamte bestochen 
und den Schiedsspruch durch Prozessbetrug erhalten. Ers-
teres habe für sich genommen keine Aufhebung des 
Schiedsspruchs gerechtfertigt, gleichwohl sei in der Folge 
aber intensiv über den Umgang von Schiedsgerichten mit 
Korruption diskutiert worden. Verf. stellen eine Reihe wei-
terer Schiedssprüche dar, die sich mit den Auswirkungen 
von Korruptionsvorwürfen auf die schiedsgerichtliche Zu-
ständigkeit, die schiedsgerichtliche Würdigung des Aus-
gangs eines parallelen Strafverfahrens und des anzulegen-
den Beweismaßstab bei der Bewertung von Korruptionsvor-
würfen beschäftigen. Für die Zukunft erwarten Verf. wei-
tere Diskussionen zu diesem Themenfeld. 
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III. Monografien · Sammelbände · Kommentare 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

7301 Bußjäger, Peter/ 
Eller, Mathias 

Compliance und Transparenz – Kor-
ruptionsprävention als Mehr-Ebenen-
Aufgabe 

1. Aufl. 2024, New Academic Press, 
Wien, 240 S., ISBN ISBN 978-3-7003-
2316-7, 32,90 € 

Verlagsbeschreibung: 

Dem Thema Compliance und Transparenz kommt im Hin-
blick auf die Korruptionsprävention in einer modernen Ver-
waltung große Bedeutung zu. Der vorliegende Sammelband 
versucht, sich mit diesem Gegenstand unter verschiedenen 
Blickwinkeln auseinanderzusetzen. Neben grundsätzlichen 
Beiträgen – bspw. zur Entwicklung des Korruptionsstrafrech-
tes – fokussiert das Werk auf Maßnahmen der Länder und 
Gemeinden zur Gewährleistung einer sauberen Verwaltung. 
Einbezogen werden schließlich auch die nationale und inter-
nationale Ebene, wobei vor allem letztere wesentlich zur 
Entwicklung von allgemeinen Standards beigetragen hat. 

 

7302 Hauser, Christian/ 
Herkenrath, Marc/  
Hilti, Martin/ 
Stampfli, Ramona/ 
Bretti Rainalter, Jeanine 

Auslandskorruption bei Schweizer 
Unternehmen – neue Erkenntnisse zu 
Risiken und Gegenstrategien 

1. Aufl. 2024, FHGR Verlag/TI Schweiz, 
Chur/Bern, 34 S., ISBN 978-3-907247-
26-6, open access 

 

Zusammenfassung d. Verf.: 

Im Rahmen dieser Studie wurden 539 auslandsaktive 
Schweizer Unternehmen aller Größen und Branchen be-
fragt, um Informationen über die Betroffenheit von Korrup-
tion bei Schweizer Unternehmen und über die ergriffenen 
Maßnahmen zur Prävention zu erlangen. Die Studienresul-
tate zeigen, dass 52 % der untersuchten Schweizer Unter-
nehmen mit der Forderung nach informellen Zahlungen in 
anderen Ländern konfrontiert sind. Von den betroffenen 
Unternehmen leisten 63 % derartige Zahlungen. Sie wenden 
im Durchschnitt 5,6 % ihres Umsatzes im jeweiligen Zielland 
für informelle Zahlungen und Geschenke unter der Hand 
auf. […] Forderungen nach informellen Zahlungen erfolgen 
vielfach im Zusammenhang mit Vertriebsaktivitäten. Mehr 
als 70 % der betroffenen Unternehmen geben an, dass bei 
der Vergabe von Aufträgen durch privatwirtschaftliche Un-
ternehmen informelle Zahlungen unter der Hand von ihnen 
erwartet werden. 60 % der Befragten bestätigen dies für die 
Vergabe von öffentlichen bzw. staatlichen Aufträgen. Rund 
ein Viertel der untersuchten Unternehmen geht davon aus, 
dass es in den letzten zwei Jahren einen Auftrag eines öffent-
lichen oder privaten Auftraggebers an einen Wettbewerber 
verloren hat, der den Auftrag nur durch korruptes Verhalten 
erhalten hat. 13 % der befragten Unternehmen geben an, 
dass sie in den letzten fünf Jahren aufgrund von Korruptions-
risiken auf einen Markteintritt in einem bestimmten Land 
verzichtet haben. Weitere 12 % geben an, sich in den letzten 
fünf Jahren infolge von Korruptionsrisiken aus einem Markt 
zurückgezogen zu haben. 

 

  

https://www.fhgr.ch/fileadmin/fhgr/unternehmerisches_handeln/SIFE/projekte/Auslandskorruption/FHGR_TI-Schweiz_Auslandskorruption_2024.pdf
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7303 Marek, Eva/ 

Jerabek, Robert 

Korruption, Amtsmissbrauch und Un-

treue 

DAS Standardwerk 

17. Aufl. 2024, MANZ, Wien, 172 S., 
ISBN 978-3-214-26025-5, 48,00 € 

Verlagsbeschreibung: 

Das Standardwerk in 17. Auflage! Mit ihrem Werk vermitteln 
die Autoren übersichtlich, praxisnahe und präzise grundle-
gende Informationen zum Korruptionsstrafrecht. Neben den 
Kerntatbeständen des Korruptionsstrafrechts (§§ 302, 304 – 
311 StGB) enthält das Werk Wissenswertes unter anderem 
über die Untreue (§ 153 StGB), die Geschenkannahme durch 
Machthaber (§ 153a StGB), den Förderungsmissbrauch 
(§ 153b StGB), das InformationsordnungsG und das Ver-
bandsverantwortlichkeitsgesetz. Die Neuaufl. bietet die 
OGH-Rspr. auf dem neuesten Stand. Ein Maximum an 
Rechtssicherheit für den Alltag der Korruptionsbekämpfung 
ist damit garantiert! 

 

Hinw. d. Red.:  

Die 18. Aufl. ist am 28.11.2025 erschienen. 

 

7304 Ponader, Alexander 

Die Legitimität des Verbots der Aus-
landsbestechung 

Zum Rechtsgut einer international-
rechtlich determinierten Rechtsnorm 
und den Grenzen transnationaler 
Strafgewalt 

1. Aufl. 2024, Duncker & Humblot, Ber-
lin, 295 S., ISBN 978-3-428-19179-6, 
79,90 € 

Verlagsbeschreibung: 

§ 335a StGB stellt ausländische Amtsträger deutschen Amts-
trägern für die Tatbestände der Bestechung und Bestech-
lichkeit gleich – unabhängig von der Strafbarkeit nach aus-
ländischem Recht. Die Vorschrift beruht auf internationalen 
Übereinkommen, die jedoch zu undifferenziert im nationa-
len Recht umgesetzt wurden. Ausgehend von einer durch 
die Rechtsgutslehre modifizierten Verhältnismäßigkeitsprü-
fung wird untersucht, ob und unter welchen Voraus-setzun-
gen sich die Vorschrift auf ein legitimes Schutzgut stützen 
lässt. Insbesondere wird das Verhältnis von Korruption und 
Menschenrechtsverletzungen erörtert. Darüber hinaus wird 
die staatensouveränitätsbezogene Dimension der Strafge-
waltserstreckung mit ihren Auswirkungen auf die materielle 
Strafnorm geklärt. Am Ende steht das Ergebnis, dass es sich 
bei Auslandsbestechung um kein nach dem Weltrechtsprin-
zip verfolgbares Delikt handelt. Naheliegend wäre eine Straf-
barkeit zum Schutz ausländischer Verwaltungen. Hierfür 
müsste der Schutz aber einem Stellvertretungsgedanken fol-
gen. 
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H. Sonstiges (insbes. Einziehung, Compliance und Steuerrecht) 

 

An dieser Stelle werden Publikationen mit Bezug zum Korruptionsstrafrecht aufgeführt, die sich keiner der 

Kategorien A–G zuordnen lassen (z.B. zu Whistleblowing, Compliance, Vermögensabschöpfung und steuer-

rechtlichen Thematiken). 

 

 

I. Rechtsprechung 
   

8101 BVerfG Beschl. 4.4.2024 – 
1 BvR 820/24 

ECLI:DE:BVerfG:2024:rk20240404.1bvr-082024 

Üble Nachrede – Abgrenzung Tatsa-
chenbehauptung und Meinungsäuße-
rung 

AfP 2024, 316 

BeckRS 2024, 6239 

HRRS 2024 Nr. 519 

KlimR 2024, 185 

NStZ-RR 2024, 168 

StV 2024, 386 

 

Red. Leitsätze (1.–2. BeckRS, 3. HRRS): 

1. Auch die Äußerung, jemand sei „korrupt“, kann abhängig 
vom Gesamtkontext durch Elemente der Stellungnahme, 
des Dafürhaltens oder Meinens derart geprägt sein, dass sie 
in vollem Umfang am Schutz des Grundrechts aus Art. 5 I GG 
teilnimmt. 

2. Soweit es sich bei der Bezeichnung eines Regierungsprä-
sidenten als „korrupt“ nicht um eine Tatsachenbehauptung, 
sondern um ein Werturteil handeln sollte, läge hierin jeden-
falls eine Herabsetzung des von der Äußerung Betroffenen 
und damit eine Beeinträchtigung seines allgemeinen Per-
sönlichkeitsrechts, die nicht ohne Weiteres zulässig ist. In-
wieweit diese Äußerung durch die Meinungsfreiheit ge-
rechtfertigt sein kann, entscheidet sich grundsätzlich nach 
Maßgabe einer Abwägung. 

3. Die Verurteilung eines Angeklagten wegen übler Nach-
rede, welcher im Rahmen einer Protestaktion gegen die ei-
nem Stahlwerk erteilte artenschutzrechtliche Ausnahmege-
nehmigung geäußert hatte, der gesamte Vorgang lasse nur 
den Schluss zu, der mit dem Stahlwerkschef „freundschaft-
lich verbandelte“ Regierungspräsident sei „korrupt“, ver-
letzt den Betroffenen in seinem Grundrecht auf Meinungs-
freiheit, wenn die Strafgerichte bereits nicht darlegen, von 
welchem konkreten Aussagegehalt der Protestaktion sie 
ausgehen, wenn sie ihrem Urteil sodann jedoch einen Kor-
ruptionsvorwurf iSe nicht erweislich wahren, ehrverletzen-
den Tatsachenbehauptung zugrunde legen, ohne hinrei-
chend zu begründen, weshalb es sich nicht vielmehr um eine 
in vollem Umfang am Schutz des Grundrechts aus Art. 5 I GG 
teilnehmende Meinungsäußerung handelt. 
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8102 BGH Beschl. 23.2.2024 – 5 StR 284/23 

ECLI:DE:BGH:2024:230224B5STR284.23.0 

Strafrechtliche Vermögensabschöp-
fung: Anfechtung der Einziehungs-an-
ordnung bei Normen mit doppeltem 
Schutzzweck 

BeckRS 2024, 4735 

jurisPR-StrafR 10/2024 Anm. 2 (Diaz) 

StV 2024, 725 

wistra 2024, 505 

 

Red. Leitsätze (1. NZWiSt, 2. BeckRS, 3. Red.): 

1. § 73e I StGB bezweckt nicht, dass sich ein Einziehungsad-
ressat durch die zivilrechtliche Vereinbarung eines Erlasses 
mit dem in seinen Individualrechtsgütern verletzten Geschä-
digten zu Lasten der durch die Tat ebenfalls geschädigten 
Allgemeinheit schadlos halten kann. 

2. § 73e I StGB ist deshalb dahin auszulegen, dass der staat-
liche Anspruch auf (Wertersatz-)Einziehung bei Normen mit 
doppeltem Schutzzweck oder bei tateinheitlicher Verletzung 
von Straftatbeständen, die einerseits Individual- und ande-
rerseits Universalrechtsgüter schützen (hier: § 299 StGB), 
nur insoweit erlischt, als der Verletzte das Erlangte oder des-
sen Wert erhält. Denn nur insoweit kommt auch eine dop-
pelte Inanspruchnahme des Einziehungsadressaten in Be-
tracht. 

3. Ob dieser Grundsatz auch gelten kann, wenn der Vergleich 
zwischen dem Einziehungsadressaten und staatlichen Stel-
len geschlossen wird, die auch die Interessen der Allgemein-
heit, braucht der Senat nicht zu entscheiden. 

 

Hinw. d. Red.: 

Der Senat ordnet § 299 I Nr. 1 und II Nr. 1 StGB als Tatbe-
stand ein, der neben den Interessen des Geschäftsherrn den 
freien Wettbewerb als ein die Allgemeinheit schützendes 
Universalrechtsgut schützt. 

 

8102a NZWiSt 2024, 455 (Anm. Keßler) 

 

Verf. fasst Sachverhalt und Entscheidungsgründe kurz zu-
sammen. Sie stimmt zu, dass die Einziehung im vorliegenden 
Fall nach § 73 StGB zu erfolgen habe. Auch die Begründung 
der Zivilrechtsakzessorietät des § 73e StGB sei richtig. Der 
BGH bejahe zutreffend einen Schadensersatzanspruch der 
Verletzten gegen die Einziehungsbeteiligte nach §§ 823 II, 
31 BGB iVm § 266 StGB, für den sie mit anderen Beteiligten 
gesamtschuldnerisch hafte. Die zivilrechtsakzessorische Prü-
fung der Erfüllungswirkung eines zwischen einer anderen 
Beteiligten und der Verletzten geschlossenen Vergleichs 
überzeuge ebenfalls. Kritik äußert Verf. am obiter dictum 
des BGH zur Anwendbarkeit des § 73e I StGB, wenn die ver-
letzte Strafnorm auch Universalrechtsgüter schütze. Verf. 
zeichnet hier die Position der hL und Rspr. nach, die für eine 
eingeschränkte Anwendbarkeit plädiere. Der BGH schließe 
sich dieser Auffassung an, seine Argumentation finde aber 
weder im Wortlaut noch in der Gesetzesbegründung eine 
Stütze. Vielmehr führe eine am Wortlaut und der zivilrecht-
lichen Rechtslage orientierte Anwendung des § 73e I StGB 
zu sachgerechten Ergebnissen, ohne dass es auf eine Diffe-
renzierung zwischen der Verletzung individualer und kollek-
tiver Rechtsgüter ankomme. Verf. spricht sich dafür aus, den 
Verletzten iSd § 73e StGB anspruchsrechtlich zu bestimmen 
und erst bei Erlöschen aller Ansprüche aller Verletzten einen 
Ausschluss zu bejahen. Für die Praxis habe die Entscheidung 
des BGH zwei Auswirkungen: Zum einen sei die Übertragung 
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der Entscheidung auf Vergleichsvereinbarungen mit staatli-
chen Stellen unklar. Zum anderen sei die gängige Verteidi-
gungspraxis eines Vergleichs mit dem Geschädigten zur Ver-
meidung einer Einziehungsentscheidung bei Verletzung von 
Universalrechtsgütern nur noch eingeschränkt möglich. 

 

8103 BGH Beschl. 12.3.2024 – VI ZR 166/22 

ECLI:DE:BGH:2024:120324BVIZR166.22.0 

Das Erlangte im Sinne des § 852 BGB 
im Falle von Schmiergeldzahlungen 

BauR 2024, 1210 

BB 2024, 1153 

BeckRS 2024, 9296 

ErbR 2024, 651 

FDRVG 2024, 810850 

FDZVR 2024, 811523 

jurisPR-BGH ZivilR 15/2024 Anm. 3 
(Thode) 

MDR 2024, 796 

NJOZ 2024, 700 

NJW-Spezial 2024, 383  

VersR 2024, 1231 

ZIP 2024, 1335 

ZWH 2024, 211 

 

Red. Orientierungssatz (juris): 

Bei der Bestimmung des vom Schädiger aufgrund derselben 
unerlaubten Handlung Erlangten iSd § 852 S. 1 BGB ist jeder 
dem Ersatzpflichtigen zugeflossene Gegenstand – dem Um-
fang nach beschränkt durch den Schaden des Verletzten – 
anzusehen. Insoweit kommt als erlangtes Etwas die zuge-
flossene Auftragsvergütung in Betracht. Regelmäßig können 
im Rahmen einer möglichen Schmälerung der Bereicherung 
des Schuldners ggf. sein Vermögen verringernde Gegenleis-
tungen und Aufwendungen Berücksichtigung finden. Das ist 
jedoch bei einer Bereicherung aufgrund einer Schmier-
geldabrede von vornherein ausgeschlossen. 

 

Hinw. d. Red.: 

Gegenstand des Verfahrens waren Vorwürfe, wonach meh-
rere Subunternehmen einem Mitarbeiter der Klägerin sowie 
einem Mitarbeiter, der mit Überwachungsaufgaben beauf-
tragt war, Vorteile im Gegenzug für die Freigabe nicht ge-
rechtfertigter Rechnungen und die Vergabe weiterer Auf-
träge zugewendet hätten. Die Klägerin machte im Anschluss 
an die Ermittlungen der StA Schadensersatz nach § 852 BGB 
gegen die Beteiligten der Schmiergeldabrede geltend. 

 

8104 BGH Beschl. 8.5.2024 – 1 StR 464/23 

ECLI:DE:BGH:2024:080524B1STR464.23.0 

Ersparte Sozialabgaben und Steuern 
als Vermögensvorteil durch „Schleu-
sung“ 

BeckRS 2024, 12982 

BGHSt 68, 249 

NJW 2024, 2196 (Anm. Kretschmer) 

StV 2025, 750 

wistra 2024, 473 

 

Amtl. Leitsatz: 

Ein kausaler und finaler Vermögensvorteil iSv § 96 I Nr. 2 
AufenthG (idF v. 12.7.2018) kann sich auch aus der Nichtab-
führung von Sozialabgaben und der Nichtanmeldung von 
Lohnsteuer für die Arbeitstätigkeit der eingeschleusten Per-
son im Inland ergeben. Eines unmittelbaren Zusammen-
hangs mit der Einschleusung bedarf es nicht. 

 

Hinw. d. Red.: 

Der BGH begründet seine Auslegung des § 96 I Nr. 2 Auf-

enthG u.a. mit einem Umkehrschluss zu den Korruptionstat-
beständen der §§ 108e, 299, 331 ff. StGB, die einen Vermö-
gensvorteil als Gegenleistung für die erbrachte Handlung 
des Korrumpierten fordern. 

 

8104a NStZ 2024, 745 (Anm. Mitsch) Verf. widerspricht dem BGH und verneint im konkreten Fall 
den Tatbestand des § 96 I Nr. 2 AufenthaltG. Der bemühte 
Gegenschluss aus dem Wortlaut der Korruptionsstraftatbe-
stände trage nicht, denn das spezifische Unrecht des Schleu-
serdelikts liege nicht in der Erschütterung des Vertrauens in 
die Unkäuflichkeit einer Leistung des jeweiligen Typs. Es 
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bedürfe beim Schleusungsdelikt keiner Unrechtsvereinba-
rung, weil es sich bereits per se um Unrecht handele. Eine 
sprachliche Hervorhebung der Gegenleistung im Wortlaut 
sei deshalb nicht erforderlich gewesen. Ihre Nichterwäh-
nung in § 96 AufenthaltG dürfe nicht überinterpretiert wer-
den. 

 

8105 BFH Urt. 25.9.2024 – XI R 6/23 

ECLI:DE:BFH:2024:U.250924.XIR6.23.0 

Umsatzsteuerrechtliche Bemessungs-
grundlage im Falle strafrechtlicher 
Einziehung von Taterträgen 

AO-StB 2025, 108 (Anm. Tormöhlen) 

BB 2025, 542 

BeckRS 2024, 41490 

BStBl 2025, 377 

DStR 2025, 460 (Anm. Treiber) 

DStRK 2025, 93 (Anm. Dorn/ 
Tsyganov) 

jM 2025, 113 (Anm. Michel) 

jurisPR-Compl. 2/2025 Anm. 3 (Pelz) 

jurisPR-SteuerR 15/2025 Anm. 6 
(Prätzler) 

MwStR 2025, 222 (Anm. Odinius/ 
Wulf) 

NWB 2025, 680 (Anm. Brill) 

UR 2025, 217 (Anm. Weber- 
Farruggia) 

UR 2025, 244 (Anm. Spatschek/  
Spilker) 

wistra 2025, 201 (Anm. Talaska) 

ZWH 2025, 144 (Anm. Beckschäfer/ 
Krasteva) 

 

Amtl. Leitsatz: 

Unter Berücksichtigung der Rspr. des BVerfG zur steuer-
rechtlichen Behandlung strafrechtlich eingezogener Tatent-
gelte ist umsatzsteuerrechtlich die Bemessungsgrundlage 
von in strafrechtlicher Hinsicht betroffenen Umsätzen im 
Wege einer teleologischen Reduktion des § 10 I 1 UStG auf 
den um die eingezogenen Beträge geminderten Betrag zu re-
duzieren. Eine festgesetzte Steuer ist im Zeitpunkt der er-
folgreichen Einziehung entsprechend § 17 I 1 UStG zu berich-
tigen. 

 

Orientierungssatz (juris): 

Das entgeltliche Einräumen von Vorteilen im Vergabepro-
zess an Dritte gegenüber Mitbewerbern ist eine steuerbare 
und steuerpflichtige sonstige Leistung (hier: Gewährung von 
Vorteilen durch einen angestellten Projektbetreuer im Im-
mobilienbereich mit Einfluss auf die Vergabe von Bauaufträ-
gen; Bestechungsgelder für die Beauftragung eines be-
stimmten Ingenieurbüros). 

 

8106 LG Hamburg Beschl. 25.9.2024 – 
324 O 421/24 

ECLI:DE:LGHH:2024:0925.324O421.24.00 

Unterlassungsanspruch mit Zusam-
menhang mit einer Verdachtsbericht-
erstattung 

BeckRS 2024, 28548 

Red. Orientierungssatz (juris): 

Im Fall einer unzulässigen Verdachtsberichtserstattung 
(hier: Äußerungen über die Etablierung eines weit verzweig-
ten Systems der Schiedsrichterbestechung im Säbelfechten 
bei Olympia in einem Interview) steht einem Betroffenen 
wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ein 
Unterlassungsanspruch zu. 
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II. Aufsätze · Besprechungen · Kommentierungen 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

8201 Braun, Harald/ 
Gehm, Matthias 

Bestechung und Steuerhinterziehung 
bei BP und im Strafverfahren: Wer 
muss was beweisen? 

PStR 2024, 119 f. 

 

Laut BFH müsse die Finanzverwaltung beim Verdacht der Be-
stechung im geschäftlichen Verkehr für das Abzugsverbot 
des § 4 V 1 Nr. 10 EStG beweisen, dass der objektive und 
subjektive Tatbestand des § 299 StGB erfüllt ist. Der Abzug 
könne scheitern, wenn nicht auszuschließen sei, dass die Gel-
der an den Betriebsinhaber geflossen sind. Verf. erläutern 
die Auswirkungen dieser Rspr. für das Strafverfahren. Sie 
nennen dafür zunächst die Tatbestandsvoraussetzungen des 
§ 299 StGB und halten fest, dass Zahlungen an den Betriebs-
inhaber nicht von der Norm erfasst seien. Entsprechend 
müsse der „Bestechende“ für die subjektive Seite Vorsatz 
bzgl. der Zahlung an eine Person haben, die nicht Betriebsin-
haber ist. Dieser Nachweis obliege den Strafverfolgungsbe-
hörden, was bei Sachverhalten mit Auslandsbezug schwierig 
sein könne. 

 

8202 Busch, Markus 

Optimierung der Vermögensabschöp-
fung 

wistra 11/2024, R8–R12 

Verf. berichtet, dass die JuMiKo im Juni 2024 den Abschluss-
bericht ihrer Arbeitsgruppe zur Optimierung des Rechts der 
Vermögensabschöpfung beraten hat. Der Abschlussbericht 
sehe u.a. vor, dass § 76a IV StGB auf die Korruptionsdelikte 
des § 108e StGB und der §§ 332, 334 StGB (in besonders 
schweren Fällen) Anwendung finden solle. Das BMJ sei auf-
gefordert worden, die Empfehlungen des Berichts unverzüg-
lich zu prüfen und ggf. schnellstmöglich umzusetzen. 

 

8203 Eufinger, Alexander 

Herausgabe von entgegengenomme-
nen Schmiergeldern durch einen Ar-
beitnehmer 

Anm. zu LAG Köln Urt. v. 5.10.2023 

[→ FoKoS PR 2024 Nr. 8109] 

GWR 2024, 67 

 

Verf. fasst Sachverhalt und Entscheidungsgründe des Urt. 
des LAG Köln zusammen. Die Entscheidung sei aus Sicht der 
betrieblichen Compliance zu begrüßen. Der verfahrensge-
genständliche Korruptionsfall zeige die Bedeutung eines 
Vier-Augen-Prinzips in bestimmten Arbeitsbereichen. Das 
Urt. liege auf Linie der BAG-Rspr., wonach der Herausgabe-
anspruch des Arbeitgebers alle erlangten Vorteile erfasse. 
Verf. rät klagenden Arbeitgebern dazu, auch Kosten für eine 
betriebsinterne Ermittlung vom Arbeitnehmer ersetzt zu ver-
langen. 

 

8204 Goena Vives, Beatriz 

Unternehmensstrafrecht als Strict Li-
ability? Überlegungen zur strafrecht-
lichen Haftung bei Unternehmens-
nachfolge 

GA 2024, 137–151 

 

Verf. beschäftigt sich mit der Legitimierbarkeit der Sanktio-
nierung von durch Umwandlung entstehenden neuen Unter-
nehmen für Straftaten der Vorgängergesellschaft. Diese ge-
rate in Konflikt mit dem Schuldprinzip und dem Grundsatz 
der Höchstpersönlichkeit der Strafe. Im Ergebnis befürwor-
tet Verf. ein Zurechnungsmodell, wonach dem Nachfolgeun-
ternehmen die Perpetuierung der Organisationsdefizite des 
Vorgängerunternehmens vorzuwerfen sei. Im Rahmen der 
Untersuchung geht sie auf das in den USA praktizierte Modell 
der Successor Liability ein und erläutert anhand des Foreign 

https://www.wistra-online.com/94632.htm
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Corruption Practices Act (FCPA) und der dazu veröffentlich-
ten Handreichungen für Behörden, wie im Bereich der Kor-
ruptionsdelikten die strafrechtliche Haftung von Nachfolge-
unternehmen dazu genutzt werde, Unternehmen zur Koope-
ration mit den Verfolgungsbehörden und zur Verbesserung 
von Compliance-Strukturen zu motivieren. Im Ergebnis 
schlägt die Verf. als zusätzliches Kriterium für die Sanktionie-
rung von Nachfolgeunternehmen das Fortbestehen eines 
Sanktionsbedarfs vor, der nur gegeben sei, wenn sich der 
Vorgang als Rechtsnachfolge der Verantwortung beschrei-
ben lasse. 

 

8205 Jahn, Matthias/ 
Schmitt-Leonardy, Charlotte 

Die Berechnung des wirtschaftlichen 
Abschöpfungsanteils im Bußgeldver-
fahren  

wistra 2024, 309–317 

Verf. befassen sich mit der Frage, wie der Begriff des „wirt-
schaftlichen Vorteils“ in § 17 IV OWiG zu verstehen ist, der 
den Abschöpfungsanteil eines Bußgelds determiniert. Der 
Begriff verlange anders als § 29a OWIG und die §§ 73 ff. StGB 
eine echte Unmittelbarkeitsbeziehung zwischen der Tat und 
dem aus ihr gezogenen wirtschaftlichen Vorteil. Eine bloße 
Kausalbeziehung genüge nicht. Die Konkretisierung des Un-
mittelbarkeitszusammenhangs gehe maßgeblich auf BGHSt 
50, 299 ff. (Kölner Müllverbrennung) zurück. Diese korrupti-
onsstrafrechtliche Entscheidung halte fest, dass die gefor-
derte Unmittelbarkeit bei der durch korruptive Manipulation 
beeinflussten Auftragsvergabe nur hinsichtlich des Vertrags-
schlusses, nicht aber in Bezug auf die aufgrund des Vertrags 
geleisteten Zahlungen vorliege. Vorteile aus der Ausführung 
des korruptiv erlangten Vertrags seien nicht mehr unmittel-
bar aus der Tat erlangt. Im Ergebnis sprechen sich Verf. für 
eine am Zweck der jeweiligen Strafnorm orientierten Bestim-
mung des Abschöpfungsbetrags nach § 17 IV OWiG aus. 

 

8206 Niggemann, Friedrich 

Die neuere französische Rechtspre-
chung zum ordre public internatio-
nal: Es wird genauer geprüft 

SchiedsVZ 2024, 195–202 

 

Der Beitrag zeichnet die Rspr. französischer Gerichte zur 
Frage nach, wann Schiedssprüche aufgrund des internatio-
nalen orde public-Vorbehalts nicht anzuerkennen sind. Im 
Zentrum stünden hier Schiedsverfahren, in denen der Vor-
wurf der Bestechung erhoben werde. Die französischen Ge-
richte legen aus Sicht des Verf. seit 2015 strengere Prüfungs-
maßstäbe an und lassen im Aufhebungsverfahren (bzgl. des 
Schiedsspruchs) neuen Sach- und Beweisvortrag zu. Gleich-
zeitig würden Beweisvermutungen und „red flags“ genutzt, 
um oft verdeckte Bestechungshandlungen in den Griff zu be-
kommen. In einer großen Zahl der Fälle überzeuge diese 
Rspr. Die Anwendung von Beweisvermutungen gebe jedoch 
Anlass zu zwei Beobachtungen. Zum einen werde der Be-
weiswürdigung des Schiedsgerichts dadurch kein Vorrang 
gegenüber der Beweiswürdigung des ordentlichen Gerichts 
eingeräumt. Zum anderen sei unklar, ob durch die Vermu-
tung die Anforderungen an das Beweismaß abgesenkt wür-
den. Jedenfalls sei ein kritischer Umgang mit Vorwürfen der 
Bestechung notwendig und eine realistische Haltung gegen-
über dem notwendigen Nachweis einer konkreten Beste-
chungshandlung. Verf. kritisiert, dass Bestechungsvorwürfe 
erst im Aufhebungsverfahren vorgebracht werden können. 
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Dadurch schwebe über dem Schiedsspruch immer das Da-
moklesschwert eines späteren Bestechungsvorwurfs. Verf. 
spricht sich deshalb dafür aus, das Vorbringen im Aufhe-
bungsverfahren durch Schadensersatzansprüche oder den 
Einwand des disloyalen Prozessverhaltens einzuschränken. 

 

8207 von Laufenberg, Christoph/  
Winkler, Valerie 

Aktuelle Entwicklungen in den USA – 
Das neue Whistleblowing-Programm 
des DOJ 

CCZ 2024, 136–141 

Verf. berichten von einem 2024 ins Leben gerufenen Pilot-
projekt des US-Justizministeriums (DOJ) zur finanziellen Be-
lohnung von Whistleblowern. Das Programm wolle beste-
hende Belohnungsprogramme anderer US-Behörden ergän-
zen und Lücken schließen. Letztere bestünden insbes. bei 
Korruptionsfällen im Ausland, die nicht in den Zuständig-
keitsbereich der Securities and Exchange Commission (SEC) 
fallen, einschließlich Verstößen gegen den Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) und den Foreign Extortion Prevention 
Act (FEPA). Die Verf. erläutern den Anwendungsbereich des 
neuen Programms, die in Aussicht gestellten finanziellen An-
reize sowie die Voraussetzungen einer Belohnung. Zu den 
noch offenen konzeptionellen, inhaltlichen und praktischen 
Fragen des Pilotprogramms zählen die Verf. die Frage nach 
einem Schutz des Whistleblowers einschließlich des Um-
gangs mit einer möglichen Selbstbelastung, die Wechselwir-
kung mit unternehmensinternen Whistleblowing-Program-
men, die Motivationswirkung des Programms und die etwa-
ige Anspruchsberechtigung juristischer Personen. 

 

8208 Weiß, Christopher 

Steuerhinterziehung: Weiterleitung 
veruntreuter Gelder ist kein steuer-
barer Leistungsaustausch i.S.d. ESt 

PStR 2024, 224 f. 

 

Verf. berichtet von einer Entscheidung des FG Schleswig-Hol-
stein. Dieses hatte steuerbare Einkünfte iSd § 22 Nr. 3 EStG 
beim Fremdgeschäftsführer einer GmbH verneint, der aus 
dem Gesellschaftsvermögen Bestechungsgelder an den Ein-
käufer eines Kunden gezahlt hatte und von diesem später 
Kickback-Zahlungen auf ein privates Konto erhalten hatte. 
Bei Zahlungen, die nur eine zuvor vereinbarte „Beuteteilung“ 
umsetzen, handle es sich nach Ansicht des Gerichts nicht um 
eine wirtschaftliche Gegenleistung für die zuvor gezahlten 
(veruntreuenden) Bestechungszahlungen, so dass eine Steu-
erbarkeit nach § 22 Nr. 3 EStG ausscheide. Die Entscheidung 
zeigt aus Sicht des Verf., dass sich Verteidigungsbemühun-
gen im Besteuerungsverfahren lohnen könnten, denn die 
Veruntreuung von Vermögen führe nicht zwangsweise zur 
Steuerpflicht. Veruntreute Vermögenswerte könnten jedoch 
zu steuerpflichtigen Einkünften führen, wenn sie zur Erzie-
lung weiterer Einkünfte genutzt werden. Zugleich bedürfe es 
aber einer Abgrenzung zu Bestechungssachverhalten. Für 
Letztere komme eine Besteuerung nach § 22 Nr. 3 EStG in 
Betracht. 
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8209 Willms, Nicole/ 
Platz, Isabelle 

US-Hinweisgeber-Incentivierung und 
EU-Hinweisgeberschutz 

CB 2024, 443–447 

Verf. berichten vom Start des Corporate Whistleblower A-
wards Pilot Programms des US-Justizministeriums. Dieses 
sehe finanzielle Anreize für Whistleblower vor und wolle be-
stehende Lücken der Belohnungsprogramme anderer US-Be-
hörden schließen. Die Pilotphase sei auf drei Jahre angelegt 
und wolle Whistleblower an den im Rahmen eines Strafver-
fahrens eingezogenen Vermögenswerten beteiligen, wenn 
diese zur Aufdeckung erheblichen unternehmerischen Fehl-
verhaltens beigetragen haben. Das Programm erfasse aus-
drücklich Hinweise auf ausländische Korruption einschließ-
lich Verletzungen des FCPA sowie inländische Korruption. 
Verf. erläutern die Regelungen des Programms sowie wei-
tere Belohnungsprogramme anderer US-Behörden. Den Ab-
schluss des Beitrags bildet eine Darstellung der Entwicklun-
gen beim Hinweisgeberschutz in Deutschland sowie einer Er-
örterung der Vor- und Nachteile einer finanziellen Beloh-
nung von Hinweisgebern. 

 

 

 

III. Monografien · Sammelbände · Kommentare 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

8301 Neumann, Rüdiger 

Das Sondervergütungs- und Provisi-
onsabgabeverbot im Versicherungs-
vertrieb 

1. Aufl. 2024, Duncker & Humblot, 
Berlin, 381 S., ISBN 978-3-428-19216-
8, 99,90 € 

Verlagsbeschreibung: 

Zum Schutz vor Fehlanreizen ist es Versicherungsunterneh-
men und -vermittlern nach dem Sondervergütungs- und Pro-
visionsabgabeverbot im Grundsatz untersagt, Versiche-
rungsnehmern nicht geringwertige Zuwendungen neben der 
im Versicherungsvertrag vereinbarten Leistung zu gewähren 
oder zu versprechen. Es geht zurück auf das spartenspezi-
fisch geregelte Provisionsabgabeverbot, das erstmals durch 
das Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung im Jahre 1923 
für den Bereich der Lebensversicherung angeordnet und im 
Laufe der Zeit auf weitere Versicherungssparten erstreckt 
wurde. Nach Aufhebung des Provisionsabgabeverbots zum 
1.7.2017 wurde das Sondervergütungs- und Provisionsabga-
beverbot mit dem „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20.1.2016 über Versicherungsvertrieb und zur Änderung 
weiterer Gesetze“ sowohl in der GewO als auch im VAG als 
Blankettbußgeldtatbestand geregelt. Deren Untersuchung 
widmet sich die vorliegende Arbeit. 
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I. Nachtrag zu FoKoS-PR 2024 

 

An dieser Stelle werden 2023 veröffentlichte Publikationen aufgeführt, die im FoKoS-PR 2024 noch nicht 

berücksichtigt worden sind. 

 

I. Rechtsprechung 
   

9101 OLG Düsseldorf Urt. 5.10.2023 – 
16 U 127/22 

ECLI:DE:OLGD:2023:1005.16U127.22.00 

Kein Anspruch von wegen Korruption 
Verurteilter auf Auslistung aus juristi-
scher Suchmaschine 

BB 2023, 2498 

GRURPRax 2023, 726 (Anm. Barnitz-
ke) 

K&R 2023, 811 (Anm. Adrian/Keu-
chen) 

MDR 2023, 1520 

NJW-RR 2024, 395 

WRP 2023, 1485 

ZD 2024, 94 

 

Red. Leitsätze (NJW-RR): 

1. Der Auslistungsanspruch eines Betroffenen ist ausge-
schlossen, wenn die von der Betreiberin einer juristischen 
Datenbank bzw. Suchmaschine vorgenommene Datenverar-
beitung nach den relevanten Umständen des Einzelfalls zur 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und In-
formation erforderlich ist. 

2. Wendet sich ein Betroffener gegen die Wirkung namens-
bezogener Suchanfragen im Hinblick auf mit der Namensein-
gabe verknüpfte Suchergebnisse, kommt es für die Gewich-
tung der damit für ihn verbundenen Grundrechtseinschrän-
kungen maßgeblich auf die Wirkung der mit dem Namen 
verknüpften Gerichtsentscheidungen und der kurzen, ihren 
Inhalt beschreibenden Texte an. 

 

Hinw d. Red.: 

Der Kläger war 2013 als technischer Beigeordneter einer 
Stadt wegen Vorteilsannahme zu einer Geldstrafe verurteilt 
worden. Der inzw. freiberuflich Tätige begehrte von der Be-
klagten identifizierende Einträge über ihn bzgl. der Verurtei-
lung in der von ihr betriebenen Datenbank zu löschen. Das 
OLG verneinte einen Anspruch des Klägers auf Auslistung 
aus der Datenbank. 

 

9102 LG Mannheim Urt. 18.10.2023 – 
22 KLs 629 Js 8518/14 

ECLI:DE:LGMANNH:2023:1018.22KLS629JS85-18.14.0A 

Bestechung und Bestechlichkeit bei 
der Vergabe von Kurzzeitkennzeichen 

BeckRS 2023, 451660 

 

Den Angeklagten wurde vorgeworfen, bei einer Zulassungs-
stelle ohne Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Be-
darfsprüfung und unter Umgehung von Vorgaben der Auf-
sichtsbehörden mit einem nicht gerechtfertigten Rabatt 
Kurzzeitkennzeichen in großer Zahl an einen der Mitange-
klagten weitergegeben zu haben. Das LG konnte sich nicht 
vom Vorliegen einer Unrechtsvereinbarung iSd §§ 331 ff. 
StGB überzeugen. 

 

Hinw. d. Red.: 

Auf die Revision der Angeklagten hin hat der BGH die Ange-
klagten inzw. vom Vorwurf des § 348 StGB freigesprochen 
(BGHSt 68, 290). 
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II. Aufsätze · Besprechungen · Kommentierungen 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

9201 Gaede, Karsten 

Die Unlauterkeit der Bevorzugung – 
kein überflüssiges Merkmal der Wirt-
schaftskorruption 

In: Bertheau et al (Hrsg.), Strafrecht 
und Strafverteidigung in Geschichte, 
Praxis und Politik, Festschrift für  
Alexander Ignor, 2023, 249–264 

 

Verf. skizziert die Voraussetzungen und den Schutzzweck 
des sog. Wettbewerbsmodells in § 299 I Nr. 1, II Nr. 1 StGB. 
Er kritisiert die aus seiner Sicht lange Zeit dominierende Aus-
legung, die dem Merkmal der Unlauterkeit kein Restriktions-
potenzial zugeschrieben habe. Dementgegen habe der Ge-
setzgeber bei Schaffung der §§ 299a/b StGB hervorgehoben, 
dass es zulässige Verknüpfungen von Vorteilszuwendung 
und Gegenleistung gebe und dem Merkmal der Unlauterkeit 
eigene Bedeutung eingeräumt. Aus Sicht des Verf. erstrecke 
sich dieser gesetzgeberische Wille auf § 299 StGB, so dass 
sich die These der Überflüssigkeit des Merkmals nicht halten 
lasse. Sowohl in der Lit. als auch in der Rspr. macht Verf. nun-
mehr Tendenzen aus, die der Unlauterkeit tatbestandsbe-
grenzende Funktion zuschreiben. Verf. widmet sich anschlie-
ßend näher dem Inhalt des Merkmals der Unlauterkeit und 
erläutert seinen Mehrwert. Aus der vom Verf. vertretenen 
Aufwertung der Unlauterkeit würden sich praktisch rele-
vante Konsequenzen ergeben. Als Beispiele nennt er gesetz-
lich anerkannte Kooperationen, entschleierte Schmiergelder 
und leistungswettbewerbskonforme Zuwendungen. 

 

9202 Korte, Matthias 

It`s only Rock `n` Roll – Freikarten für 
ein Rolling-Stones-Konzert und das 
Korruptionsstrafrecht 

In: Bertheau et al. (Hrsg.), Strafrecht 
und Strafverteidigung in Geschichte, 
Praxis und Politik, Festschrift für Ale-
xander Ignor, 2023, 301–312 

Einleitend fasst Verf. Sachverhalt und Gründe der Entschei-
dung des LG Hamburg (→ FoKoS-PR 2023 Nr. 3108) in der 
sog. Rolling-Stones-Affäre kurz zusammen. Die Nichtverur-
teilung der Beteiligten wegen Bestechlichkeit/Bestechung 
und wegen Untreue sei hierbei zweifelhaft. Selbst bei Ange-
messenheit des vereinbarten Nutzungsentgelts für den 
Stadtpark liege eine Beeinflussung der Ermessensausübung 
iSd § 332 III Nr. 2 StGB nahe. Verf. widmet sich anschließend 
vertieft der Verurteilung des Bezirksamtsleiters wegen Vor-
teilsgewährung durch die Weitergabe der Freikarten. Verf. 
bemängelt insoweit die knappen Ausführungen des LG zur 
Unrechtsvereinbarung. In diesem Zusammenhang stellt 
Verf. den Ausgang weiterer Strafverfahren gegen Abnehmer 
der Karten dar und erörtert die Ausführungen des LG zur Er-
füllung von Repräsentationsaufgaben durch den Bezirk-
samtsleiter. Weiter setzt sich Verf. mit der Strafbarkeit von 
Zuwendungen unter Amtsträgern auseinander und kommt 
zu dem Schluss, dass eine Unrechtsvereinbarung iSd 
§§ 331 ff. StGB nur in Betracht komme, wenn der zuwen-
dende Amtsträger seinem Kollegen wie ein Externer gegen-
übertritt. Die Anforderungen seien damit letztlich sogar hö-
her als bei Zuwendungen privater Dritter. Vor diesem Hin-
tergrund sei das Urt. des LG kritisch zu sehen. 
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9203 Lieberum, Michael 

Die §§ 299a, b StGB im Lichte des Be-
stimmtheitsgebots (Art. 103 II GG) 

In: Duttge/Kangarani/Meyer (Hrsg.), 
Aktuelle Themen des Medizin- und  
Biorechts im 21. Jahrhundert, 2023, 
S. 177–187 

Verf. beschreibt die Spannung zwischen Bestimmtheitsge-
bot und dem Verbot von Einzelfallgesetzen. Er erläutert die 
verfassungsrechtlichen Zwecke des Art. 103 II GG, die in ei-
ner Sicherung der Gewaltenteilung und der Vorhersehbar-
keit für den Normadressaten lägen. In der Praxis werde bei-
des durch ein Zusammenwirken von Legislative und Judika-
tive erreicht. Verf. skizziert sodann die Entstehungsge-
schichte der §§ 299a/b StGB und ordnet sie als Delikte zum 
Schutz des Wettbewerbs ein. Verf. erläutert, dass der Regie-
rungsentwurf zu §§ 299a/b StGB aufgrund eines Verweises 
auf berufsrechtliche Pflichten erhebliche bzgl. der Vorher-
sehbarkeit für den Normadressaten und bzgl. der Gewalten-
teilung aufgeworfen hätte. Einer Übertragung dieser Kritik 
auf die aktuelle Fassung der §§ 299a/b StGB tritt Verf. trotz 
des Blankettmerkmals der Unlauterkeit entgegen. Die ge-
genwärtige Fassung der Normen verletze Art. 103 II GG 
nicht. Zum einen sei speziell bei Bestechlichkeitsdelikten aus 
praktischen Gründen ein größerer Spielraum bei der Würdi-
gung des Einzelfalls durch den Tatrichter erforderlich. Zum 
anderen könnten neue Normen mit der Zeit durch richterli-
che Auslegung klarere Konturen erlangen. 

 

9204 Sandkuhl, Heide 

Am Beispiel des § 6 EEG 2021: Wie die 
Energiewende zu einer Strafrechts-
wende wurde 

In: Bertheau et al (Hrsg.), Strafrecht 
und Strafverteidigung in Geschichte, 
Praxis und Politik, Festschrift für  
Alexander Ignor, 2023, 389–403 

 

Verf. unterzieht den § 6 EEG 2021 einer strafrechtlichen Be-
trachtung. Hierfür stellt sie Regelungszweck und Inhalt der 
Norm vor, die eine optionale Beteiligung von Gemeinden an 
den Erträgen von Windkraftanlagen vorsehe und derartige 
Zuwendungen vom Vorteilsbegriff der §§ 331 ff. StGB aus-
nimmt. Verf. erläutert Anlass und Beweggründe für die 
Schaffung des § 6 EEG. Anschließend widmet sich Verf. den 
strafrechtlichen Auswirkungen der Norm. So würden Bür-
germeister und Gemeinderäte regelmäßig als Amts- bzw. 
Mandatsträger von §§ 331 ff. StGB und § 108e StGB erfasst. 
Aus Sicht der Verf. hätte eine obligatorische Ausgestaltung 
der Vergütung der Gemeinde nicht zur Verneinung der Vor-
teilszuwendung geführt, weil nur Zuwendungen, auf die der 
Amtsträger (d.h. der Bürgermeister) und nicht der Dritte 
(d.h. die Gemeinde) einen Anspruch habe, vom Tatbestand 
ausgenommen seien. Im Anschluss analysiert Verf. die Vo-
raussetzungen des § 6 IV 2, 3 EEG 2021 und kommt zu dem 
Schluss, dass nur Gewinnbeteiligungen von Gemeinden aus 
dem Vorteilsbegriff ausscheiden, die den Anforderungen der 
Norm entsprechen. Verf. zieht zur Problematik Parallelen 
zur Drittmitteleinwerbung bei Hochschulen und geht der 
Frage nach, ob der Gesetzgeber beim definitorischen Eingriff 
in den Vorteilsbegriff der §§ 331 ff. StGB durch § 6 EEG 
Grenzen unterliegt. Als verfassungsrechtliche Grenze ordnet 
Verf. insoweit Art. 3 I GG ein, während die Grundrechte im 
Übrigen und Strukturprinzipien wie Art. 33 V GG im konkre-
ten Fall keine relevanten Einschränkungen formulieren wür-
den. Weiterhin skizziert Verf. einfachgesetzliche Anforde-
rungen in § 6 EEG, die bei Nichteinhaltung zu strafrechtli-
chen Problemen führen könnten. Kritik übt Verf. zuletzt da-
ran, dass sich § 6 EEG nicht auf § 108e StGB erstrecke, so 
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dass insbes. für Gemeinderäte weiterhin ein erhebliches 
Strafbarkeitsrisiko bestehe. 

 

9205 Take, Gunnar 

Korruption, Protektion und Justiz in 
der Ära Adenauer 

Die „Leihwagen-Affäre“ 1958 bis 1960 

VfZ 2023, 273–309 

 

Verf. beleuchtet die sog. „Leihwagen-Affäre“ von 1958 bis 
1960, bei der Hans Kilb, der persönliche Referent des dama-
ligen Bundeskanzlers Adenauer, der schweren Bestechlich-
keit beschuldigt wurde. Er soll Vorteile der Daimler-Benz AG 
angenommen haben. Aus juristischer Sicht sei das Verfahren 
im Mai 1960 dadurch beendet worden, dass das OLG Köln 
die Beschwerde der StA gegen die Nichtzulassung der An-
klage durch das LG Bonn abgelehnt habe. Obwohl die Affäre 
weder in den „Erinnerungen“ Adenauers oder in Darstellun-
gen der Geschichte der CDU und von Daimler-Benz zur Spra-
che gekommen sei, fände sie in der Korruptionsforschung in-
mitten anderer prominenter Korruptionsskandale Erwäh-
nung. Verf. rekonstruiert und analysiert die „Leihwagen-Af-
färe“ und ihre kontroverse juristische Abwicklung in seinem 
Beitrag quellenbasiert. Er stellt die zentrale Bedeutung der 
Affäre in der „Korruptionskommunikation“ der jungen Bun-
desrepublik heraus, in deren Rahmen ausgehandelt worden 
sei, welche Austauschverhältnisse legitim seien und welche 
Korruption begründen. Verf. stellt die zur damaligen Zeit 
vertretenen korruptionsstrafrechtlichen Positionen der 
Rspr., der CDU und SPD und der rechtwissenschaftlichen Lit. 
dar. Nach einer detaillierten Darstellung des tatsächlichen 
Geschehens kommt Verf. zu dem Schluss, dass Kilbs Verhal-
ten nach damaligen und heutigen Maßstäben als Vorteilsan-
nahme (und vorbehaltlich einer Zustimmung durch das 
Kanzleramt) als Bestechlichkeit strafbar gewesen sei. An-
schließend umreißt Verf. die damalige Situation der Justiz 
und verschiedene Faktoren, die eine Verfolgung von Korrup-
tionstaten im politischen Bereich erschwerten. Zudem zeich-
net er detailliert den Verlauf der Ermittlungen gegen Kilb 
und die Gegenmaßnahmen der Regierung Adenauers und 
des CDU-Bundesvorstands nach, die schließlich zur Einstel-
lung des Verfahrens führten. Aus Sicht des Verf. habe sich 
durch die Leihwagen-Affäre letztlich ein verharmlosendes 
Verständnis von Korruption in der Bundesrepublik durchge-
setzt. Gleichwohl sei sie Teil des Liberalisierungsprozesses 
der jungen Bundesrepublik gewesen. 
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III. Monografien · Sammelbände · Kommentare 

Nr. Autor bzw. Hrsg. · Beitragstitel Inhalt 
   

9301 Austermann, Philipp/ 
Schmahl, Stefanie (Hrsg.) 

Abgeordnetenrecht 

AbgG | EuAbgG | EuAbgStG | LAbgG 

2. Aufl. 2023, Nomos, Baden-Baden, 
982 S., ISBN 978-3-8487-7888-1, 
189,00 € 

Verlagsbeschreibung: 

Das Abgeordnetenrecht ist Gegenstand politischer und 
rechtlicher Kontroversen: Die juristischen Auseinanderset-
zungen um Freiheit und Grenzen des Mandats, die Höhe der 
Diäten, die Offenlegung von Nebenverdiensten und Fragen 
der Immunität sind nicht nur grundsätzlicher Art, sondern 
oft auch von großer medialer Aufmerksamkeit begleitet. 

 

Anm. der Red.: 

Das AbgG wurde in Reaktion auf die „Maskendeals“ refor-
miert. Insbes. § 44a AbgG wurde ergänzt, welcher als blan-
kettausfüllende Norm die Reichweite des § 108f StGB maß-
geblich mitbestimmt. 

 

9301a Rezension  

Shirvani DVBl 2024, 231 f. 

Angesichts zahlreicher Änderungen im AbgG sei die Neu-
aufl. des Kommentars aus Sicht des Verf. gerechtfertigt. Die 
Kommentierung folge im Aufbau dem bewährten Muster 
der Erstaufl. Hervorzuheben sei, dass es sich nicht um eine 
vollumfängliche Kommentierung der Abgeordnetengesetze 
auf EU- und Landesebene handle. Sie finde in unterschiedli-
cher Tiefe im Rahmen der jeweiligen Bundesnorm statt, wo-
bei Verf. eine stärkere Konvergenz der Kommentierungs-
dichte anregt. Schwerpunkt der Neuaufl. seien die Änderun-
gen, die im Zuge der Verschärfung des § 108e StGB am 
8.10.2021 eingeführt worden seien (zB § 44a AbgG). Die 
Neuaufl. informiere gut über die entstehungsgeschichtli-
chen und teleologischen Aspekte der einzelnen Normen des 
AbgG und stelle ein wichtiges Nachschlagewerk für Abge-
ordnete und Parlamentsverwaltung dar. 

 

9302 Mungiu-Pippidi, Alina 

Rethinking Corruption 

1. Aufl. 2023, Edward Elgar Publish-
ing, Cheltenham, 190 S., ISBN 978 1 
80037 982 4, 105,95 € 

Verlagsbeschreibung (Übers. d. Red.): 

Angetrieben durch eine internationale Agenda hat das „Um-
denken“ in Bezug auf Korruption in den letzten zwei Jahr-
zehnten mehr als einmal stattgefunden und damit zu einer 
Post-Wahrheit über Korruption beigetragen. Dieses Buch 
spricht sich dafür aus, Korruption unter allen Umständen 
neu zu überdenken und bietet eine Prognosemethode sowie 
die neueste Generation analytischer, faktenbasierter Instru-
mente zur Erfassung, Bewertung und Vorhersage von Kor-
ruptionsrisiken. Mungiu-Pippidi argumentiert, dass Korrup-
tion ein politisches Problem ist, das häufig die individuelle 
Entscheidung überlagert und nur durch starke politische In-
terventionen bekämpft werden kann, anstatt jeden Einzel-
nen zur Ehrlichkeit anzuhalten. In den Kapiteln wird erklärt, 
dass die Korruption trotz beispielloser Bemühungen nicht 
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zurückgegangen ist, da der internationale Kontext derzeit 
mehr Möglichkeiten als Einschränkungen für sie schafft: Nur 
wenige Nationen, Regierungen oder internationale Organi-
sationen haben sich als fähig erwiesen, das soziale Dilemma 
der Korruption zu lösen. Unterdessen profitieren viele Län-
der, Regierungen, Unternehmen und Politiker von einer 
Weltordnung, in der Integrität nicht durchgesetzt werden 
kann und perpetuieren den aktuellen Status quo. Rethinking 
Corruption ist eine unverzichtbare Lektüre für Wissenschaft-
ler und Studierende der Politikwissenschaft, Soziologie und 
Rechtswissenschaft, die die theoretischen Dimensionen der 
Korruption verstehen wollen. Es ist auch eine aufschlussrei-
che Lektüre für politische Entscheidungsträger, Verwal-
tungsbeamte und Praktiker, die darüber nachdenken, wie 
sich Korruption manifestieren kann. 

 

Hinw. der Red.: 

Das Werk wurde zum „juristischen Buch des Jahres“ gekürt 
(Zimmermann JZ 2024, 876, 883). 

 

9302a Rezension  

Lübbe-Wolff JZ 2024, 883 

Aus dem Inhalt: 

Bücher über Korruption gibt es wie Sand am Meer, und viele 
davon sind spannend. Besonders spannend ist dieses. Die 
Verfasserin, eine rumänische Politikwissenschaftlerin […], 
hat mit ihrem Team einen neuartigen Index zur Bestimmung 
der Fähigkeit eines Landes, Korruption zu kontrollieren, ent-
wickelt. Deutschland steht […] in diesem Index, der im Inter-
net leicht auffindbar ist (Suchbegriff: „Public Integrity In-
dex“), deutlich schlechter da als im Corruption Perception 
Index von Transparency International. In dem Buch geht es 
u.a. um diesen Index, darüber hinaus aber ganz allgemein 
darum, Korruption und die Möglichkeiten ihrer Bekämpfung 
besser zu verstehen. Ein wichtiger Ausgangspunkt ist dabei 
die Einsicht, dass Instrumente der Korruptionsbekämpfung 
mittels Behörden und Gerichten, die in einem Land mit ei-
nem eher geringen Maß an Korruption und einer an deren 
Bekämpfung interessierten Regierung funktionieren, dort 
keine Wirkung mehr entfalten, wo die Korruption systemisch 
ist und die Regierenden selbst von ihr profitieren. Ein ge-
danklich, stilistisch und durch die Fülle intelligent verarbei-
teter empirischer Erkenntnisse ebenso wie durch seine 
Nüchternheit fesselndes Buch. 

 

 


